
377

A 11564 

Gesetz- und Verordnungsblatt
für Mecklenburg-Vorpommern

Herausgeber: Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

2021	 Ausgegeben	in	Schwerin	am	23.	April	 Nr.	24

Tag	 INHALT		 Seite

	
20.4.2021	 Vierte	Verordnung	zur	Änderung	der	Verordnung	zur	Corona	bedingten	Regelung		
	 der	Besuchs-,	Betretens-	und	Leistungsbeschränkungen	in	stationären	Vorsorge-	und		
	 Rehabilitationseinrichtungen	mit	denen	ein	Vertrag	der	Kostenträger		
	 nach	§	111	oder	§	111a	Sozialgesetzbuch	Fünftes	Buch	besteht	(Reha-VO)	
	 Ändert	VO	vom	21.	Dezember	2020	
	 GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	37		..........................................................................................................	 378

22.4.2021	 Achte	Verordnung	zur	Änderung	der	Verordnung	zum	Umgang	mit		
	 dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	in	Einrichtungen,	Angeboten,	Diensten	und		
	 Leistungen	der	Rechtskreise	SGB	IX,	SGB	XI	und	SGB	XII	
	 (Achte	Pflege	und	Soziales	Corona-VO	M-V-Änderungsverordnung)	
	 Ändert	VO	vom	11.	Dezember	2020	
	 GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	35		..........................................................................................................	 379

23.4.2021	 Corona-Landesverordnung	Mecklenburg-Vorpommern	
	 (Corona-LVO	M-V)	
	 GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	48		..........................................................................................................	 381

21.4.2021	 Verordnung	der	Landesregierung	zur	Änderung	der	Corona-LVO	M-V	und		
	 zur	Änderung	der	2.	SARS-CoV-2-Quarantäne-VO	
	 GVOBl.	M-V	2021	S.	357	
	 –	Berichtigung	–		.................................................................................................................................................	 503



378	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2021	 Nr.	24

Artikel 1 
Änderung

Die	Verordnung	zur	Corona	bedingten	Regelung	der	Besuchs-,	Be-
tretens-	und	Leistungsbeschränkungen	in	stationären	Vorsorge-	und	
Rehabilitationseinrichtungen	mit	denen	ein	Vertrag	der	Kostenträ-
ger	nach	§	111	oder	§	111a	Sozialgesetzbuch	Fünftes	Buch	besteht	
(Reha-VO)	vom	21.	Dezember	2020	(GVOBl.	M-V	S.	1422),	die	
zuletzt	durch	die	Verordnung	vom	24.	März	2021	(GVOBl.	M-V		
S.	276)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

§	5	Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

„(3)	Diese	Verordnung	 tritt	mit	Ablauf	des	24.	Mai	2021	außer	
Kraft.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	26.	April	2021	in	Kraft.

Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Corona bedingten Regelung  
der Besuchs-, Betretens- und Leistungsbeschränkungen in stationären Vorsorge- und  

Rehabilitationseinrichtungen mit denen ein Vertrag der Kostenträger  
nach § 111 oder § 111a Sozialgesetzbuch Fünftes Buch besteht (Reha-VO)*

Vom 20. April 2021

Aufgrund	des	§	32	Satz	1	und	Satz	2	in	Verbindung	mit	den	§§	28	Absatz	1	und	28a	des	Infektionsschutzgesetzes	vom	20.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBl.	I	S.	370)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	
mit	§	12	Absatz	3	der	Corona-LVO	M-V	vom	28.	November	2020	(GVOBl.	M-V	S.	1158),	die	zuletzt	durch	Artikel	1	der	Verordnung	
vom	16.	April	2021	 (GVOBl.	M-V	S.	357)	geändert	worden	 ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Gesundheit	
Mecklenburg-Vorpommern:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	21.	Dezember	2020;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	37

Schwerin,	den	20.	April	2021

Der Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Gesundheit 

Harry Glawe
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Artikel 1 
Änderung

Die	 Pflege	 und	 Soziales	 Corona-VO	 M-V	 vom	 11.	 Dezember	
2020	(GVOBl.	M-V	S.	1313),	die	zuletzt	durch	Artikel	1	der	Ver-
ordnung	vom	26.	März	2021	(GVOBl.	M-V	S.	282)	geändert	wor-
den	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	5	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Es	wird	folgender	neuer	Satz	2	eingefügt:

	 „Ein	Antigen-Test	zur	Eigenanwendung	durch	Laien	
und	das	hiermit	im	Zusammenhang	stehende	Tester-
gebnis	genügt	den	Anforderungen	nach	Satz	1	nicht.“

bb)	 Der	bisherige	Satz	2	wird	Satz	3.

b)	 In	Absatz	5	Satz	3	werden	die	Wörter	„zur	Anwendung	
durch	 Privatpersonen	 bestimmter	 Test	 (handelsüblicher	
Selbsttest)“	durch	die	Wörter	„Antigen-Test	zur	Eigenan-
wendung	durch	Laien“	ersetzt.

c)	 In	Absatz	6	Satz	2	wird	die	Angabe	„https://www.medizin.
uni-greifswald.de/de/ueber-die-umg/aktuelles/zentrale-
erfassung-von-covid-19-antigen-schnelltests-zepocts/“	
durch	die	Angabe	„https://www.zepocts.de/“	ersetzt.

2.	 §	6	Absatz	7	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	1	wird	die	Angabe	„zehn	Tage“	durch	die	Angabe	
„14	Tage“	ersetzt.

b)	 Satz	4	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	5	wird	das	Wort	„und“	durch	ein	Komma	
ersetzt.

bb)	 In	Nummer	6	wird	das	Wort	„oder“	durch	das	Wort	
„und“	ersetzt.

cc)	 In	 Nummer	 7	 wird	 nach	 dem	 Wort	 „ist“	 das	 Wort	
„nicht“	eingefügt.

3.	 §	7	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Dabei	sollen	die	Regelungen	des	§	18	entsprechend	Berück-
sichtigung	finden.“

4.	 §	14	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	3	werden	die	Wörter	„Dies	setzt“	durch	die	
Wörter	„Der	Besuch	und	das	Betreten	setzen“	ersetzt	
und	nach	dem	Wort	„besteht“	und	dem	Komma	die	
Wörter	„das	Personal	und	die	Rehabilitanden	zwei-
mal	in	der	Woche	mittels	eines	anerkannten	Tests	auf	
eine	 Infektion	 mit	 dem	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	
getestet	werden“	und	ein	Komma	eingefügt.

bb)	 Folgender	Satz	wird	angefügt:

	 „§	5	Absatz	6	gilt	entsprechend.“

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	2	werden	nach	dem	Wort	„besteht“	und	dem	
Komma	die	Wörter	„das	Personal	und	die	Rehabili-
tanden	zweimal	in	der	Woche	mittels	eines	anerkann-
ten	 Tests	 auf	 eine	 Infektion	 mit	 dem	 Coronavirus	
SARS-CoV-2	getestet	werden“	und	ein	Komma	ein-
gefügt.

bb)	 Folgender	Satz	wird	angefügt:

	 „§	5	Absatz	6	gilt	entsprechend.“

5.	 §	18	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	werden	nach	dem	Wort	„fin-
den“	das	Komma,	die	Wörter	„wobei	in	der	Zeit	vom	1.	
bis	5.	April	2021	Besuche	auf	zwei	Besuchspersonen	je	
Bewohnenden	pro	Tag	beschränkt	sind“	und	das	weitere	
Komma	gestrichen.

b)	 In	§	18	Absatz	3	werden	die	Wörter	„§	1	Nummer	2	bis	5	
gilt	Absatz	1“	durch	die	Wörter	„§	1	Nummer	2,	4,	5	sowie	
7	bis	10	gilt	Absatz	1	Satz	1	und	Satz	2“	ersetzt.

Achte Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Umgang mit  
dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Einrichtungen, Angeboten, Diensten und  

Leistungen der Rechtskreise SGB IX, SGB XI und SGB XII 
(Achte Pflege und Soziales Corona-VO M-V-Änderungsverordnung)*

Vom 22. April 2021

Aufgrund	des	§	32	Satz	1	und	2	in	Verbindung	mit	§	28	Absatz	1	und	§	28a	des	Infektionsschutzgesetzes	vom	20.	Juli	2000	(BGBl.	I	
S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBl.	I	S.	370)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	§	12	
Absatz	2	der	Corona-LVO	M-V	vom	28.	November	2020	(GVOBl.	M-V	S.	1158),	die	zuletzt	durch	Artikel	1	der	Verordnung	vom	
16.	April	2021	(GVOBl.	M-V	S.	357)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Soziales,	Integration	und	Gleichstellung	im	
Einvernehmen	mit	dem	für	Gesundheit	zuständigen	Ministerium:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	11.	Dezember	2020;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	35
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6.	 In	§	20	Absatz	2	wird	die	Angabe	„25.	April	2021“	durch	die	
Angabe	„23.	Mai	2021“	ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	22.	April	2021

Die Ministerin für Soziales, 
Integration und Gleichstellung 

Stefanie Drese
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Teil 1 
Allgemeine landesweite Regelungen

§ 1 
Kontaktbeschränkungen, Bewertung  

der infektiologischen Lage

(1)	Die	Bürgerinnen	und	Bürger	werden	angehalten,	die	Kontakte	
zu	 anderen	 Menschen	 außerhalb	 der	 Angehörigen	 des	 eigenen	
Hausstandes,	 dieser	 umfasst	 auch	 Personen,	 für	 die	 ein	 Sorge-	
oder	Umgangsrecht	besteht,	auf	ein	absolut	nötiges	Minimum	zu	
reduzieren,	 jeden	nicht	notwendigen	Kontakt	zu	vermeiden	und	
möglichst	zu	Hause	zu	bleiben	sowie	im	Falle	zulässiger	Zusam-
menkünfte	 möglichst	 einen	 Schnell-	 oder	 Selbsttest	 vorzuneh-
men;	es	wird	auf	§	1	Absatz	5	der	2.	SARS-CoV-2-Quarantänever-
ordnung	 des	 Landes	 Mecklenburg-Vorpommern	 hingewiesen.	
Private	Zusammenkünfte	im	öffentlichen	oder	privaten	Raum	sind	
nur	im	Kreise	der	Angehörigen	des	eigenen	Hausstandes	und	mit	
einer	weiteren	Person	zulässig;	dabei	gelten	Ehegatten,	eingetra-
gene	Lebenspartner	und	Lebensgefährten,	die	nicht	gemeinsam	in	
einem	Haushalt	leben,	als	ein	Hausstand.	Es	wird	dringend	emp-
fohlen,	 die	 Zahl	 der	 Haushalte,	 aus	 der	 die	 weiteren	 Personen	
kommen,	möglichst	konstant	und	klein	zu	halten.	Dazugehörige	
Kinder	bis	14	Jahre	werden	nicht	mitgerechnet.	Ebenso	werden	
dazugehörige	 notwendige	 Begleitpersonen	 eines	 Menschen	 mit	
Behinderungen	 nicht	 mitgerechnet,	 wenn	 dies	 aus	 Gründen	 der	
Betreuung	des	Menschen	mit	Behinderungen	erforderlich	ist.	Im	
Übrigen	wird	auf	§	8	Absatz	7	verwiesen.	Der	Konsum	von	Alko-
hol	ist	auf	den	öffentlichen	Verkehrsflächen	der	Innenstädte	und	
an	sonstigen	öffentlichen	Orten	unter	 freiem	Himmel,	an	denen	
sich	Menschen	entweder	auf	engem	Raum	oder	nicht	nur	vorüber-
gehend	aufhalten,	untersagt;	die	konkret	betroffenen	Örtlichkeiten	
sind	jeweils	von	der	zuständigen	Behörde	festzulegen.

(2)	In	der	Öffentlichkeit	ist,	wo	immer	möglich,	zu	anderen	als	
den	 in	Absatz	 1	 genannten	 Personen	 ein	 Mindestabstand	 von	
	1,5	Meter	einzuhalten.	Ist	das	Abstandhalten	nicht	möglich,	ist	
eine	Mund-Nase-Bedeckung	zu	 tragen.	 Jede	Person	hat	 in	ge-
schlossenen	Räumen,	die	öffentlich	oder	im	Rahmen	eines	Be-
suchs-	 oder	 Kundenverkehrs	 zugänglich	 sind,	 in	 öffentlichen	

Verkehrsmitteln	sowie	auf	den	durch	die	nach	§	2	Absatz	2	Num-
mer	1	des	Infektionsschutzausführungsgesetzes	örtlich	zuständi-
gen	Behörden	durch	öffentlich	bekannt	zu	gebende	Allgemein-
verfügung	 gemäß	 §	 28	Absatz	 1	 in	Verbindung	 mit	 §	 28a	 des	
Infektionsschutzgesetzes	 festgelegten	 Orten	 in	 der	 Öffentlich-
keit	eine	Mund-Nase-Bedeckung	zu	tragen;	bei	engeren	und	län-
geren	Kontakten	zu	anderen	Personen,	insbesondere	in	geschlos-
senen	Räumen,	sollten	dies	medizinische	Gesichtsmasken	(zum	
Beispiel	OP-Masken	gemäß	EN	14683)	oder	Atemschutzmasken	
(gemäß	 Anlage	 der	 Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung	 -	
SchutzmV	in	der	jeweils	aktuellen	Fassung,	zum	Beispiel	FFP2-
Masken)	sein;	in	den	Verkaufsstellen	des	Groß-	und	Einzelhan-
dels	besteht	die	Pflicht,	diese	Masken	zu	verwenden;	in	öffentli-
chen	Verkehrsmitteln	besteht	für	die	Fahrgäste	die	Pflicht,	eine	
Atemschutzmaske	(FFP2-Masken	oder	vergleichbar	gemäß	An-
lage	der	Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung	-	SchutzmV	in	
der	jeweils	aktuellen	Fassung)	zu	tragen.	Im	Rahmen	der	Beför-
derung	in	einem	privaten	Fahrzeug	haben	Mitfahrer,	sofern	sie	
nicht	dem	Hausstand	des	Fahrzeugführers	angehören,	eine	me-
dizinische	 Gesichtsmaske	 (zum	 Beispiel	 OP-Masken	 gemäß		
EN	14683)	oder	Atemschutzmaske	(gemäß	Anlage	der	Corona-
virus-Schutzmasken-Verordnung-SchutzmV	in	der	jeweils	aktu-
ellen	Fassung,	zum	Beispiel	FFP2-Masken)	zu	tragen.	Dies	gilt	
nicht	 für	Kinder	bis	zum	Schuleintritt	und	Menschen,	die	auf-
grund	 einer	 medizinischen	 oder	 psychischen	 Beeinträchtigung	
oder	 einer	 Behinderung	 keine	 Mund-Nase-Bedeckung	 tragen	
können	und	dies	durch	eine	ärztliche	Bescheinigung	nachweisen	
können.	 Das	 Abnehmen	 der	 Mund-Nase-Bedeckung	 ist	 unter	
Einhaltung	des	Mindestabstandes	von	1,5	Meter	zulässig,	solan-
ge	es	zur	Kommunikation	mit	Menschen	mit	Hörbehinderungen,	
die	 auf	 das	 Lippenlesen	 angewiesen	 sind,	 erforderlich	 ist.	 Es	
wird	im	Übrigen	dringend	empfohlen,	in	der	Öffentlichkeit	eine	
Mund-Nase-Bedeckung	zu	tragen.	Die	besonderen	Regelungen	
nach	den	Verordnungen	nach	§	16	und	in	den	Anlagen	bleiben	
unberührt.

(3)	Die	Bürgerinnen	und	Bürger	werden	aufgefordert,	generell	auf	
nicht	zwingend	erforderliche	berufliche	und	private	Reisen	sowie	
Besuche	von	Verwandten,	Freunden	und	Bekannten	zu	verzichten.	
Soweit	 sie	 ihren	Wohnsitz	 (Meldeadresse)	 in	 Landkreisen	 oder	

Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern 
(Corona-LVO M-V)

Vom 23. April 2021

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	48

Aufgrund

1.	 des	§	32	Satz	1	und	Satz	2	in	Verbindung	mit	den	§§	28	Absatz	1,	28a,	29,	30	Absatz	1	Satz	2	des	Infektionsschutzgesetzes	vom	20.	
Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	22.	April	2021	(BGBl.	I	S.	802)	geändert	worden	ist,

2.	 des	§	14	Absatz	1	Satz	1	des	Landesorganisationsgesetzes	vom	14.	März	2005	(GVOBl.	M-V	S.	98),	das	zuletzt	durch	Artikel	8	
Nummer	8	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2010	(GVOBl.	M-V	S.	615,	618)	geändert	worden	ist,	

3.	 des	§	36	Absatz	2	Satz	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	19.	Februar	1987	
(BGBl.	I	S.	602),	das	zuletzt	durch	Artikel	9a	des	Gesetzes	vom	30.	März	2021	(BGBl.	I	S.	448,458)	geändert	worden	ist	

verordnet	die	Landesregierung:
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kreisfreien	Städten	haben,	in	denen	die	Zahl	der	Neuinfektionen	
mit	SARS-CoV-2	der	letzten	sieben	Tage	je	100.000	Einwohner	
(Sieben-Tage-Inzidenz)	laut	der	auf	der	Internetseite	des	Landes-
amtes	 für	 Gesundheit	 und	 Soziales	 Mecklenburg-Vorpommern	
(https://www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/Infektions-
schutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie	 <https://www.lagus.
mv-regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-
Corona-Pandemie)	 veröffentlichten	 Daten	 150	 oder	 höher	 ist,	
werden	sie	ferner	aufgefordert,	keine	Einrichtungen,	Verkaufsstel-
len,	Dienstleistungsbetriebe	oder	sonstige	Stätten	dieser	Verord-
nung	in	einem	anderen	Landkreis	oder	einen	anderen	kreisfreien	
Stadt	aufzusuchen,	die	in	ihrem	eigenen	Landkreis	oder	ihrer	ei-
genen	kreisfreien	Stadt	aufgrund	der	Infektionslage	geschlossen	
sind.

(4)	Soweit	in	dieser	Verordnung	Regelungen	an	die	Sieben-Tage-
Inzidenz	 anknüpfen,	 ist	 bei	 zu	 treffenden	 Entscheidungen	 eine	
Gesamtbewertung	der	Infektions-	und	der	epidemiologischen	La-
ge	 einzubeziehen.	Dies	gilt	 nicht	 für	§	28b	 Infektionsschutzge-
setz.

§ 1a 
Umgang mit Schnell- und Selbsttests

(1)	Für	die	in	dieser	Verordnung	geregelten	Testerfordernisse	gel-
ten	die	nachfolgenden	Absätze.	

(2)	Ein	Schnelltest	ist	ein	durch	geschultes	Personal	vorgenomme-
ner	PoC-Antigentest.	Dieser	wird	zum	Beispiel	in,	durch	den	öf-
fentlichen	 Gesundheitsdienst	 beauftragten,	 Schnelltestzentren	
oder	-teststellen	vorgenommen.	Der	oder	dem	Getesteten	ist	ein	
Nachweis	über	das	Testergebnis	auszuhändigen	oder	mittels	einer	
IT-gestützten	Anwendung	zur	Verfügung	zu	stellen.	Der	Nachweis	
muss	folgende	Angaben	enthalten:	

a)	 Ort	und	Name	der	Teststelle;

b)	 Datum	und	Uhrzeit	des	Abstrichs;	

c)	 Name	und	Anschrift	der	oder	des	Getesteten;	

d)	 Testergebnis;	

e)	 Art	und	Name	des	Tests	(durch	BfArM	zugelassen).

(3)	Sofern	durch	den	Dienstherrn,	den	Arbeitgeber	oder	die	Ar-
beitgeberin	bei	Beschäftigten	unter	Begleitung	die	Durchführung	
eines	Schnelltests	oder	eines	Selbsttests	(Antigen-Tests	zur	Eigen-
anwendung	durch	Laien)	veranlasst	oder	ermöglicht	wird,	so	hat	
der	Dienstherr,	Arbeitgeber	oder	die	Arbeitgeberin	den	Beschäf-
tigten	 auf	Wunsch	 einen	 wahrheitsgemäßen	 Nachweis	 über	 das	
Testergebnis	auszuhändigen	oder	mittels	einer	IT-gestützten	An-
wendung	zur	Verfügung	zu	stellen.	Der	Nachweis	muss	folgende	
Angaben	enthalten:

a)	 Ort	und	Name	des	testveranlassenden	Dienstherrn,	Arbeitge-
bers	oder	der	Arbeitgeberin;

b)	 Datum	und	Uhrzeit	des	Abstrichs;

c)	 Name	und	Anschrift	der	oder	des	Getesteten;

d)	 Bestätigung,	dass	der	beziehungsweise	die	Getestete	Beschäf-
tigter	oder	Beschäftigte	des	Unternehmens	ist;

e)	 Testergebnis;

f)	 Art	und	Name	des	Tests	(durch	BfArM	zugelassen).

(4)	Sofern	durch	außerschulische	Bildungseinrichtungen	bei	Teil-
nehmerinnen	und	Teilnehmer	unter	Begleitung	die	Durchführung	
eines	Schnelltests	oder	Selbsttest	veranlasst	oder	ermöglicht	wird,	
so	hat	auf	Wunsch	die	Bildungseinrichtung	einen	wahrheitsgemä-
ßen	Nachweis	über	das	Testergebnis	auszuhändigen	oder	mittels	
einer	 IT-gestützten	 Anwendung	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen.	 Der	
Nachweis	muss	folgende	Angaben	enthalten:

a)	 Ort	und	Name	der	testveranlassenden	Bildungseinrichtung;

b)	 Datum	und	Uhrzeit	des	Abstrichs;

c)	 Name	und	Anschrift	der	oder	des	Getesteten;

d)	 Bestätigung,	 dass	 der	 oder	 die	 Getestete	Teilnehmerin	 oder	
Teilnehmer	ist;

e)	 Testergebnis;

f)	 Art	und	Name	des	Tests	(durch	BfArM	zugelassen).

(5)	Soweit	 in	dieser	Verordnung	Selbsttesterfordernisse	geregelt	
sind	und	die	testpflichtige	Person	nicht	über	einen	Nachweis	eines	
tagesaktuellen	negativen	Testergebnisses	im	Sinne	der	Absätze	2	
bis	4	verfügt,	so	kann	im	Rahmen	der	Verfügbarkeit	die	testpflich-
tige	Person,	die	eine	hiervon	abhängige	Leistung	in	Anspruch	neh-
men	oder	an	einer	hiervon	abhängigen	Veranstaltung	teilnehmen	
möchte,	jeweils	unter	Begleitung	in	einem	hierfür	vorgesehenen	
Bereich	den	Selbsttest	durchführen.	Der	Selbsttest	kann	entweder	
zur	Verfügung	gestellt	oder	selbst	mitgebracht	werden.	Vor	jeder	
Testung	mit	einem	Selbsttest	sind	die	Kontaktdaten	der	zu	testen-
den	Person	zu	erfassen.	Diese	Bestätigung	über	ein	negatives	Tes-
tergebnis	berechtigt	lediglich	zur	Wahrnehmung	der	Leistung	und	
hat	darüber	hinaus	keine	Gültigkeit.	Es	hat	durch	den	Testveran-
lassenden	oder	mittels	einer	IT-gestützten	Anwendung	eine	Doku-
mentation	der	durchgeführten	Testung	zu	erfolgen,	die	folgende	
Angaben	enthalten	muss:

a)	 Ort	 und	 Name	 des	 testveranlassenden	 Unternehmens,	 Be-
triebs	oder	der	Einrichtung	und	der	beauftragten	Person;

b)	 Datum	und	Uhrzeit	des	Abstrichs;

c)	 Name	und	Anschrift	des	Getesteten;

d)	 Testergebnis;

e)	 Art	und	Name	des	Tests	(durch	BfArM	zugelassen).

(6)	 Für	 die	 nach	 dieser	 Vorschrift	 schriftlich	 ausgestellten	 Be-
scheinigungen	nach	Absatz	2	beziehungsweise	die	Bestätigungen	
nach	den	Absätzen	3	bis	5	ist	das	aus	der	Anlage	T	ersichtliche	
Formular	 zu	 verwenden.	 Die	 Durchführung	 der	Testungen	 sind	
durch	die	Ausstellenden	zu	dokumentieren	und	die	entsprechen-
den	Unterlagen	oder	Dateien	mindestens	vier	Wochen	aufzube-

Anl. T
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wahren	 und	 der	 zuständigen	 Gesundheitsbehörde	 im	 Sinne	 des		
§	 2	 Absatz	 1	 Infektionsschutzausführungsgesetz	 Mecklenburg-
Vorpommern	 auf	 Verlangen	 vollständig	 herauszugeben.	 Die	 zu	
erhebenden	personenbezogenen	Daten	dürfen	zu	keinem	anderen	
Zweck,	 insbesondere	 nicht	 zu	Werbezwecken,	 weiterverarbeitet	
werden.	Die	Informationspflicht	nach	Artikel	13	der	Datenschutz-
grundverordnung	kann	durch	einen	Aushang	erfüllt	werden.	Die	
Dokumentationen	sind	so	zu	führen	und	zu	verwahren,	dass	die	
personenbezogenen	Daten	 für	Dritte,	 insbesondere	andere	Kun-
dinnen	und	Kunden,	nicht	zugänglich	sind.	Wenn	sie	nicht	von	der	
Gesundheitsbehörde	angefordert	werden,	sind	die	Dokumentatio-
nen	unverzüglich	nach	Ablauf	der	Aufbewahrungsfrist	zu	vernich-
ten.

(7)	Die	Testerfordernisse	nach	dieser	Verordnung	werden	erfüllt,	
wenn	bei	dem	betreffenden	Angebot	oder	der	Einrichtung	ein	den	
Anforderungen	dieser	Vorschrift	genügender	Nachweis	über	ein	
negatives	Testergebnis	vorgelegt	wird.	Das	Testergebnis	ist	tages-
aktuell,	wenn	die	zugrundeliegende	Abstrichentnahme	nicht	län-
ger	als	maximal	24	Stunden	zurückliegt.	Kinder	bis	zur	Vollen-
dung	des	6.	Lebensjahres	sind	von	in	dieser	Verordnung	geregel-
ten	Testerfordernissen	befreit.

(8)	 Es	 wird	 auf	 die	Verhaltenspflichten	 einer	 Person	 mit	 einem	
positiven	Testergebnis	gemäß	§	1	Absatz	5	der	2.	SARS-CoV-2-	
Quarantäneverordnung	 des	 Landes	 Mecklenburg-Vorpommern	
hingewiesen.

§ 2 
Einzelhandel, Einrichtungen,  

sonstige Stätten

(1)	Sämtliche	Verkaufsstellen	des	Einzelhandels	sind	für	den	all-
gemeinen	 Kundenverkehr	 geschlossen.	 Hiervon	 ausgenommen	
sind	der	Einzelhandel	mit	dem	überwiegenden	Sortiment	für	Le-
bensmittel,	Wochenmärkte,	Direktvermarkter	von	Lebensmitteln,	
Abhol-	und	Lieferdienste,	Getränkemärkte,	Reformhäuser,	Baby-
fachmärkte,	Apotheken,	Sanitätshäuser,	Drogerien,	Optiker,	Hör-
geräteakustiker,	Tankstellen,	Zeitungsverkauf,	Tierbedarfsmärkte,	
Futtermittelmärkte,	Blumenläden,	Großhandel,	Gartenbaucenter,	
Baumärkte	sowie	Buchhandlungen.	Ein	Verkauf	mittels	Abholung	
und	Lieferdiensten	bleibt	auch	 für	geschlossene	Verkaufsstellen	
gestattet.	Nicht	von	der	Schließung	betroffene	Einzelhandelsbe-
triebe	dürfen	beim	Verkauf	nicht	über	ihr	bestehendes	Angebots-
sortiment	hinausgehen.	Für	den	Betrieb	und	den	Besuch	von	öf-
fentlichen	Verkaufsstellen,	für	die	Abholung	und	für	Lieferdienste	
besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	1	einzuhalten.

(2)	Für	den	Betrieb	und	den	Besuch	von	Dienstleistungsbetrieben	
und	Handwerksbetrieben,	wie	zum	Beispiel	der	Kfz-Werkstätten,	
der	Fahrradwerkstätten,	der	Banken	und	Sparkassen,	der	Poststel-
len,	der	Reinigungen	sowie	der	Waschsalons,	besteht	die	Pflicht,	
die	 Auflagen	 aus	 Anlage	 2	 einzuhalten.	 Der	 Warenverkauf	 im	
Rahmen	oder	 im	Zusammenhang	mit	der	Dienstleistungserbrin-
gung	ist	gestattet.	Der	Warenverkauf	darf	nicht	über	das	bestehen-
de	Angebotssortiment	hinausgehen.

(3)	Kosmetikstudios,	Massagepraxen,	Nagelstudios,	Sonnenstudi-
os,	Tattoostudios	und	ähnliche	Betriebe,	wie	zum	Beispiel	Barbie-
re,	sind	für	den	Publikumsverkehr	geschlossen.	Für	den	Betrieb	
und	den	Besuch	von	Betrieben	des	Heilmittelbereiches,	von	Fri-

seuren	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	3	einzuhalten.	
Die	Inanspruchnahme	der	Dienstleistungen	der	Friseurbetriebe	ist	
nur	für	solche	Kundinnen	oder	Kunden	zulässig,	die	über	ein	ta-
gesaktuelles	 negatives	 COVID-19-Schnell-	 oder	 Selbsttest-Er-
gebnis	gemäß	§	1a	dieser	Verordnung	verfügen.

(4)	In	Arzt-	und	Zahnarztpraxen,	Psychotherapeutenpraxen	und	in	
allen	 sonstigen	Praxen,	wie	 zum	Beispiel	Podologen	oder	Fuß-
pfleger,	 soweit	 in	 ihnen	medizinisch,	 therapeutisch	oder	pflege-
risch	 notwendige	 Behandlungen	 angeboten	 werden,	 besteht	 die	
Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	4	einzuhalten.

(5)	Kinos	sind	für	den	Publikumsverkehr	geschlossen.

(6)	Autokinos	sind	für	den	Publikumsverkehr	geschlossen.	

(7)	 Theater,	 Konzerthäuser,	 Opern	 und	 ähnliche	 Einrichtungen	
sind	 für	den	Publikumsverkehr	geschlossen.	Für	den	Probenbe-
trieb	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	7	einzuhalten.	

(8)	 Kulturelle	Ausstellungen,	 Museen	 und	 Gedenkstätten	 sowie	
ähnliche	Einrichtungen	sind	für	den	Publikumsverkehr	geschlos-
sen.

(9)	Bibliotheken	und	Archive	sind	für	den	Publikumsverkehr	ge-
schlossen.	 Davon	 ausgenommen	 ist	 die	Aus-	 und	 Rückgabe	 im	
Rahmen	des	Leihbetriebs,	einschließlich	der	Fernleihe,	sowie	die	
begrenzte	Öffnung	der	Bibliotheken	an	den	Hochschulen	für	Stu-
dierende	zur	Vorbereitung	auf	zwingend	anstehende	Prüfungster-
mine	 und	 zur	 Erstellung	 termingebundener	 Prüfungsleistungen.	
Für	den	Leihbetrieb	und	die	begrenzte	Öffnung	der	Hochschulbi-
bliotheken	besteht	die	Pflicht,	die	Anlage	9	einzuhalten.

(10)	 Chöre	 und	 Musikensembles	 dürfen	 ihre	 Tätigkeiten	 nicht	
ausüben.	Proben	für	Chöre	und	Musikensembles	im	Profibereich	
können	stattfinden,	wenn	die	Auflagen	aus	Anlage	10	eingehalten	
werden.

(11)	Ortsgebundene	und	mobile	Freizeitparks	(Schausteller)	sind	
für	den	Publikumsverkehr	geschlossen.	

(12)	Zirkusse	sind	für	den	Publikumsverkehr	geschlossen.

(13)	Zoos,	Tier-	und	Vogelparks	und	botanische	Gärten	sind	für	
den	Publikumsverkehr	geschlossen.	Dies	gilt	nicht	für	den	Betrieb	
und	Besuch	der	Außenbereiche	von	Zoos,	Tier-	und	Vogelparks	
und	botanischen	Gärten.	Hier	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	
Anlage	13	einzuhalten.

(14)	 Spezialmärkte,	 wie	 zum	 Beispiel	 Floh-	 und	Trödelmärkte,	
sowie	ähnliche	Märkte	und	Jahrmärkte	nach	§	68	Absätze	1	und	2	
Gewerbeordnung	sind	untersagt.

(15)	 Tourismusaffine	 Dienstleistungen	 sind	 untersagt.	 Dies	 gilt	
insbesondere	 für	 den	Verleih	 von	 touristisch	 genutzten	Wasser-
fahrzeugen	und	Veranstaltungen	der	touristischen	Fahrgastschiff-
fahrt	oder	für	den	Betrieb	von	Reisebussen	zu	touristischen	Zwe-
cken.	Zur	Wahrung	der	Aufgabenerbringung	gegenüber	den	Ein-
wohnern	des	Landes	Mecklenburg-Vorpommern	können	die	Tou-
rist-	und	Einwohner-Informationen	unter	Einhaltung	der	für	den	
Einzelhandel	 geltenden	 Auflagen	 aus	 Anlage	 1	 für	 den	 Publi-
kumsverkehr	öffnen.

Anl. 1

Anl. 2

Anl. 7
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Anl. 10
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(16)	 Einrichtungen,	 in	 denen	 Indoor-Freizeitaktivitäten	 stattfin-
den,	sind	für	den	Publikumsverkehr	geschlossen.

(17)	Für	den	Betrieb	und	den	Besuch	von	öffentlich	zugänglichen	
Spielplätzen	 und	 anderen	 Spielplätzen	 im	 Freien	 besteht	 die	
Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	17	einzuhalten.	Indoor-Spielplät-
ze	sind	für	den	Publikumsverkehr	geschlossen.

(18)	Im	Freien	angelegte	öffentliche	Badeanstalten	im	Sinne	von	
Freibädern	sowie	Schwimm-	und	Badeteiche	mit	Wasseraufberei-
tung	sind	für	den	Publikumsverkehr,	geschlossen.

(19)	An	Naturstränden,	Naturgewässern	und	 frei	 angelegten	öf-
fentlichen	Badestellen	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anla-
ge	19	einzuhalten.

(20)	 Schwimm-	 und	 Spaßbäder	 sind	 für	 den	 Publikumsverkehr	
geschlossen.

(21)	 Der	 Trainings-,	 Spiel-	 und	Wettkampfbetrieb	 im	 Freizeit-,	
Breiten-	und	Leistungssport	(Sportbetrieb)	in	allen	Sportarten	ist	
untersagt.	Zulässig	sind:

a)	 die	kontaktlose	Ausübung	von	Individualsportarten	im	Freien,	
die	 allein,	 zu	 zweit	 oder	 mit	 den	Angehörigen	 des	 eigenen	
Hausstandes	 auf	 öffentlichen	 oder	 privaten	 Sportaußenanla-
gen	betrieben	werden,

b)	 die	Ausübung	von	kontaktlosem	Sport	im	Freien,	den	Kinder	
bis	 zur	 Vollendung	 des	 14	 Lebensjahres	 in	 Gruppen	 von	
höchsten	fünf	Kindern	mit	Anleitungsperson	betreiben	und

c)	 der	 vereinsbasierte	Trainingsbetrieb	 in	 allen	 Sportarten	 im	
Freien,	an	dem	Kinder	oder	Jugendliche	bis	zur	Vollendung	
des	20.	Lebensjahres	in	Gruppen	bis	zu	20	Personen	teilneh-
men	und	der	in	Landkreisen	und	kreisfreien	Städten	angebo-
ten	wird,	in	denen	der	Schulbetrieb	als	täglicher	Präsenzun-
terricht	 in	 Gestalt	 eines	 Regelbetriebes	 unter	 Pandemiebe-
dingungen	gemäß	der	2.	Schul-Corona-Verordnung	stattfin-
det.

Für	den	in	Satz	2	genannten	Sportbetrieb	gilt	die	Pflicht,	die	Auf-
lagen	aus	Anlage	21	einzuhalten.

(22)	Athletinnen	und	Athleten	des	Deutschen	Olympischen	Sport-
bundes	und	des	Deutschen	Behindertensportverbandes	der	olym-
pischen,	paralympischen,	deaflympischen	und	nichtolympischen	
Sportarten	mit	dem	Status	Bundeskader	und	Landeskader	sowie	
Spitzenathletinnen	und	Spitzenathleten,	die	mit	dem	Sport	ihren	
überwiegenden	Lebensunterhalt	bestreiten,	dürfen	öffentliche	und	
private	Sportanlagen	für	den	Trainings-,	Spiel-	und	Wettkampfbe-
trieb	in	allen	Sportarten,	ohne	Zuschauende,	nutzen.	Es	besteht	die	
Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	22	einzuhalten.

(23)	Fitnessstudios	und	ähnliche	Einrichtungen	sind	für	den	Pub-
likumsverkehr	geschlossen.	

(24)	Tanzschulen	und	ähnliche	Einrichtungen	sind	für	den	Publi-
kumsverkehr	geschlossen.	

(25)	Fahrschulen,	Flugschulen	sowie	ähnliche	Einrichtungen	sind	
für	den	Publikumsverkehr	geschlossen.	Davon	ausgenommen	ist	

die	Technische	Prüfstelle	 für	Fahrzeugprüfungen.	Beim	Betrieb	
der	Technischen	Prüfstelle	ist	die	Anlage	25	zu	beachten.	Das	Ver-
bot	 in	 Satz	 1	 gilt	 nicht	 für	 Personen,	 die	 auf	 die	 Erteilung	 der	
Fahrerlaubnis	zwingend	und	unaufschiebbar	zum	Zwecke	der	Be-
rufsausübung	angewiesen	sind,	und	jene,	die	mit	noch	maximal	4	
praktischen	 Fahrstunden	 die	 praktische	 Fahrprüfung	 erreichen	
können	und	erreichen.	Dies	gilt	auch	für	die	Erteilung	oder	Ver-
längerung	der	Fluglizenz	und	der	Flugberechtigung	sowie	der	Be-
rufskraftfahrerqualifikation.	 Die	 zwingende	 Notwendigkeit	 und	
die	Unaufschiebbarkeit	sind	durch	den	Arbeitgeber	oder	die	Aus-
bildungsstätte	unter	Angabe	der	konkreten	Gründe	zu	bescheini-
gen.	 Die	 Inanspruchnahme	 dieser	 Dienstleistungen	 ist	 nur	 für	
solche	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	zulässig,	die	über	ein	ta-
gesaktuelles	 negatives	 COVID-19-Schnell-	 oder	 Selbsttest-Er-
gebnis	gemäß	§	1a	dieser	Verordnung	verfügen.	Für	die	Durchfüh-
rung	des	theoretischen	und	des	praktischen	Unterrichts	sowie	für	
die	Abnahme	der	Prüfungen	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	
Anlage	25	einzuhalten.

(25a)	Jagdschulen	sowie	ähnliche	Einrichtungen	sind	für	den	Pu-
blikumsverkehr	geschlossen.	Das	Verbot	 in	Satz	1	gilt	nicht	 für	
Personen,	die	auf	einen	entsprechenden	Abschluss	zwingend	und	
unaufschiebbar	 zum	 Zwecke	 der	 Berufsausübung	 angewiesen	
sind.	Für	die	Durchführung	des	theoretischen	und	des	praktischen	
Unterrichts	 sowie	 für	 die	 Abnahme	 der	 Prüfungen	 besteht	 die	
Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	25a	einzuhalten.	Die	Inanspruch-
nahme	dieser	Dienstleistungen	ist	nur	für	solche	Teilnehmerinnen	
und	 Teilnehmer	 zulässig,	 die	 über	 ein	 tagesaktuelles	 negatives	
COVID-19-Schnell-	oder	Selbsttest-Ergebnis	gemäß	§	1a	dieser	
Verordnung	verfügen.

(26)	Spielhallen,	Spielbanken,	Wettvermittlungsstellen	und	ähnli-
che	Einrichtungen	sind	für	den	Publikumsverkehr	geschlossen.

(27)	Soziokulturelle	Zentren	und	Jugendclubs	sind	für	den	Publi-
kumsverkehr	geschlossen.

(28)	Musik-	und	Jugendkunstschulen	sind	mit	Ausnahme	der	Vor-
bereitungsphase	 [für	 den	 Musikwettbewerb	 „Jugend	 musiziert“	
für	 den	 Publikumsverkehr	 geschlossen.	 Für	 Proben	 zu	 „Jugend	
musiziert“	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	der	Anlage	28	einzu-
halten.	Die	Teilnahme	an	den	Proben	ist	nur	für	solche	Personen	
zulässig,	die	über	ein	tagesaktuelles	negatives	COVID-19-Schnell-	
oder	Selbsttest-Ergebnis	gemäß	§	1a	dieser	Verordnung	verfügen.

(29)	Messen	nach	§	64	Gewerbeordnung	und	Ausstellungen	nach	
§	65	Gewerbeordnung	dürfen	nicht	durchgeführt	werden.	

(30)	 Prostitution	 ist	 untersagt.	 Das	 Prostitutionsgewerbe	 ist	 für	
den	Publikumsverkehr	geschlossen.

§ 2a 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten  

am Arbeitsplatz

(1)	Der	Arbeitgeber	muss	die	Gesundheit	der	Beschäftigten	vor	
Infektionen	mit	SARS-CoV-2	durch	Maßnahmen	des	Arbeits-	und	
Infektionsschutzes	nach	geltendem	Arbeitsschutzrecht	schützen.	
Er	 hat	 die,	 aufgrund	 der	 Gefährdungsbeurteilung,	 getroffenen	
Maßnahmen	auf	ihre	Wirksamkeit	zu	überprüfen	und	erforderli-
chenfalls	den	sich	ändernden	Gegebenheiten	anzupassen.
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(2)	Der	Arbeitgeber	muss	für	den	festgestellten	Zeitraum	der	epide-
mischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	insbesondere	die	„SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzverordnung	 (Corona-ArbSchV)“	 beachten	
sowie	 den	 „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard“	 des	 Bundesmi-
nisteriums	für	Arbeit	und	Soziales	und	die	konkretisierende	„SARS-
CoV-2	Arbeitsschutzregel“	sowie	vorhandene	branchenspezifische	
Konkretisierungen	der	Unfallversicherungsträger	beziehungsweise	
der	Arbeitsschutzbehörde	und	die	Empfehlungen	des	Robert	Koch-
Institutes	zum	Infektionsschutz	berücksichtigen.

§ 3 
Gaststätten

(1)	Gaststätten	im	Sinne	des	§	1	des	Gaststättengesetzes	sind	für	
den	 Publikumsverkehr	 geschlossen.	 Hierunter	 fallen	 auch	 Bars,	
Clubs,	Diskotheken,	Kneipen	und	ähnliche	Einrichtungen.

(2)	Die	Belieferung,	die	Mitnahme	und	der	Außer-Haus-Verkauf	
sind	zulässig.	Es	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	31	
einzuhalten.	

(3)	Der	Betrieb	von	nicht	öffentlich	zugänglichen	Personalrestau-
rants,	Betriebskantinen	und	ähnlichen	Betrieben	in	sozialen,	me-
dizinischen	oder	schulischen	Einrichtungen	ist	zulässig.	Im	Übri-
gen	sind	diese	zu	schließen,	soweit	ihr	Betrieb	für	die	Aufrechter-
haltung	 der	Arbeitsabläufe	 nicht	 zwingend	 erforderlich	 ist;	 die	
Abgabe	mitnahmefähiger	Speisen	und	Getränke	bleibt	zulässig.	
Für	 den	 Betrieb	 und	 die	Abgabe	 mitnahmefähiger	 Speisen	 und	
Getränke	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	31a	einzu-
halten.

§ 4 
Beherbergung

Betreibern	von	Beherbergungsstätten	gemäß	§	2	Absatz	1	Beher-
bergungsstättenverordnung	Mecklenburg-Vorpommern,	wie	zum	
Beispiel	Hotels	und	Pensionen,	und	von	vergleichbaren	Angebo-
ten,	Campingplätzen,	Wohnmobilstellplätzen	sowie	privaten	und	
gewerblichen	Vermietern	von	Ferienwohnungen	und	vergleichba-
ren	Angeboten,	wie	zum	Beispiel	Homesharing,	ist	es	untersagt,	
Personen	zu	touristischen	Zwecken	und	für	Besuche	der	Kernfa-
milie	zu	beherbergen.	Im	Übrigen	besteht	die	Pflicht,	die	Aufla-
gen	aus	Anlage	34	einzuhalten.	Die	 zulässige	Beherbergung	 ist	
nur	für	solche	Personen	zulässig,	die	bei	der	Anreise	über	ein	ta-
gesaktuelles	 negatives	 COVID-19-Schnell-	 oder	 Selbsttest-Er-
gebnis	gemäß	§	1a	dieser	Verordnung	verfügen.

§ 5 
Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern

(1)	Alle	Reisen	in	das	Gebiet	des	Landes	Mecklenburg-Vorpom-
mern	sind	untersagt,	soweit	die	folgenden	Absätze	nichts	anderes	
bestimmen.	Bei	allen	Einreisen	nach	Mecklenburg-Vorpommern	
bleiben	die	Regelungen	der	Verordnung	der	Landesregierung	zu	
Quarantänemaßnahmen	für	Ein-	und	Rückreisende	zur	Bekämp-
fung	des	neuartigen	Coronavirus	SARS-CoV-2	in	Mecklenburg-
Vorpommern	 unberührt.	 Hinsichtlich	 bestehender	 Anmelde-,	
Test-	und	Nachweispflichten	für	die	Einreise	in	die	Bundesrepub-
lik	 Deutschland	 aus	 ausländischen	 Risikogebieten	 wird	 auf	 die	

Verordnung	zum	Schutz	vor	einreisebedingten	Infektionsgefahren	
in	Bezug	auf	das	Coronavirus	SARS	CoV-2	nach	Feststellung	ei-
ner	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	durch	den	Deut-
schen	Bundestag	(Coronavirus-Einreiseverordnung	–	CoronaEin-
reiseV)	 des	 Bundesministeriums	 für	 Gesundheit	 in	 der	 jeweils	
geltenden	Fassung	verwiesen.

(2)	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	nicht	für	Personen,	die	ihre	Haupt-
wohnung	 in	 Mecklenburg-Vorpommern	 oder	 im	 Amt	 Neuhaus	
gemeldet	haben.	Diese	Personen	können	sich	von	im	selben	Haus-
halt	lebenden	Personen	begleiten	lassen.

(3)	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	ferner	nicht	für	Personen,	die	in	
Mecklenburg-Vorpommern	 eine	 allgemeinbildende	 Schule,	 be-
rufliche	Schule,	Schule	für	Erwachsene,	Kindertageseinrichtung	
oder	Kindertagespflegestellen	besuchen	oder	an	einer	Hochschule	
im	Sinne	des	§	1	Landeshochschulgesetz	immatrikuliert	sind.	Per-
sonen	gemäß	Satz	1	können	sich	von	im	selben	Haushalt	lebenden	
Personen	begleiten	lassen.

(4)	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	nicht	für	Reisen,	die	für	die	Aus-
übung	beruflicher	Tätigkeiten	erforderlich	sind.

(5)	Das	Verbot	 in	Absatz	1	gilt	nicht	für	Anlässe,	bei	denen	die	
Anwesenheit	der	reisenden	Person	aus	rechtlichen	Gründen	oder	
zur	Erfüllung	einer	moralischen	Verpflichtung	zwingend	erforder-
lich	ist.	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	ferner	nicht	für	Personen,	die	
in	 Mecklenburg-Vorpommern	 die	 Ehe	 schließen	 und	 keinen	
Wohnsitz	im	Sinne	des	Absatzes	2	in	Mecklenburg-Vorpommern	
haben.	

(6)	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	nicht	für	Reisen	zu	privaten	Besu-
chen	 bei	 Familienangehörigen	 (Kernfamilie),	 die	 ihren	 ersten	
Wohnsitz	(Haupt-	oder	alleinige	Wohnung	nach	dem	Bundesmel-
degesetz)	 in	 Mecklenburg-Vorpommern	 haben.	 Familienange-
hörige	 (Kernfamilie)	 sind	 hierbei	 Ehegatten,	 eingetragene	 Le-
benspartner,	 Lebensgefährten,	 Kinder,	 Eltern,	 Geschwister,	 En-
kel,	Urenkel,	Großeltern	und	Urgroßeltern.	Die	Reise	ist	jeweils	
auch	zusammen	mit	dem	Ehegatten,	eingetragenen	Lebenspartner	
oder	Lebensgefährten	und	von	im	selben	Haushalt	lebenden	Per-
sonen	möglich.

(7)	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	nicht	für	unaufschiebbare	Umzüge	
nach	Mecklenburg-Vorpommern.

(8)	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	nicht	für	Jagdausübungsberechtig-
te	 mit	 erstem	 Hauptwohnsitz	 außerhalb	 Mecklenburg-Vorpom-
merns,	die	über	das	Jagdausübungsrecht	 in	einem	Jagdbezirk	in	
Mecklenburg-Vorpommern	verfügen	oder	Inhaber	einer	entgeltli-
chen	 Jahresjagderlaubnis	 für	 einen	 Jagdbezirk	 in	 Mecklenburg-
Vorpommern	sind.

(9)	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	nicht	für	Personen,	die	zwingend	
notwendig	und	medizinisch	veranlasst	oder	zur	Entgegennahme	
von	 unaufschiebbaren	 Maßnahmen	 der	 medizinischen	Vorsorge	
oder	 Rehabilitation	 nach	 Mecklenburg-Vorpommern	 einreisen.	
Die	zwingende	Notwendigkeit	und	Unaufschiebbarkeit	ist	durch	
den	veranlassenden	Arzt	zu	bescheinigen.

(10)	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	nicht	für	Personen,	die	nur	zur	
Durchreise	in	die	Bundesrepublik	Deutschland	oder	nach	Meck-
lenburg-Vorpommern	einreisen;	diese	haben	das	Gebiet	des	Lan-
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des	 Mecklenburg-Vorpommern	 auf	 direktem	Weg	 zu	 verlassen.	
Die	erforderliche	Durchreise	durch	das	Gebiet	des	Landes	Meck-
lenburg-Vorpommern	ist	hierbei	gestattet.

(11)	 Personen,	 die	 sich	 in	 Mecklenburg-Vorpommern	 aufhalten	
und	für	die	keine	Ausnahme	nach	den	Absätzen	2	bis	9	gilt,	haben	
unabhängig	vom	Tag	ihrer	Einreise	das	Land	Mecklenburg-Vor-
pommern	unverzüglich	zu	verlassen.	

§ 6 
Besuchs- und Betretungseinschränkungen  

für Krankenhäuser und weitere stationäre Einrichtungen 
nach SGB V

(1)	Die	Betretung	und	der	Besuch	von	Personen	in	Krankenhäu-
sern	 und	 weiteren	 stationären	 Einrichtungen	 nach	 dem	 SGB	V	
sind	untersagt.	Abweichend	hiervon	sind	die	Betretung	durch	und	
der	Besuch	von	Personen	in	Krankenhäusern	und	weiteren	statio-
nären	Einrichtungen	nach	dem	SGB	V	durch	eine	feste	Kontakt-
person	oder	durch	die	Kernfamilie	(eine	Person	pro	Tag)	zulässig.	
Den	Krankenhäusern	ist	gestattet,	Besucherströme	aus	medizini-
schen	Gründen	und	auf	Grund	räumlicher	oder	personeller	Kapa-
zitäten	zeitlich	und	räumlich	zu	ordnen.	3Kriterien	bei	der	Termin-
vergabe	können	insbesondere	die	zu	erwartende	Verweildauer	des	
Patienten	oder	medizinische	Gründe	sein.	

(2)	 In	 besonders	 gelagerten	 Einzelfällen	 (Härtefällen)	 können	
durch	 die	 Leitung	 der	 Einrichtung	Ausnahmen	 zugelassen	 wer-
den,	insbesondere	in	stationären	Hospizen	kann	die	Besuchsrege-
lung	erweitert	werden.	

(3)	Für	den	Betrieb	und	den	Besuch	der	 jeweiligen	Einrichtung	
besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	35	einzuhalten.

§ 7 
Sitzungen kommunaler Gremien,  

Kommunalwahlen

In	Sitzungen	kommunaler	Vertretungen	und	sonstiger	kommuna-
ler	Gremien	sowie	für	kommunale	Wahlen	besteht	die	Pflicht,	die	
Auflagen	aus	Anlage	36	einzuhalten.

§ 8 
Veranstaltungen, Ansammlungen und  

Versammlungen aller Art

(1)	 Öffentliche	 und	 nichtöffentliche	Veranstaltungen,	Ansamm-
lungen	und	Versammlungen	sind	untersagt,	soweit	die	folgenden	
Absätze	 nichts	 anderes	 bestimmen.	 Dies	 gilt	 insbesondere	 für	
Großveranstaltungen.	 Zusammenkünfte	 wie	 Gruppen	 feiernder	
Menschen	auf	öffentlichen	Plätzen,	in	Wohnungen	sowie	in	priva-
ten	 Einrichtungen	 sind	 unzulässig.	Volksfeste,	 Festivals,	 Dorf-,	
Stadt-,	Straßen-,	Wein-	und	Schützenfeste	oder	Kirmes-Veranstal-
tungen	sind	ungeachtet	der	folgenden	Absätze	verboten.	

(2)	Zulässig	sind	Veranstaltungen,	die	der	Aufrechterhaltung	der	
öffentlichen	 Sicherheit	 und	 Ordnung	 oder	 der	 Daseinsfür-	 und	
-vorsorge	zu	dienen	bestimmt	sind.	Es	besteht	die	Pflicht,	die	Auf-
lagen	aus	Anlage	37	einzuhalten.	Im	Übrigen	sind	Präsenzveran-

staltungen	untersagt,	soweit	sich	aus	den	nachfolgenden	Absätzen	
nichts	Abweichendes	 ergibt.	 Eine	 Inanspruchnahme	 der	 in	 den	
Absätzen	2a	bis	2d	aufgeführten	Veranstaltungen	ist	nur	für	solche	
Personen	zulässig,	die	über	ein	tagesaktuelles	negatives	COVID-
19-Testergebnis	 gemäß	 §	 1a	 dieser	 Verordnung	 verfügen;	 bei	
mehrtägigen	Veranstaltungen	 ist	 die	Vornahme	 der	Testung	 alle	
drei	Tage	zu	wiederholen.	Satz	4	gilt	nicht	 für	die	unmittelbare	
Prüfungsdurchführung	der	in	den	Absätzen	2a	bis	2d	benannten	
Prüfungen.	Den	Prüfungsteilnehmern	ist	eine	Testung	gemäß	§	1a	
dieser	Verordnung	zu	ermöglichen.	

(2a)	Angebote	im	Rahmen	von	arbeitsmarktpolitischen	Maßnah-
men,	beruflichen	Qualifizierungen	sowie	beruflicher	Aus,-	Fort,-	
und	Weiterbildungen	und	Sprachkurse	sind	grundsätzlich	in	Dis-
tanz	unter	der	Nutzung	von	digitalen	Angeboten	durchzuführen.	
Abweichend	von	Absatz	2	Satz	3	sind	nachfolgende	Veranstaltun-
gen	zulässig:

1.	 geförderte	 Beschäftigungsmöglichkeiten,	 die	 der	 Grundver-
sorgung	dienen	(wie	zum	Beispiel	Tafeln)	in	Präsenz;	es	be-
steht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	der	Anlage	37a	einzuhalten;

2.	 Maßnahmen	nach	§	53	SGB	III	 in	Präsenz,	 soweit	 sie	dem	
Erwerb	eines	Schulabschlusses	dienen;	es	besteht	die	Pflicht,	
die	Auflagen	aus	der	Anlage	37a	einzuhalten;

3.	 Präsenzangebote	 in	 Zweiergruppen	 der	 beruflichen	 Qualifi-
zierung	oder	beruflichen	Aus,-	Fort,-	und	Weiterbildung	und	
arbeitsmarktpolitischer	Maßnahmen,	wenn	sie	für	eine	ausge-
übte	oder	angestrebte	berufliche	Tätigkeit	zwingend	erforder-
lich	 sind	 und	 deren	 Durchführung	 in	 digitaler	 Form	 nicht	
möglich	ist;	die	Beschränkung	auf	Zweiergruppen	gilt	nicht	
für	den	prüfungsvorbereitenden	Unterricht	oder	die	Prüfung;	
es	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	der	Anlage	37a	einzu-
halten;

4.	 Präsenzangebote	 in	 Kleingruppen	 von	 maximal	 7	 Personen	
von	 prüfungsvorbereitendem	 Unterricht	 und	 Prüfungen	 bei	
Integrationskursen,	 Berufssprachkursen	 sowie	 Erstorientie-
rungskursen,	soweit	eine	digitale	Teilnahme	nicht	möglich	ist	
oder	soweit	dies	zur	Erreichung	der	Ausbildungs-	oder	Lern-
ziele	zwingend	erforderlich	ist;	es	besteht	die	Pflicht,	die	Auf-
lagen	aus	der	Anlage	37a	einzuhalten.

(2b)	Das	Verbot	nach	Absatz	2	Satz	3	gilt	nicht	für	die	Vorbereitung,	
Durchführung	und	Abnahme	von	Zwischen-,	Abschluss-,	Gesellen-	
und	 Umschulungsprüfungen	 in	 anerkannten	 Ausbildungsberufen	
außerhalb	der	schulischen	Berufsbildung	(betriebliche,	überbetrieb-
liche	und	außerbetriebliche	Berufsbildung)	und	von	Prüfungen	der	
höherqualifizierenden	Berufsbildung	(Aufstiegsfortbildungen)	ge-
mäß	Berufsbildungsgesetz	und	Handwerksordnung	in	öffentlichen	
und	privaten	Bildungseinrichtungen.	Es	besteht	die	Pflicht,	die	Auf-
lagen	aus	der	Anlage	37	einzuhalten.

(2c)	 Das	Verbot	 nach	Absatz	 2	 Satz	 3	 gilt	 ferner	 nicht	 für	 die	
Durchführung	 von	 Prüfungen	 und	 prüfungsvorbereitendem	 Un-
terricht	an	Volkshochschulen,	soweit	sie	dem	Erwerb	eines	Schul-
abschlusses	dienen.	Es	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	der	
Anlage	37	einzuhalten.

(2d)	Das	Verbot	nach	Absatz	2	Satz	3	gilt	ferner	nicht	für	die	Vor-
bereitung	und	Durchführung	von	Prüfungen	in	Fort-	und	Weiter-
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bildungen	der	Gesundheitsberufe.	Für	Abschlussklassen	der	Ge-
sundheitsfachberufe	an	Schulen	der	Erwachsenenbildung	ist	Un-
terricht	 in	Präsenz	möglich.	Fachpraktischer	Unterricht	der	Ge-
sundheitsfachberufe,	der	nicht	 in	alternativen	geeigneten	Unter-
richtsformaten	gestaltet	werden	kann,	kann	ebenfalls	in	Präsenz-
form	in	den	Schulen	der	Erwachsenenbildung	erfolgen.	Es	besteht	
die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	der	Anlage	37	einzuhalten.	Soweit	
Patientenkontakte	 notwendig	 sind,	 richten	 sich	 die	 Infektions-
schutzmaßnahmen	nach	den	Vorgaben	der	behandelnden	Einrich-
tung.

(3)	Versammlungen	 unter	 freiem	 Himmel	 nach	 dem	Versamm-
lungsgesetz	mit	bis	zu	100	Teilnehmenden	sind	zulässig,	wenn	die	
Auflagen	aus	Anlage	38	eingehalten	werden.	Für	Versammlungen	
unter	freiem	Himmel	nach	dem	Versammlungsgesetz	mit	mehr	als	
100	Teilnehmenden	kann	auf	Antrag	eine	Ausnahmegenehmigung	
der	Versammlungsbehörde	nach	Herstellung	des	Einvernehmens	
mit	 der	 zuständigen	 Gesundheitsbehörde	 im	 Sinne	 des	 §	 2	Ab-
satz	1	Infektionsschutzausführungsgesetz	Mecklenburg-Vorpom-
mern	unter	Beachtung	der	Anforderungen	nach	Satz	1	erteilt	wer-
den.	Die	Versammlungsbehörde	berücksichtigt	bei	ihrer	Entschei-
dung,	weitere	Versammlungen	zuzulassen,	auch	die	aus	Gründen	
des	 Infektionsschutzes	erforderlichen	Abstände	zu	bereits	ange-
meldeten	Versammlungen.

(3a)	Abweichend	von	Absatz	3	gilt,	wenn	die	Zahl	der	Neuinfek-
tionen	mit	SARS-CoV	2	der	letzten	7	Tage	je	100.000	Einwoh-
ner	 in	 Mecklenburg-Vorpommern	 landesweit	 100	 oder	 höher	
nach	den	auf	der	 Internetseite	des	Landesamts	 für	Gesundheit	
Mecklenburg-Vorpommern	(https://www.lagus.mv-regierung.de	
/Gesundheit/Infektionsschutz-Praevention/Daten-Corona-Pan-
demie)	 veröffentlichten	 Daten	 ist,	 dass	 Versammlungen	 unter	
freiem	 Himmel	 nach	 dem	Versammlungsgesetz	 mit	 bis	 zu	 50	
Teilnehmenden	zulässig	sind,	wenn	die	Auflagen	aus	Anlage	38	
eingehalten	werden.

(4)	Zusammenkünfte	 jedweder	Glaubensgemeinschaften	 in	Kir-
chen,	Moscheen,	Synagogen,	Kapellen	und	in	ähnlichen	Räum-
lichkeiten	oder	unter	freiem	Himmel	sind	zulässig.	Es	besteht	die	
Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	39	einzuhalten.

(5)	Abweichend	von	§	8	Abs.	1	dürfen	unaufschiebbare	gesetzlich	
oder	satzungsmäßig	erforderliche	Veranstaltungen	und	Versamm-
lungen	von	Vereinen,	Verbänden	und	Parteien	sowie	der	Gemein-
schaften	von	Wohnungseigentümern	 im	Sinne	des	Wohnungsei-
gentumsgesetzes	 stattfinden.	 Das	 gilt	 auch	 für	 unaufschiebbare	
Betriebsversammlungen,	und	Tarifverhandlungen.	Die	Teilnahme	
an	den	vorgenannten	Veranstaltungen	und	Versammlungen	ist	nur	
für	solche	Personen	zulässig,	die	über	ein	tagesaktuelles	negatives	
COVID-19-Schnell-	oder	Selbsttest-Ergebnis	gemäß	§	1a	dieser	
Verordnung	verfügen.	Es	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	An-
lage	40	einzuhalten.

(6)	Die	Nutzung	des	Öffentlichen	Personenverkehrs	und	anderer	
Verkehrsmittel	mit	Publikumsverkehr	gilt	nicht	als	Ansammlung	
im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1.	In	allen	Fahrzeugen	des	öffentli-
chen	Personennahverkehrs	(Straßenbahnen,	Busse,	Taxen),	in	den	
Zügen	 des	 Schienenpersonenverkehrs,	 auf	 allen	 ausschließlich	
innerhalb	Mecklenburg-Vorpommerns	verkehrenden	Fähren	und	
in	sonstigen	Verkehrsmitteln	mit	Publikumsverkehr	(zum	Beispiel	
Luftfahrzeuge)	 sowie	 in	 öffentlich	 zugänglichen	 Bereichen	 von	
Bahnhofsgebäuden	 und	 von	 anderen	 Innenbereichen	 sonstiger	

Einrichtungen	des	Öffentlichen	Personenverkehrs,	in	den	dem	Pu-
blikumsverkehr	zugänglichen	Innenbereichen	von	Häfen	sowie	in	
Abfertigungshallen	 an	 Flughäfen	 und	 für	 Schiffsreisen	 sind	 die	
Auflagen	aus	Anlage	41	einzuhalten.	Dies	gilt	auch	an	Bushalte-
stellen	und	in	anderen	Wartebereichen	im	Freien	von	Einrichtun-
gen	der	Personenbeförderung,	sofern	der	Abstand	von	1,5	Meter	
nicht	eingehalten	werden	kann.

(7)	Private	Zusammenkünfte	im	öffentlichen	oder	privaten	Raum	
sind	nur	im	Kreise	der	Angehörigen	des	eigenen	Hausstandes,	die-
ser	umfasst	auch	Personen,	für	die	ein	Sorge-	oder	Umgangsrecht	
besteht,	und	mit	einer	weiteren	Person	zulässig;	dabei	gelten	Ehe-
gatten,	 eingetragene	 Lebenspartner	 und	 Lebensgefährten,	 die	
nicht	gemeinsam	in	einem	Haushalt	leben,	als	ein	Hausstand.	Da-
zugehörige	Kinder	bis	14	Jahre	werden	nicht	mitgerechnet.	Eben-
so	werden	dazugehörige	notwendige	Begleitpersonen	eines	Men-
schen	 mit	 Behinderungen	 nicht	 mitgerechnet,	 wenn	 dies	 aus	
Gründen	der	Betreuung	des	Menschen	mit	Behinderungen	erfor-
derlich	ist.	Es	besteht	die	Pflicht;	die	Auflagen	aus	Anlage	42	ein-
zuhalten.

(8)	Trauungen	sind	für	einen	Teilnehmerkreis	von	höchstens	10	
Personen	und	Beisetzungen	für	einen	Teilnehmerkreis	von	höchs-
tens	30	Personen	zulässig.	Kinder	bis	14	Jahre,	die	zum	Haushalt	
von	 teilnehmenden	 Erwachsenen	 gehören,	 werden	 nicht	 mitge-
rechnet.	Es	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	43	einzu-
halten.

§ 9 
Selbstorganisationsrecht  

öffentlicher Einrichtungen

Das	Selbstorganisationsrecht	des	Landtags	und	der	kommunalen	
Vertretungskörperschaften	und	sonstiger	Körperschaften,	Stiftun-
gen	und	Anstalten	des	öffentlichen	Rechts	und	staatlich	anerkann-
ter	Hochschulen	sowie	die	Tätigkeit	der	Gerichte	und	Behörden	
bleiben	unberührt.

§ 10 
Zuständigkeiten

Neben	den	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	4	in	Verbindung	mit	§	2	
Absatz	 2	 Nummer	 8b	 Infektionsschutzausführungsgesetz	 M-V	
zuständigen	Behörden	sind	für	die	Durchführung	dieser	Verord-
nung	 auch	 die	 örtlichen	 Ordnungsbehörden	 nach	 §	 3	Absatz	 1	
Nummer	3	in	Verbindung	mit	§	4	Gesetz	über	die	öffentliche	Si-
cherheit	und	Ordnung	M-V	zuständig.

§ 11 
Anlagen

Die	in	dieser	Verordnung	genannten	und	im	Anhang	angeführten	
Anlagen	1	bis	43	sind	Bestandteil	der	Verordnung.	Die	Regelun-
gen	 der	Anlagen	 1	 bis	 43	 gelten	 nur	 insoweit,	 wie	 diese	 nicht	
durch	die	§§	1	bis	9	und	12	bis	14	dieser	Verordnung	eingeschränkt	
werden	oder	gegenstandslos	geworden	sind.	

Anl. 41

Anl. 42

Anl. 43

Anl. 38

Anl. 39

Anl. 40
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Teil 2 
Inzidenzabhängige Regelungen für  

die Landkreise und kreisfreien Städte

§ 12 
Weitergehende Anordnungen  

bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 und über 150

(1)	 Überschreitet	 in	 einem	 Landkreis	 oder	 in	 einer	 kreisfreien	
Stadt	an	drei	aufeinanderfolgenden	Tagen	die	durch	das	Robert	
Koch-Institut	im	Internet	unter	https://www.rki.de/inzidenzen	ver-
öffentlichte	 Anzahl	 der	 Neuinfektionen	 mit	 dem	 Corona-Virus	
SARS-CoV-2	je	100.000	Einwohner	innerhalb	von	sieben	Tagen	
(Sieben-Tage-Inzidenz)	den	Schwellenwert	von	100,	so	gilt	dort	
ab	 dem	 übernächsten	 Tag	 §	 28b	 Infektionsschutzgesetz	 (Anla-
ge	I).	Die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	sind	zuständige	Be-
hörde	nach	§	28b	Absatz	1	Satz	3	und	§	77	Absatz	6	Satz	3	Infek-
tionsschutzgesetz.	Zu	den	hiermit	verbundenen	Aufgaben	gehört	
die	Bekanntmachung	des	In-	und	Außerkrafttretens	der	jeweiligen	
Maßnahmen.	Über	die	in	§	28b	Infektionsschutzgesetz	geregelten	
Maßnahmen	hinaus	wird	insbesondere	auf	folgende	in	Teil	1	die-
ser	Verordnung	 landesweit	 geltende	 verschärfende	 Maßnahmen	
hingewiesen:

1.	 Einkauf	nach	Terminvereinbarung	ist,	mit	Ausnahme	für	Bau-
märkte	bis	zu	einer	Sieben-Tage-Inzidenz	von	150,	unzuläs-
sig.

2.	 Behandlungen	der	Fußpflege	sind	nur	zulässig,	wenn	sie	me-
dizinisch,	therapeutisch	oder	pflegerisch	notwendig	sind.

3.	 Autokinos	sind	für	den	Publikumsverkehr	geschlossen.

4.	 Es	ist	nur	die	kontaktlose	Ausübung	von	Individualsportarten	
im	Freien,	die	allein,	zu	zweit	oder	mit	den	Angehörigen	des	
eigenen	Hausstandes	auf	öffentlichen	oder	privaten	Sportau-
ßenanlagen	betrieben	wird,	zulässig.

5.	 Prostitution	ist	untersagt.

6.	 Eine	Beherbergung	zum	Besuch	der	Kernfamilie	ist	untersagt.

7.	 Eine	zulässige	Beherbergung	ist	nur	für	solche	Personen	zu-
lässig,	die	bei	der	Anreise	über	ein	 tagesaktuelles	negatives	
COVID-19-Schnell-	oder	Selbsttest-Ergebnis	gemäß	§	1a	die-
ser	Verordnung	verfügen.

8.	 Versammlungen	 unter	 freiem	 Himmel	 nach	 dem	Versamm-
lungsgesetz	mit	bis	zu	50	Teilnehmenden	sind	zulässig,	wenn	
die	Auflagen	aus	Anlage	38	eingehalten	werden.	

9.	 Zusammenkünfte	 jedweder	Glaubensgemeinschaften	 in	Kir-
chen,	 Moscheen,	 Synagogen,	 Kapellen	 und	 in	 ähnlichen	
Räumlichkeiten	oder	unter	freiem	Himmel	sind	zulässig,	so-
fern	die	Auflagen	aus	Anlage	39	eingehalten	werden.

(2)	 Die	 zuständigen	 Behörden	 sind	 berechtigt,	 in	Abhängigkeit	
vom	 jeweiligen	 Infektionsgeschehen	 weitergehende	 infektions-
schutzrechtliche	 Maßnahmen	 zu	 treffen.	 Dies	 gilt	 insbesondere	
unter	 Gesamtbewertung	 der	 Infektionslage	 auch	 für	Ausgangs-
beschränkungen,	 Bewegungsradiusbegrenzungen,	 Zugangsbe-
schränkungen	 und	 Einreiseverbote	 für	 Gemeinden,	 Ämter	 oder	

andere	regional	abgrenzbare	Gebiete	innerhalb	eines	Kreises	oder	
einer	kreisfreien	Stadt,	in	denen	die	Zahl	von	100	Neuinfektionen	
mit	SARS-CoV-2	der	letzten	sieben	Tage	je	100.000	Einwohner	
an	drei	aufeinanderfolgenden	Tagen	überschritten	wird.	Dabei	ist	
der	Erlass	des	Ministeriums	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Gesundheit	
zur	MV-Corona-Ampel	in	seiner	jeweils	gültigen	Fassung	zu	be-
achten	

(3)	Wird	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	die	Sie-
ben-Tage-Inzidenz	von	150	an	drei	aufeinanderfolgenden	Tagen	
überschritten	und	ist	dies	auf	ein	diffuses,	nicht	auf	lokale	Ausbrü-
che	 begrenztes	 Infektionsgeschehen	 zurückzuführen,	 haben	 die	
zuständigen	Behörden	unter	einer	Gesamtbewertung	der	Infekti-
onslage	 weitergehende	 Maßnahmen	 zu	 ergreifen.	 Sie	 können	
durch	Allgemeinverfügung,	unter	Umständen	auch	räumlich	be-
grenzt,	insbesondere

1.	 eine	 Einschränkung	 des	 Bewegungsradius	 jeder	 Person	 um	
den	Wohnort	 oder	 die	 Unterkunft,	 unter	 dem	Vorbehalt	 des	
Vorliegens	näher,	jedoch	nicht	abschließend	zu	bestimmender	
triftiger	Gründe,

2.	 eine	Beschränkung	des	Zugangs	zu	publikumsträchtigen	Aus-
flugszielen,	unter	dem	Vorbehalt	des	Vorliegens	näher,	jedoch	
nicht	abschließend	zu	bestimmender	triftiger	Gründe,	

3.	 eine	Beschränkung	der	Einreise	in	ihren	Landkreis,	ihre	kreis-
freie	Stadt	oder	einen	hierin	näher	zu	bestimmenden	räumli-
chen	Bereich,	unter	dem	Vorbehalt	des	Vorliegens	näher,	 je-
doch	 nicht	 abschließend	 zu	 bestimmender	 triftiger	 Gründe	
sowie

4.	 Ausreisebeschränkungen,	mit	denen	das	Aufsuchen	von	sol-
chen	 Einrichtungen,	 Verkaufsstellen,	 Dienstleistungsbetrie-
ben	oder	sonstigen	in	dieser	Verordnung	geregelten	Stätten	in	
einem	anderen	Landkreis	oder	einer	anderen	kreisfreien	Stadt	
untersagt	wird,	die	in	ihren	eigenen	Landkreisen	oder	kreis-
freien	Städten	aufgrund	der	Infektionslage	geschlossen	sind,

zu	erlassen.	Die	zuständigen	Behörden	können	unter	Berücksich-
tigung	 des	 Infektionsgeschehens	 und	 der	 möglichen	 Folgen	 für	
die	Gesundheit	der	Bevölkerung	auch	andere	als	die	genannten,	
mindestens	gleich	geeigneten	Maßnahmen	durch	Allgemeinverfü-
gung	treffen.	Unterschreitet	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreis-
freien	Stadt	ab	dem	Tag	nach	dem	Eintreten	der	Maßnahmen	nach	
diesem	Absatz	an	fünf	aufeinanderfolgenden	Tagen	die	Inzidenz	
den	Schwellenwert	von	150,	so	treten	an	dem	übernächsten	Tag	
die	Maßnahmen	dieses	Absatzes	außer	Kraft;	hierauf	 ist	 in	den	
Allgemeinverfügungen	 hinzuweisen;	 das	 Unterschreiten	 des	
Schwellenwertes	 und	 das	 Außerkrafttreten	 der	 Maßnahmen	 ist	
durch	Allgemeinverfügung	bekanntzumachen.	Der	Erlass	des	Mi-
nisteriums	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Gesundheit	zur	MV-Corona-
Ampel	 ist	 in	 seiner	 jeweils	 gültigen	Fassung	zu	beachten.	Auf-
grund	von	§	12	getroffene	Regelungen	bleiben	unberührt.

§ 13 
Maßnahmen zur regionalen Lockerung  

bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50

(1)	Wird	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	die	Zahl	
von	50	Neuinfektionen	mit	SARS-CoV-2	der	letzten	sieben	Tage	

Anl. I
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je	100.000	Einwohner	an	mindestens	sieben	aufeinanderfolgen-
den	Tagen	unterschritten,	können	die	zuständigen	Behörden	durch	
Allgemeinverfügung	die	Öffnung	folgender	nach	dieser	Verord-
nung	landesweit	geschlossener	Angebote	und	Einrichtungen	oder	
geregelte	Beschränkungen	ermöglichen:

1	 private	 Zusammenkünfte	 in	 der	 Öffentlichkeit	 und	 in	 ge-
schlossenen	Räumen	im	Kreise	der	Angehörigen	des	eigenen	
Hausstandes	 und	 eines	 weiteren	 Hausstandes,	 maximal	 je-
doch	mit	fünf	Personen;	Ehegatten,	eingetragene	Lebenspart-
ner	 und	 Lebensgefährten,	 die	 nicht	 gemeinsam	 in	 einem	
Haushalt	leben,	gelten	als	ein	Hausstand;	dazugehörige	Kin-
der	bis	14	Jahre	werden	nicht	mitgerechnet,

2.	 die	 Öffnung	 des	 Einzelhandels	 mit	 einer	 Begrenzung	 von	
einer	Kundin	oder	einem	Kunden	pro	10	qm	für	die	ersten	
800	qm	Verkaufsfläche	und	einem	weiteren	für	jede	weiteren	
20	qm,

3.	 die	Öffnung	ohne	Terminvereinbarung	von	kulturellen	Aus-
stellungen,	Museen	und	Gedenkstätten	sowie	ähnlichen	Ein-
richtungen,

4.	 die	Öffnung	der	Bibliotheken	und	Archive,

5.	 die	Öffnung	von	Zoos,	Tier-	und	Vogelparks	und	botanischen	
Gärten	und

6.	 kontaktfreien	Sportbetrieb	 in	kleinen	Gruppen	mit	maximal	
10	 Personen	 im	 Freien	 auf	 allen	 öffentlichen	 und	 privaten	
Sportanlagen.	

Es	 ist	 sicherzustellen,	dass	 für	den	Betrieb	und	den	Besuch	der	
hierdurch	 geöffneten	 Einrichtungen	 die	Auflagen,	 insbesondere	
geeignete	 Sicherheits-	 und	 Hygienekonzepte,	 aus	 den	 entspre-
chenden	Anlagen	aus	dieser	Verordnung	eingehalten	werden.	Es	
ist	 vorzusehen,	 dass	 die	 Sicherheits-	 und	 Hygienekonzepte	 auf	
Aufforderung	der	zuständigen	Gesundheitsbehörde	im	Sinne	des	
§	 2	 Absatz	 1	 Infektionsschutzausführungsgesetz	 Mecklenburg-
Vorpommern	vorzulegen	sind.	Die	Hygiene-	und	Sicherheitskon-
zepte	haben	für	die	durch	diesen	Absatz	ermöglichten	Öffnungs-
schritte	geeignete	verpflichtende	Testerfordernisse	(tagesaktuelle,	
24	Stunden	gültige	COVID-19-Schnell-	oder	vor	Ort	vorzuneh-
mende	Selbsttests)	vorzusehen	sowie	geeignete	Vorkehrungen	zu	
enthalten,	um	eine	Wahrnehmung	der	geöffneten	Angebote	durch	
Personen	aus	anderen	Landkreisen	und	kreisfreien	Städten,	in	de-
nen	die	fraglichen	Einrichtungen	weiterhin	geschlossen	sind,	zu	
verhindern.	 Den	 Verantwortlichen	 der	 betreffenden	 Einrichtun-
gen,	Verkaufsstellen,	Dienstleistungsbetrieben	oder	sonstigen	von	
den	Lockerungsmaßnahmen	erfassten	Stätten	ist	eine	diesbezügli-
che	Kontrollpflicht	aufzuerlegen;	Einwohnerinnen	und	Einwoh-
nern	aus	anderen	Landkreisen	und	kreisfreien	Städten	ist	das	Auf-
suchen	 und	 die	 Inanspruchnahme	 der	 vorstehend	 bezeichneten	
Angebote	bei	Regelung	von	Ausnahmen	zu	untersagen.	Die	Hygi-
ene-	und	Sicherheitskonzepte	der	in	Satz	1	genannten	Einrichtun-
gen	haben	eine	verpflichtende	Dokumentation	zur	Kontaktnach-
verfolgung	 zu	 enthalten.	 Die	 Landkreise	 und	 kreisfreien	 Städte	
dürfen	in	der	Allgemeinverfügung	die	Pflicht	zur	Dokumentation	
zur	 Kontaktnachverfolgung	 auf	 diese	 Einrichtungen	 erweitern,	
soweit	das	Infektionsgeschehen	dies	erfordert.	Dabei	ist	sicherzu-
stellen,	dass	die	in	den	Anlagen	genannten	Anforderungen	an	die	
Datenverarbeitung	 zu	 Zweckbestimmung,	 Vertraulichkeit	 und	

Transparenz	gewährleistet	sind.	Die	verpflichtende	Dokumentati-
on	zur	Kontaktnachverfolgung	soll	in	elektronischer	Form	landes-
einheitlich	mittels	LUCA-App	erfolgen.

(2)	Maßgebend	für	die	Berechnung	der	Schwelle	nach	Absatz	1	
Satz	1	sind	die	nach	den	auf	der	Internetseite	des	Landesamtes	
für	Gesundheit	und	Soziales	Mecklenburg-Vorpommern	(https://
www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzP-
raevention/Daten-Corona-Pandemie)	veröffentlichten	Daten	be-
zogen	 auf	 den	 jeweiligen	 Landkreis	 oder	 die	 kreisfreie	 Stadt.	
Soweit	die	Zahl	der	Neuinfektionen	mit	SARS-CoV-2	der	letz-
ten	7	Tage	je	100.000	Einwohner	in	einem	Landkreis	oder	einer	
kreisfreien	 Stadt	 an	 drei	 aufeinanderfolgenden	 Tagen	 50	 oder	
höher	ist	und	dies	nach	Bewertung	der	örtlich	zuständigen	Be-
hörde	 auf	 ein	 diffuses,	 nicht	 auf	 lokale	Ausbrüche	 begrenztes	
Infektionsgeschehen	 zurückzuführen	 ist,	 sind	 die	 Maßnahmen	
zur	regionalen	Lockerung	gemäß	Absatz	1	ab	dem	zweiten	dar-
auffolgenden	Werktag	aufzuheben.	Eine	Aufhebung	hat	spätes-
tens	zehn	Tage	nach	ununterbrochenen	Überschreiten	der	Inzi-
denz	von	50	zu	erfolgen.

(3)	Wird	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	die	Zahl	
von	50	Neuinfektionen	mit	SARS-CoV-2	der	letzten	sieben	Tage	
je	 100.000	 Einwohner	 an	 mindestens	 14	 aufeinanderfolgenden	
Tagen	 unterschritten,	 können	 die	 zuständigen	 Behörden	 durch	
Allgemeinverfügung	 bei	 Regelung	 von	 Testerfordernissen	 die	
Öffnung	folgender	nach	dieser	Verordnung	landesweit	geschlos-
sener	Angebote	und	Einrichtungen	oder	geregelte	Beschränkun-
gen	ermöglichen:

1.	 die	Öffnung	von	außengastronomischen	Angeboten	von	Gast-
stätten	im	Sinne	des	§	1	des	Gaststättengesetztes,

2.	 die	Öffnung	von	Theatern,	Konzert-	und	Opernhäusern	sowie	
Kinos	und

3.	 die	Ausübung	von	kontaktfreiem	Sport	im	Innenbereich	sowie	
Kontaktsport	 im	 Freien	 auf	 allen	 öffentlichen	 und	 privaten	
Sportanlagen.	

Es	 ist	 sicherzustellen,	dass	 für	den	Betrieb	und	den	Besuch	der	
hierdurch	 geöffneten	 Einrichtungen	 die	Auflagen,	 insbesondere	
geeignete	 Sicherheits-	 und	 Hygienekonzepte,	 aus	 den	 entspre-
chenden	Anlagen	aus	dieser	Verordnung	eingehalten	werden.	Es	
ist	 vorzusehen,	 dass	 die	 Sicherheits-	 und	 Hygienekonzepte	 auf	
Aufforderung	der	zuständigen	Gesundheitsbehörde	im	Sinne	des	
§	 2	 Absatz	 1	 Infektionsschutzausführungsgesetz	 Mecklenburg-
Vorpommern	vorzulegen	sind.	Die	Hygiene-	und	Sicherheitskon-
zepte	für	die	durch	diesen	Absatz	ermöglichten	Öffnungsschritte	
haben	geeignete	verpflichtende	Testerfordernisse	 (tagesaktuelle,	
24	Stunden	gültige	COVID-19-	Schnell-	oder	vor	Ort	vorzuneh-
mende	Selbsttests)	vorzusehen	sowie	geeignete	Vorkehrungen	zu	
enthalten,	um	eine	Wahrnehmung	der	geöffneten	Angebote	durch	
Personen	aus	anderen	Landkreisen	und	kreisfreien	Städten,	in	de-
nen	die	fraglichen	Einrichtungen	weiterhin	geschlossen	sind,	zu	
verhindern.	 Den	 Verantwortlichen	 der	 betreffenden	 Einrichtun-
gen,	Verkaufsstellen,	Dienstleistungsbetriebe	oder	sonstigen	von	
den	Lockerungsmaßnahmen	erfassten	Stätten	ist	eine	diesbezügli-
che	Kontrollpflicht	aufzuerlegen;	Einwohnerinnen	und	Einwoh-
nern	aus	anderen	Landkreisen	und	kreisfreien	Städten	ist	das	Auf-
suchen	 und	 die	 Inanspruchnahme	 der	 vorstehend	 bezeichneten	
Angebote	bei	Regelung	von	Ausnahmen	zu	untersagen.	Die	ver-
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pflichtende	 Dokumentation	 zur	 Kontaktnachverfolgung	 soll	 in	
elektronischer	Form	 landeseinheitlich	mittels	LUCA-App	erfol-
gen.

(4)	Maßgebend	für	die	Berechnung	der	Schwelle	nach	Absatz	3	
Satz	1	sind	die	nach	den	auf	der	Internetseite	des	Landesamtes	
für	Gesundheit	und	Soziales	Mecklenburg-Vorpommern	(https://
www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/Infektionsschutz	
Praevention/Daten-Corona-Pandemie)	 veröffentlichten	 Daten	
bezogen	auf	den	jeweiligen	Landkreis	oder	die	kreisfreie	Stadt.	
Soweit	die	Zahl	der	Neuinfektionen	mit	SARS-CoV-2	der	letz-
ten	7	Tage	je	100.000	Einwohner	in	einem	Landkreis	oder	einer	
kreisfreien	 Stadt	 an	 drei	 aufeinanderfolgenden	 Tagen	 50	 oder	
höher	ist	und	dies	nach	Bewertung	der	örtlich	zuständigen	Be-
hörde	 auf	 ein	 diffuses,	 nicht	 auf	 lokale	Ausbrüche	 begrenztes	
Infektionsgeschehen	 zurückzuführen	 ist,	 sind	 die	 Maßnahmen	
zur	regionalen	Lockerung	gemäß	Absatz	3	ab	dem	zweiten	dar-
auffolgenden	Werktag	aufzuheben.	Eine	Aufhebung	hat	spätes-
tens	zehn	Tage	nach	ununterbrochenen	Überschreiten	der	Inzi-
denz	von	50	zu	erfolgen.

Teil 3 
Schlussvorschriften

§ 14 
Strafvorschriften, Ordnungswidrigkeiten

(1)	Auf	die	Strafvorschrift	des	§	75	Absatz	1	Nummer	1	Infekti-
onsschutzgesetz	wird	hingewiesen.

(2)	Ordnungswidrig	im	Sinne	des	§	73	Absatz	1a	Nummer	24	des	
Infektionsschutzgesetzes	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrläs-
sig	gegen	Pflichten	aus	§	1	Absatz	1	Sätze	2	und	7	und	Absatz	2	
Satz	3	und	4,	§	2	Absatz	1	Sätze	1,	4	und	5,	Absatz	2	Sätze	1	und	3,	
Absätze	3	bis	8,	Absatz	9	Sätze	1	und	3,	Absätze	10	bis	12,	Ab-
satz	13	Sätze	1	und	3,	Absätze	14	bis	20,	Absatz	21	Sätze	1	und	3,	
Absatz	22	Satz	2,	Absätze	23	und	24,	Absatz	25	Sätze	1,	3,	7	und	8,	
Absatz	25a	Sätze	1,	3	und	4,	und	Absätze	26	bis	30,	§	3	Absatz	1,	
Absatz	2	Satz	2	und	Absatz	3	Sätze	2	und	3,	§	4,	§	5	Absatz	1	
Satz	1	und	Absatz	11,	§	6	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	3,	§	7	und	
§	8	Absatz	1,	Absatz	2	Sätze	2	bis	4,	Absatz	2a,	Absatz	2b	Satz	2,	
Absatz	2c	Satz	2,	Absatz	2d	Satz	4,	Absatz	3	Satz	1,	Absatz	3a,	
Absatz	4	Satz	2,	Absatz	5	Satz	3	und	4,	Absatz	6	Sätze	2	und	3,	
Absatz	7	Sätze	1	und	4	und	Absatz	8	Sätze	1	und	3	verstößt.	Satz	1	
gilt	auch	bei	Zuwiderhandlungen	gegen	vollziehbare	Anordnun-
gen	aufgrund	dieser	Verordnung.	

(3)	Die	Zuständigkeit	für	die	Ahndung	der	Ordnungswidrigkeiten	
wird	gemäß	§	36	Absatz	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkei-
ten	auf	die	nach	§	2	Absatz	2	Nummer	8b	Infektionsschutzausfüh-
rungsgesetz	Mecklenburg-Vorpommern	sowie	die	nach	§	10	die-
ser	Verordnung	zuständigen	Behörden	übertragen.	

§ 15 
Ermächtigung

(1)	Die	Landesregierung	überträgt	ihre	Befugnis	aus	§	32	Satz	1	
Infektionsschutzgesetz,	unter	den	Voraussetzungen,	die	für	Maß-
nahmen	nach	den	§§	28,	28a	und	29	bis	31	dieses	Gesetzes	maß-
gebend	sind,	auch	durch	Rechtsverordnungen	entsprechende	Ge-

bote	und	Verbote	zur	Bekämpfung	übertragbarer	Krankheiten	zu	
erlassen,	auf	das	Ministerium	für	Soziales,	Integration	und	Gleich-
stellung,	 soweit	 nähere	 Bestimmungen	 zur	 Ausgestaltung	 der	
Leistungen	der	Jugendhilfe	gemäß	§	2	Absatz	2	Achtes	Buch	So-
zialgesetzbuch	 und	 zu	 Besuchs-,	 Betretens-	 und	 Leistungsbe-
schränkungen	in	Einrichtungen	und	Tagespflegestellen	nach	§§	43	
und	45	Absatz	1	Achtes	Buch	Sozialgesetzbuch	zu	 treffen	sind.	
Die	Regelungen	erfolgen	im	Einvernehmen	mit	dem	für	Gesund-
heit	zuständigen	Ministerium.

(2)	Die	Landesregierung	überträgt	ihre	Befugnis	aus	§	32	Satz	1	
Infektionsschutzgesetz,	unter	den	Voraussetzungen,	die	für	Maß-
nahmen	nach	den	§§	28,	28a	und	29	bis	31	dieses	Gesetzes	maß-
gebend	sind,	auch	durch	Rechtsverordnungen	entsprechende	Ge-
bote	und	Verbote	zur	Bekämpfung	übertragbarer	Krankheiten	zu	
erlassen,	auf	das	Ministerium	für	Soziales,	Integration	und	Gleich-
stellung,	 soweit	 nähere	 Bestimmungen	 zu	 Besuchs-,	 Betretens-	
und	 Leistungsbeschränkungen	 in	 Einrichtungen,	 Unterkünften,	
Diensten	und	Angeboten	der	beruflichen	Rehabilitation	nach	§	51	
und	der	Eingliederungshilfe	im	Sinne	des	§	90	Absatz	1	Neuntes	
Buch	Sozialgesetzbuch,	der	Pflege	nach	§	72	Absatz	1	und	Unter-
stützungsangebote	im	Alltag	nach	§	45a	Elftes	Buch	Sozialgesetz-
buch,	der	Sozialhilfe	nach	§§	67	f.	Zwölftes	Buch	Sozialgesetz-
buch	sowie	der	Sozial-	und	Gesundheitsberatung	zu	treffen	sind.	
Die	Regelungen	erfolgen	im	Einvernehmen	mit	dem	für	Gesund-
heit	zuständigen	Ministerium.

(3)	Die	Landesregierung	überträgt	ihre	Befugnis	aus	§	32	Satz	1	
Infektionsschutzgesetz,	 unter	 den	 Voraussetzungen,	 die	 für	
Maßnahmen	nach	den	§§	28,	28a	und	29	bis	31	dieses	Gesetzes	
maßgebend	sind,	auch	durch	Rechtsverordnungen	entsprechen-
de	Gebote	und	Verbote	 zur	Bekämpfung	übertragbarer	Krank-
heiten	 zu	 erlassen,	 auf	 das	 Ministerium	 für	Wirtschaft,	Arbeit	
und	Gesundheit,	soweit	nähere	Bestimmungen	zu	Kapazitätsbe-
schränkungen	sowie	zur	Ausgestaltung	der	Besuchs-,	Betretens-	
und	Leistungsbeschränkungen	in	stationären	Einrichtungen	der	
Vorsorge	und	Rehabilitation,	mit	denen	ein	Vertrag	der	Kosten-
träger	nach	§	111	oder	§	111a	Sozialgesetzbuch	Fünftes	Buch	zu	
treffen	sind.

(4)	Die	Landesregierung	überträgt	ihre	Befugnis	aus	§	32	Satz	1	
Infektionsschutzgesetz,	unter	den	Voraussetzungen,	die	für	Maß-
nahmen	nach	den	§§	28,	28a	und	29	bis	31	dieses	Gesetzes	maß-
gebend	sind,	auch	durch	Rechtsverordnungen	entsprechende	Ge-
bote	und	Verbote	zur	Bekämpfung	übertragbarer	Krankheiten	zu	
erlassen,	auf	das	Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Gesund-
heit,	um	die	Maßgaben	gemäß	den	Anlagen	zu	dieser	Verordnung	
sowie	das	Anlagenverzeichnis	an	die	jeweilige	epidemiologische	
Lage	anzupassen.	Die	Regelungen	erfolgen	im	Einvernehmen	im	
Einvernehmen	mit	der	jeweils	auch	fachlich	betroffenen	obersten	
Landesbehörde.

(5)	Die	Landesregierung	überträgt	ihre	Befugnis	aus	§	32	Satz	1	
Infektionsschutzgesetz,	unter	den	Voraussetzungen,	die	für	Maß-
nahmen	nach	den	§§	28,	28a	und	29	bis	31	dieses	Gesetzes	maß-
gebend	sind,	auch	durch	Rechtsverordnungen	entsprechende	Ge-
bote	und	Verbote	zur	Bekämpfung	übertragbarer	Krankheiten	zu	
erlassen,	auf	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kul-
tur,	 soweit	 nähere	 Bestimmungen	 im	 Bereich	 der	 Schulen	 in	
Mecklenburg-Vorpommern	zu	treffen	sind.	Die	Regelungen	erfol-
gen	im	Einvernehmen	mit	dem	für	Gesundheit	zuständigen	Minis-
terium.
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§ 16 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.	

(2)	Diese	Verordnung	tritt	mit	Ablauf	des	22.	Mai	außer	Kraft.

(3)	Mit	dem	Inkrafttreten	dieser	Verordnung	gemäß	Absatz	1	tritt	
die	 Corona-LVO	 MV	 vom	 28.	 November	 2020	 (GVOBl.	 M-V		
S.	1249)	außer	Kraft.

Schwerin,	den	23.	April	2021

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für Wirtschaft, 
 Manuela Schwesig Arbeit und Gesundheit 
  Harry Glawe

 Die Ministerin für Soziales, Die Ministerin für Bildung, 
 Integration und Gleichstellung Wissenschaft und Kultur 
 Stefanie Drese Bettina Martin

 Die Justizministerin Der Minister für Inneres und Europa 
 Katy Hoffmeister Torsten Renz

 Der Minister Der Minister für Energie, 
 für Landwirtschaft und Umwelt Infrastruktur und Digitalisierung 
 Dr. Till Backhaus Christian Pegel
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Anlagenverzeichnis  

Nummer der 

Anlage 
§ (Absatz) Anlage gilt für  

1 2 (1) 

 Einkaufscenter, Wochenmärkte und Verkaufsstellen des 

Einzelhandels und des Großhandels 

 Gartenbaucenter 

2 2 (2) 
 Dienstleistungsbetriebe 

 Handwerksbetriebe 

3 
2 (3) 

§ 13a 

 Betriebe des Heilmittelbereichs 

 Friseure 

4 2 (4) 
 Arztpraxen 

 Psychotherapeutenpraxen 

 Sonstige Praxen  

5 

(aufgehoben) 
2 (5) 

 Kinos 

6 

(aufgehoben) 
2 (6) 

 Autokinos 

7 

 
2 (7) 

 Proben in Theatern 

 Proben in Orchestern 

8 

(aufgehoben) 
2 (8) 

 kulturelle Ausstellungen 

 Museen 

 Gedenkstätten 

9 2 (9) 
 Bibliotheken  

 Archive  

10 2 (10) 
 Proben von Chören im Profibereich 

 Proben von Musikensembles im Profibereich 

11 

(aufgehoben) 
2 (11) 

 Freizeitparks (Schausteller) 

12 2 (12)  Zirkusse 
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Nummer der 

Anlage 
§ (Absatz) Anlage gilt für  

(aufgehoben) 

13 

 
2 (13) 

 Zoos 

 Tier- und Vogelparks 

 botanische Gärten 

14 

(aufgehoben) 
2 (14) 

 Spezialmärkte 

 Flohmärkte 

 Trödelmärkte 

 ähnliche Märkte 

14a 

(aufgehoben) 
2 (14a) 

 Jahrmärkte 

15 

(aufgehoben) 
2 (15) 

 Tourismusaffine Dienstleistungen im Freien 

 Betriebe der Fahrgastschifffahrt 

 Reisebusveranstaltungen 

 Tourismusinformationen 

 Besucherzentren in Nationalparks 

 Outdoor-Freizeitangebote 

 ähnliche Einrichtungen 

16 

(aufgehoben) 
2 (16) 

 Einrichtungen für Indoor-Freizeitaktivitäten  

[17] 2 (17)  Spielplätze im Freien  

18 

(aufgehoben) 
2 (18) 

 Freibäder 

 Schwimm- und Badeteiche mit Wasseraufbereitung 

19 2 (19) 
 Naturstrände 

 Naturgewässer 

 frei angelegte öffentliche Badestellen 

20 

(aufgehoben) 
2 (20) 

 Schwimm- und Spaßbäder 

21 2 (21) 
 Individualsport 

 Sport in Gruppen 

22 2 (22)  Berufssport 



394	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2021	 Nr.	24

Nummer der 

Anlage 
§ (Absatz) Anlage gilt für  

  Leistungssport 

23 

(aufgehoben) 
2 (23) 

 Fitnessstudios  

 ähnliche Einrichtungen 

24 

(aufgehoben) 
2 (24) 

 Tanzschulen 

 ähnliche Einrichtungen 

[25] 2 (25) 

 Technische Prüfstelle  

 Fahrschulen, Technische Prüfstelle im Bereich des 

Fahrerlaubniswesens  

 Flugschulen 

 

25a § 2 (25a)  Jagdschulen und ähnliche Einrichtungen 

26 

(aufgehoben) 
2 (26) 

 Spielhallen 

 Spielbanken 

 Wettvermittlungsstellen 

 ähnliche Einrichtungen 

27 

(aufgehoben) 
2 (27) 

 Soziokulturelle Zentren 

28 

 
2 (28) 

 Musik- und Jugendkunstschulen für die Vorbereitungsphase 

für den Musikwettbewerb „Jugend musiziert“  

29 

(aufgehoben) 
2 (29) 

 Messen und Ausstellungen, die der beruflichen Orientierung 

dienen 

30 

(aufgehoben) 
3 (1) 

 Gaststätten 

31 3 (2)  Gastronomischer Außerhausverkauf 

31a 3(3)  Nicht öffentlich zugängliche Personalrestaurants, Kantinen 

32 

(aufgehoben) 
 

 Zusammenkünfte aus familiären Anlässen in Gaststätten 

33   Dienstleistungsangebote in gastronomischen Einrichtungen   
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Nummer der 

Anlage 
§ (Absatz) Anlage gilt für  

(aufgehoben) 

34 4  Beherbergung 

35 6 (3) 
 Krankenhäuser 

 Stationäre Einrichtungen nach SGB V 

36 7 
 Sitzungen kommunaler Gremien 

 Kommunalwahlen 

37 8 (2) 

 Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung dienen 

 Veranstaltungen, die der Daseinsfür- und -vorsorge zu dienen 

bestimmt sind 

 Angebote von öffentlichen und privaten 

Bildungseinrichtungen 

37a § 8 (2a) 
 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, berufliche 

Qualifizierungen sowie beruflicher Aus,- Fort,- und 

Weiterbildungen und Sprachkurse 

38 8 (3)  Versammlungen unter freiem Himmel nach dem 

Versammlungsgesetz 

39 8 (4)  Zusammenkünfte jedweder Glaubensgemeinschaften 

40 

 
8 (5) 

 Vereinen, Verbänden und Parteien  

41 8 (6)  Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

42 8 (7)  Zusammenkünfte aus familiären Anlässen  

43 8 (8)  Trauungen und Beisetzungen 

I 12 (1)  Nichtamtliche Darstellung des § 28b Infektionsschutzgesetz 

T 1a  Umgang mit Schnell-und Selbsttests 
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Anlage 1 zu § 2 Absatz 1 

Auflagen für Einkaufscenter und Verkaufsstellen des Einzelhandels, 
Wochenmärkte, Großhandel, Gartenbaucenter u.a. 

I. Allgemeine Auflagen 
1. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, 

welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern vorzulegen ist.  

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in den 

Räumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Raumgröße und 

Kundendichte zu entwickeln und umzusetzen. 

3. In Einkaufscentern sind die Zugangs- und Aufenthaltsbereiche von 

Verkaufsständen freizuhalten. 

4. Im öffentlichen Bereich ist beim Verzehr von Speisen und Getränken der 

Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten oder die Abgabestelle unverzüglich zu 

verlassen. 

5. Für Kundinnen und Kunden besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung 

(medizinische Gesichtsmasken (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - 

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 

tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer 

medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung 

keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 

Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Die Pflicht zum Tragen 

der Mund-Nase-Bedeckung gilt auch, soweit der Mindestabstand von 1,5 Meter 

nicht eingehalten werden kann, im Eingangsbereich von Einzelhandelsgeschäften 

und auf Parkplätzen. 

6. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderungen, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 

erforderlich ist. Beschäftigte mit Besucherkontakt sind in den gemeinsam genutzten 

Innenbereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 
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Gesichtsmasken (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - 

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 

tragen, dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete Schutzvorrichtung geschützt 

werden. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderungen, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 

erforderlich ist. 

7. Aus hygienischen Gründen sind Beschäftigte und Kundinnen und Kunden auf die 

Nutzung der bargeldlosen Bezahlung hinzuweisen. 

8. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Kundinnen und Kunden sind in geeigneter 

Weise (zum Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf hinzuweisen, 

dass bei akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit beziehungsweise die 

Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern sie nicht durch ein 

ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

9. Für alle geöffneten Bereichen des Einzelhandels ist eine verbindliche Kunden-

Korbpflicht, obligatorische Zugangskontrollen und sowie verpflichtende Hygiene- 

und Desinfektionsmaßnahmen vorzusehen. Die Kunden-Korbpflicht gilt nicht für 

Kinder bis 14 Jahre, die ihre Eltern begleiten, sowie für Personen, die aufgrund 

einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung begleitet werden. In den 

Verkaufsstellen ist das Angebot von zubereiteten, nicht abgepackten Waren, die 

im Rahmen einer Selbstbedienung entnommen werden und für den direkten 

Verzehr bestimmt sind („Salatbar“), untersagt.

II. In den Räumen und im umfriedeten Bereich mit Publikumsverkehr sind 
folgende Auflagen umzusetzen: 
1. Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen, ausgenommen 

zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger, 

einzuhalten. Für alle geöffneten Bereiche des Einzelhandels ist eine verbindliche 

Kunden-Korbpflicht vorzusehen. 

2. Die Besucherzahlen sind so zu begrenzen, dass sich in den Räumen nicht mehr 

als eine Kundin oder ein Kunde pro zehn Quadratmeter für die ersten achthundert 

Quadratmeter Verkaufsfläche und einem weiteren für jede weiteren zwanzig 

Quadratmeter aufhält und die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 
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gewährleistet werden kann. 

3. In Einkaufscentern haben deren Betreiberinnen und Betreiber Vorkehrungen zu 

treffen, um zur Einhaltung der Vorgaben von Nummer 1 den Zutritt an den 

Haupteingängen zu steuern. Sie haben ferner Vorkehrungen zu treffen, dass es 

auf den Verkehrsflächen nicht zu Ansammlungen kommt, bei denen der 

Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen nicht eingehalten wird. 

4. Kunden sind über gut sichtbare Aushänge und gegebenenfalls regelmäßige 

Durchsagen über die Verpflichtung zur Abstandsregelung und zur Einhaltung der 

Schutzmaßnahmen zu informieren. Bei Zuwiderhandlungen sind unverzüglich 

Hausverbote auszusprechen. 

III. Gartenbaucenter 

1. Bei Gartenbaucentern, die an den Betrieb eines Baumarktes angeschlossen sind, 

ist sicherzustellen, dass Kunden die Räumlichkeiten betreten, die der Privilegierung 

zuzuordnen sind. Der Zugang für Kunden muss daher unmittelbar in den Bereich 

des Gartencenters erfolgen. Auch der Kassenbereich muss entsprechend räumlich 

vom Baumarkt getrennt sein.  
2. Im Übrigen gelten die Anforderungen der Abschnitte I und II. 
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Anlage 2 zu § 2 Absatz 2 

Auflagen für Dienstleistungsbetriebe und Handwerksbetriebe 

Für Betriebe mit Publikumsverkehr gilt Folgendes: 

1. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, 

welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern vorzulegen ist. 

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in den 

Räumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Raumgröße und 

Kundendichte zu entwickeln und umzusetzen. 

3. Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Meter  zu anderen Personen einzuhalten. 

4. Die Kundenzahlen sind so zu begrenzen, dass die Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter, ausgenommen zwischen Angehörigen eines 

Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger, gewährleistet werden kann.  

5. Sind Verkaufsflächen vorhanden, haben deren Betreiberinnen und Betreiber 

Vorkehrungen zu treffen, um zur Einhaltung der Vorgaben von Nummer 2 den 

Zutritt an den Haupteingängen zu steuern. Sie haben ferner Vorkehrungen zu 

treffen, dass es auf den Verkehrsflächen nicht zu Ansammlungen kommt, bei 

denen der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen nicht eingehalten 

wird. 

6. Für Kundinnen und Kunden besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung 

(medizinische Gesichtsmasken (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - 

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 

tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer 

medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung 

keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche

Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Die Pflicht zum Tragen 

der Mund-Nase-Bedeckung gilt auch, soweit der Mindestabstand von 1,5 Meter 

nicht eingehalten werden kann, im Eingangsbereich von Handwerks- und 

Dienstleistungsbetrieben und auf Parkplätzen. Das Abnehmen der Mund-Nase-

Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, 
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solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen, die auf das 

Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. Beschäftigte mit Besucherkontakt 

sind in den gemeinsam genutzten Innenbereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-

Bedeckung (medizinische Gesichtsmasken (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 

14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-

Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-

Masken)) zu tragen, dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete 

Schutzvorrichtung geschützt werden. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung 

ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 

Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen, die auf das Lippenlesen 

angewiesen sind, erforderlich ist. 

7. Kundinnen und Kunden sind über gut sichtbare Aushänge und gegebenenfalls 

regelmäßige Durchsagen über die Verpflichtung zur Abstandsregelung und zur 

Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu informieren. Bei Zuwiderhandlungen der 

Kunden gegen die Schutzmaßnahmen sind unverzüglich Hausverbote 

auszusprechen. 

8. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden sind in geeigneter 

Weise (zum Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf hinzuweisen, 

dass bei akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit beziehungsweise die 

Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern sie nicht durch ein 

ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

9. Aus hygienischen Gründen sind Beschäftigte und Kunden auf die Nutzung der 

bargeldlosen Bezahlung hinzuweisen. 
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Anlage 3 zu § 2 Absatz 3 

Auflagen für Betriebe des Heilmittelbereiches, Friseure und Fußpflege 

1. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, 

welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern vorzulegen ist.  

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in den 

Räumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Raumgröße (zum 

Beispiel regelmäßige Lüftung der Behandlungsräume, das heißt mindestens alle 

zwei Stunden) und Kundendichte zu entwickeln und umzusetzen. 

3. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit der Behandlung. 

Die Anwesenheitsliste ist vom Betrieb für die Dauer von vier Wochen nach Ende 

der Behandlung aufzubewahren und der zuständigen Gesundheitsbehörde im 

Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern auf Verlangen vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden 

personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht 

zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 

13 der Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen 

Daten für Dritte, insbesondere andere Kundinnen und Kunden, nicht zugänglich 

sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die 

Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. 

Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind 

verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. 

Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen 

Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die 

verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer 

Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 
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Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

4.  Für Kundinnen und Kunden besteht die Pflicht, eine Atemschutzmaske (FFP2-

Masken oder vergleichbar) zu tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und 

Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung 

oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und 

dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind 

Die Pflicht zum Tragen der Atemschutzmaske gilt auch, soweit der Mindestabstand 

von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, im Eingangsbereich von den 

Betrieben und Praxen und auf Parkplätzen. Das Abnehmen der Mund-Nase-

Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, 

solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 

Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. Beschäftigte mit Besucherkontakt 

sind in den gemeinsam genutzten Innenbereichen verpflichtet, Atemschutzmasken 

(FFP2-Masken oder vergleichbar) zu tragen. Das Abnehmen der Mund-Nase-

Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, 

solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 

Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.  

5. Die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Friseurbetrieben ist nur für solche 

Kundinnen oder Kunden zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives COVID-

19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis gemäß § 1a dieser Verordnung verfügen.  

6. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden sind in geeigneter 

Weise (zum Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf hinzuweisen, 

dass bei akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit beziehungsweise die 

Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern sie nicht durch ein 

ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

7. Die Betriebe haben sicherzustellen, dass der Zutritt so gesteuert wird, dass 

Warteschlangen vermieden werden. In Friseurbetrieben ist der Zutritt zwingend 

über Reservierungen zu steuern. 

8. Direkte Kundenkontaktflächen sind nach jedem Kundenbesuch mit handels-

üblichen Reinigungsmitteln zu säubern. Flächen, die mit Körpersekreten in Kontakt 

gekommen sind, sind nach der Behandlung mit einem mindestens begrenzt viruzid 

wirksamen Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren. 

9. Nach jedem Kundenkontakt hat das behandelnde Fachpersonal eine gründliche 

Händewaschung durchzuführen. 
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10. Darüber hinaus hat der Arbeitgeber seine Gefährdungsbeurteilung und die sich 

daraus ergebenden konkreten Maßnahmen zum Schutz seiner Beschäftigten an 

die Situation anzupassen. Hierzu sind der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie die jeweils allgemeinen 

gesteigerten hygienischen Anforderungen zugrunde zu legen. 
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Anlage 4 zu § 2 Absatz 4 

Auflagen für Arztpraxen, Psychotherapeutenpraxen und sonstige Praxen  

1. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, 

welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern vorzulegen ist.  

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in den 

Räumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Raumgröße und 

Patientendichte zu entwickeln und umzusetzen. 

3. In den Praxisräumlichkeiten ist außerhalb der direkten medizinischen Behandlung 

zwischen den Personen ein Mindestabstand von 1,5 Meter, ausgenommen 

zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger, 

einzuhalten. 

4. Patienten sind außerhalb der physischen und/ oder psychischen Behandlung 

verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum 

Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage 

der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen 

Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen, wobei Kinder bis zum 

Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen 

Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung 

tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, 

ausgenommen sind. Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung gilt auch, 

soweit der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, im 

Eingangsbereich von Praxen und auf Parkplätzen. Das Abnehmen der Mund-Nase-

Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, 

solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 

Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. 

Beschäftigte und Behandelnde mit Patienten- oder anderen Besucherkontakt sind 

in den gemeinsam genutzten Innenbereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-

Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 
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14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-

Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-

Masken)) zu tragen, dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete 

Schutzvorrichtung geschützt werden. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung 

ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 

Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen 

angewiesen sind, erforderlich ist. 

5. Für Kundinnen und Kunden der Fußpflege besteht die Pflicht, eine 

Atemschutzmaske (FFP2-Masken oder vergleichbar) zu tragen, wobei Kinder bis 

zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder 

psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-

Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung 

nachweisen können, ausgenommen sind Die Pflicht zum Tragen der 

Atemschutzmaske gilt auch, soweit der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht 

eingehalten werden kann, im Eingangsbereich von den Betrieben und Praxen und 

auf Parkplätzen. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung 

des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 

erforderlich ist. Beschäftigte der Fußpflege mit Besucherkontakt sind in den 

gemeinsam genutzten Innenbereichen verpflichtet, Atemschutzmasken (FFP2-

Masken oder vergleichbar) zu tragen. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung 

ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 

Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen 

angewiesen sind, erforderlich ist.  
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Anlage 5 zu § 2 Absatz 5 

Auflagen für Kinos 

(aufgehoben) 
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Anlage 6 zu § 2 Absatz 6 

Auflagen für Autokinos 

(aufgehoben) 
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Anlage 7 zu § 2 Absatz 7 

Auflagen für Proben in Theatern und Orchestern 

I. Konzepte 
1. Es ist ein einrichtungsbezogenes, individuell an die jeweilige Spielstätte und 

Veranstaltung angepasstes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, welches 

umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne 

des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 

vorzulegen ist. 

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in den 

Sälen und Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie 

Saalgröße und Besucherdichte (zum Beispiel regelmäßiges Lüften der Säle und 

Foyer- und Eingangsbereiche, gegebenenfalls Begrenzung der Vorführungen pro 

Tag und Saal) zu entwickeln und umzusetzen. 

II. Allgemeine Auflagen 
1. Durchführung der Proben möglichst im Freien; 

2. Hinweisschilder und Aushänge zu Hygieneregeln; 

3. Sicherstellung eines Mindestabstandes von 1,5 Meter in allen Räumlichkeiten. 

III. Auflagen zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
1. Künstler mit COVID-19-Symptomatik sind auszuschließen, sofern sie nicht durch 

ein ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

Bei Kontakt zu SARS-CoV2-betroffenen Personen gelten die 

Quarantäneregelungen. 

2. Die Personendaten der anwesenden Künstler sind in geeigneter Weise, zum 

Beispiel in einer Anwesenheitsliste, zu erfassen: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Personendaten sind vom Betrieb für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren 

und der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 
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vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Personendaten sind so zu erfassen und zu verwahren, dass sie für Dritte, 

insbesondere andere Künstler, nicht zugänglich sind. Soweit die Aufbewahrung der 

Personendaten nicht auf anderer Rechtsgrundlage gestattet ist, sind sie 

unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten, sofern sie nicht 

von der Gesundheitsbehörde angefordert wird. Die Personen, die sich in die 

Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 

wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 

vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die 

verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer 

Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 

Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

3. Darüber hinaus für Blasinstrumente: Bespannung der Schalltrichter mit 

Textilabdeckung 

4. Beschäftigte mit Besucherkontakt sind in den gemeinsam genutzten 

Innenbereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 

Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung –

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 

tragen, dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete Schutzvorrichtung geschützt 

werden. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 

erforderlich ist. 

IV. Sonstiges 
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Die auf der Internetseite des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

veröffentlichten Empfehlungen der Ständigen Konferenz der Kulturminister der Länder 

in der Bundesrepublik Deutschland, die Empfehlungen des Landesamtes für 

Gesundheit und Soziales, sowie die fortlaufend in Überprüfung und Weiterentwicklung 

befindlichen Handlungshilfen der Berufsgenossenschaften sind zu berücksichtigen.  



Nr.	24	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	23.	April	2021	 411

Anlage 8 zu § 2 Absatz 8 
Auflagen für Galerien, kulturelle Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten 

(inklusive Außenanlagen) 

(aufgehoben) 
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Anlage 9 zu § 2 Absatz 9 

Auflagen für Bibliotheken und Archive 

I. Allgemeine Auflagen 
1. Bildungs- und Vermittlungsangebote sind genauso wie gastronomische Angebote 

und Veranstaltungen zu diesem Zeitpunkt noch untersagt. 

2. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, 

welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern vorzulegen ist. 

3. Es ist ein Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in den Innenräumen 

unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Raumgröße und 

Besucheranzahl zu entwickeln und umzusetzen. 

4. Die Einhaltung von mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger, ist zu gewährleisten. 

5. Die Besucherzahlen sind so zu begrenzen, dass sich in den Räumen nicht mehr 

als eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche 

nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum aufhält und die 

Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter gewährleistet werden kann. 

6. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Besucherinnen und Besucher sind in 

geeigneter Weise (zum Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf 

hinzuweisen, dass bei akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit 

beziehungsweise die Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern 

sie nicht durch ein ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-

19 erkrankt sind. 

7. Für Nutzerinnen und Nutzer besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung 

(medizinische Gesichtsmaske, zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683, oder 

Atemschutzmasken gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung –

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) zu tragen, 

wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer 

medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung 
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keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 

Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Die Pflicht zum Tragen 

der Mund-Nase-Bedeckung gilt auch, soweit ein Mindestabstand von 1,5 Meter 

nicht eingehalten werden kann, im Eingangsbereich von Bibliotheken und auf 

Parkplätzen. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 

erforderlich ist. 

8. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist von der Einrichtung für die Dauer von vier Wochen nach Ende 

der Behandlung aufzubewahren und der zuständigen Gesundheitsbehörde im 

Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern auf Verlangen vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden 

personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht 

zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 

13 der Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen 

Daten für Dritte, insbesondere andere Besucher, nicht zugänglich sind. Wenn sie 

nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste 

unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die Personen, die 

sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 

wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 

vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die 

verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer 

Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 

Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

II. Zugang zu Gebäuden, Besucherleitsystem und Einlassmanagement 
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1. In Bibliotheken mit mehreren Zugängen sind die Besucherströme zu kanalisieren 

und ein Besucherleitsystem einzurichten. 

2. In Bibliotheken mit nur einem Eingang sind die Besucherströme so zu leiten, dass 

Hinein- und Heraustretende unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen 

aneinander vorbeigeführt werden können (zum Beispiel Rundgang). 

3. Nicht automatisch öffnende Türen sind zur Vermeidung von Kontaktflächen für den 

Besucherverkehr wenn möglich dauerhaft zu öffnen. 

4. Über die in der Einrichtung geltenden Regeln ist durch gut sichtbare Aushänge zu 

informieren. 

5. Die Besucheranzahlen sind zur Sicherstellung des Mindestabstandes von 1,5 

Meter, ausgenommen zwischen Angehörigen des eigenen Hausstandes und 

Begleitpersonen Pflegebedürftiger, in allen für Besucher zugänglichen Räumen 

entsprechend der Einrichtungsgröße zu begrenzen. 

6. Warteschlangen vor den Tresen/Automaten sind zu vermeiden und/oder 

Abstandsmarkierungen anzubringen.  

7. Beratungs-/Ausgabe-/Rücknahmebereiche sind so zu gestalten, dass der Abstand 

von mindestens 1,5 Meter zwischen Besuchern und Mitarbeitern eingehalten 

werden kann. Gegebenenfalls sind technische Schutzmaßnahmen (Schutzschilde) 

zu installieren. 

III. Weitere Hygienemaßnahmen  
1. Touchscreens oder Ähnliches sind entweder zu sperren oder nach jeder Nutzung 

bei Materialverträglichkeit zu reinigen.  

2. Wo möglich sollte auf bargeldlosen Zahlungsverkehr zurückgegriffen werden. 

3. In Lesesälen sind Tische und Stühle, einschließlich der Wegeführung, so 

anzuordnen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Mindestens 

arbeitstäglich ist eine Reinigung der Besucherbereiche mit handelsüblichen 

Reinigungsmitteln vorzunehmen. Direkte Kundenkontaktflächen sind mindestens 

zweimal täglich und bei grober Verschmutzung sofort mit handelsüblichen 

Reinigungsmitteln zu säubern. 

IV. Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
1. Es gilt der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales. 
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2. Beschäftigte mit Besucherkontakt sind in den gemeinsam genutzten 

Innenbereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 

Gesichtsmaske, zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683, oder 

Atemschutzmasken gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung –

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) zu tragen, 

dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete Schutzvorrichtung geschützt 

werden. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 

erforderlich ist. 

3. Sogenannter transparenter „Spuckschutz“ für Personal an Kassen- 

beziehungsweise Informationstresen oder ähnliches wird empfohlen. Sofern der 

Arbeitsplatz auf diese Weise abgesichert werden kann, entfällt die Verpflichtung 

zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung an diesem Arbeitsplatz. 

4. Es wird empfohlen, Personal aus Risikogruppen in Bereichen ohne 

Publikumskontakt einzusetzen.  

5. Die Mindestabstandsregelung von 1,5 Meter ist auch zwischen Mitarbeitenden 

einzuhalten (auch in Pausen; gegebenenfalls Pausen zeitversetzt organisieren). 

6. Die Mitarbeitenden sind entsprechend der oben genannten Hinweise zu schulen. 
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Anlage 10 zu § 2 Absatz 10 

Auflagen für Proben von Chören und Musikensembles im Profibereich 

Für Ensembles in Theatern und Orchestern sind grundsätzlich die SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzstandards der VBG mit Empfehlungen für die Branche „Bühnen und 

Studios“ zu berücksichtigen. Für die Hochschule für Musik und Theater gelten die 

eigens abgestimmten Hygienekonzepte. 

Das COVID-19 verursachende Virus SARS-CoV-2 wird über die Atemwege 

übertragen. Durch die unten angeführten Maßnahmen kann die Übertragung über 

Tröpfchen, die beim Sprechen, Husten und Niesen entstehen, vermieden werden. 

Unklar ist derzeit die Rolle von Aerosolen, die besonders infektiös sind und beim 

Chorsingen und der Bläserensemblearbeit in besonderer Weise auftreten können. 

Dieses Risiko muss den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bewusst sein. 

Dieser Problematik kann am besten durch die Verlagerung der Proben ins Freie oder 

in große hohe Räume (Kirchen, Hallen) Abhilfe geschaffen werden 

(Verdünnungseffekt, Luftzirkulation). In größeren Ansammlungen von Musikerinnen 

und Musikern sowie Sängerinnen und Sängern im Innenbereich sind zur 

Risikoreduzierung die risikominimierenden Faktoren zu kombinieren. 

I. Allgemeine Hinweise 
1. Es ist ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, welches unten aufgeführte 

Vorgaben enthält, umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen ist. 

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in den 

Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Raumgröße und 

Teilnehmerzahl zu entwickeln und umzusetzen. 

3. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens folgende Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die jeweiligen 
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Anwesenheitslistenlisten sind für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren und 

der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg- Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen 

Daten für Dritte, insbesondere andere Teilnehmer, nicht zugänglich sind. Wenn sie 

nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste 

unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die Personen, die 

sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 

wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 

vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die 

verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer 

Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 

Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

4. Die Teilnehmerzahlen sind zur Sicherstellung des Mindestabstandes von 2 Meter 

bei Chor- und Bläserproben (ausgenommen zwischen Angehörigen des eigenen 

Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger) zu begrenzen. Die Größe 

des Probenraumes definiert daher die maximale Anzahl der 

Probenteilnehmerinnen und -teilnehmer. Es wird daher empfohlen, in sinnvoll 

ausgewählten Gruppen (Doppel-Quartett, Stimmgruppe etc.) zu proben. 

5. Die vorgegebenen 1,5 Meter Mindestabstand müssen beim Betreten und 

Verlassen der Räumlichkeiten und während der Pausen generell eingehalten 

werden können. Im Übrigen gelten die Arbeitsschutzstandards.  

6. Mitwirkende sind frühzeitig über die geltenden Regeln zu informieren, Personen mit 

entsprechenden Vorerkrankungen (Risikogruppen laut Robert Koch-Institut) sollten 

auf ein erhöhtes Risiko abhängig vom lokalen Infektionsgeschehen hingewiesen 

werden. 
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7. Musikerinnen und Musikern sowie Sängerinnen und Sängern, die zu 

Hochrisikogruppen gehören (insbesondere Personen mit Immunsuppression, 

Chemotherapie, Atemwegserkrankungen oder anderes), wird geraten, bis auf 

weiteres auf Präsenzproben zu verzichten. Dies dient dem Schutz der betroffenen 

Ensemblemitglieder. Betroffenen Ensemblemitgliedern könnten gegebenenfalls 

alternative Probemöglichkeiten (Livestream, Probeaufnahmen, Übe-Dateien etc.) 

bereitgestellt werden. 

8. Personen mit COVID-19-Symptomatik sind von den Proben auszuschließen, 

sofern sie nicht durch ein ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an 

COVID-19 erkrankt sind. Bei Kontakt zu SARS-CoV-2/COVID-19-betroffenen 

Personen gelten die Quarantäneregelungen (gegebenenfalls Ausschluss von den 

Proben für 14 Tage). 

9. Die Gruppenzusammensetzung sollte möglichst konstant gehalten werden und 

bestimmt sich nach der Größe der verfügbaren Räumlichkeiten. 

10. Wo möglich, sollten Proben im Freien durchgeführt werden. 

11. Bei Proben im Innenbereich sind ausreichend große und hohe Räume zu wählen 

(hohes Luftvolumen). 

12. Es ist eine Sitzordnung festzulegen und diese für die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer vorab bekannt zu machen und einzuhalten. 

13. Die Gesamtprobendauer ist in der Regel zu begrenzen und für Lüftungspausen in 

kleinere Einheiten zu unterteilen. 

14. Übungen im Innenbereich, die körperliche Nähe erfordern und/oder zu starker 

Atemaktivität führen, sind zu vermeiden. Ebenso sind besondere Übungen wie 

bspw. das Mundstück- und Lippensummen zu vermeiden. 

15. Warteschlangen oder Ansammlungen sind zu vermeiden. 

16. Es wird empfohlen, eine/n Hygiene-Verantwortlichen zu benennen, der/die auf die 

Umsetzung des Hygienekonzeptes inklusive Abstandswahrung, 

Anwesenheitslisten, Sitzordnung, Proben und  Lüftungszeiten achtet. 

II. Weitere Hinweise für Chöre 
1. Noten und Notenpulte werden nicht geteilt, ausgenommen sind Angehörige eines 

Hausstandes. 

2. Der Mindestabstand von 2 Meter ist einzuhalten. Stehen die Sänger in mehreren 

Reihen, sind diese versetzt aufzustellen und die 2 Meter radial einzuhalten. 
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Gegebenenfalls ist – auch zum Schutz des Chorleiters – ein größerer Abstand in 

Singrichtung einzuplanen. Von einer Aufstellung im Kreis ist abzusehen. 

III. Weitere Hinweise für Bläserensembles
1. Eine gemeinschaftliche Nutzung von Instrumenten und Notenpulten ist untersagt. 

Ausgenommen sind Angehörige eines Hausstandes. 

2. Der Mindestabstand von 2 Meter ist einzuhalten. 2Stehen die Bläser in mehreren 

Reihen, sind diese versetzt aufzustellen und die 2 Meter radial einzuhalten. 3Von 

einer Aufstellung im Kreis ist abzusehen. 

3. Die Instrumente sollen mit Einwegtüchern gereinigt werden. 2Die Tücher sollten 

von jedem persönlich entsorgt werden. 

4. Das Kondenswasser ist individuell und verbreitungssicher aufzufangen (eigenes 

Behältnis, bspw. mit Einwegtüchern ausgelegt). 

5. Das Durchblasen der eigenen Instrumente beispielsweise zur Säuberung sollte in 

der Häuslichkeit vorgenommen werden. 

6. Die Bespannung der Schalltrichter mit Textilabdeckung ist vorzusehen.

7. Zu den einzelnen Instrumenten siehe auch: FAQ des VdM unter 

https://www.musikschulen.de/medien/doks/Corona/faq_blaeserunterricht-

corona.pdf
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Anlage 11 zu § 2 Absatz 11 

Auflagen für ortsgebundene und mobile Freizeitparks (Schausteller) 

(aufgehoben) 
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Anlage 12 zu § 2 Absatz 12 

Auflagen für Zirkusse 

(aufgehoben) 
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Anlage 13 zu § 2 Absatz 13

Auflagen für Zoos, Tier- und Vogelparks und botanische Gärten im 
Außenbereich 

1. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, 

welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen ist. 

2. Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen 

einzuhalten. 

3. Besucherzahlen sind so zu begrenzen, dass die Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter, ausgenommen zwischen Angehörigen eines 

Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger, gewährleistet werden 

kann. 

4. Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, um zur 

Einhaltung der Vorgaben von Nummer 3 den Zutritt an den Haupteingängen zu 

steuern. Sie haben ferner Vorkehrungen zu treffen, dass es auf den 

Verkehrsflächen nicht zu Ansammlungen kommt, bei denen der 

Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen, ausgenommen zwischen 

Angehörigen des eigenen Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger, 

nicht eingehalten wird.

5. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist von der Einrichtung für die Dauer von vier Wochen nach 

Ende der Behandlung aufzubewahren und der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten 

dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 
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Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die 

personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere andere Besucher, nicht 

zugänglich sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, 

ist die Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu 

vernichten. Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, 

sind verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu 

machen. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die 

angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche 

Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer 

Kontaktdaten verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben machen, 

sind von der Tätigkeit beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung 

auszuschließen. Die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung 

soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. 

Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

6. Die Besucher sind über gut sichtbare Aushänge und gegebenenfalls 

regelmäßige Durchsagen über die Verpflichtung zur Abstandsregelung und zur 

Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu informieren. Bei Zuwiderhandlungen sind 

unverzüglich Hausverbote auszusprechen. 

7. Aus hygienischen Gründen sind Beschäftigte und Besucher auf die Nutzung der 

bargeldlosen Bezahlung hinzuweisen. 

8. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Besucherinnen und Besucher sind in 

geeigneter Weise (zum Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) 

darauf hinzuweisen, dass bei akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit 

beziehungsweise die Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, 

sofern sie nicht durch ein ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht 

an COVID-19 erkrankt sind. 

9. Cafés und Ähnliches sind geschlossen zu halten. 
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Anlage 14 zu § 2 Absatz 14 

Auflagen für Jahrmärkte, Spezialmärkte, Floh- und Trödelmärkten sowie 
ähnliche Märkten 

(aufgehoben) 
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Anlage 14a zu § 2 Absatz 14a 

Auflagen für Jahrmärkte 

(aufgehoben) 
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Anlage 15 für § 2 Absatz 15 

Auflagen für Tourismusaffine Dienstleistungen im Freien sowie Verleihstellen 
von Wasserfahrzeugen und Betriebe der Fahrgastschifffahrt oder 

Reisebusveranstaltungen und Tourismusinformationen und Besucherzentren 
in Nationalparks, Outdoor-Freizeitangebote und ähnliche Einrichtungen 

(aufgehoben) 
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Anlage 16 zu § 2 Absatz 16 

Auflagen für Einrichtungen für Indoor-Freizeitaktivitäten 
(aufgehoben) 
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Anlage 17 zu § 2 Absatz 17 

Auflagen für öffentlich zugängliche Spielplätze sowie andere Spielplätze im 
Freien  

I. Öffentlich zugängliche Spielplätze im Freien 
1. Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 

2. Beachtung der Auflagen der Landkreise und kreisfreien Städte 

II. Andere Spielplätze im Freien 
Es ist ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, welches umzusetzen und auf 

Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen ist. 
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Anlage 18 zu § 2 Absatz 18 

Auflagen für im Freien angelegte öffentliche Badeanstalten im Sinne von 
Freibädern sowie Schwimm- und Badeteiche mit Wasseraufbereitung 

(aufgehoben) 
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Anlage 19 zu § 2 Absatz 19 

Auflagen für Naturstrände, Naturgewässer und frei angelegte öffentliche 
Badestellen 

1. Es sind die Abstandsvorschriften einzuhalten. 

2. Es sind die gesteigerten hygienischen Anforderungen zu beachten. 

3. Die örtlich zuständige Ordnungsbehörde hat soweit erforderlich mit 

Hinweisschildern auf die Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften 

hinzuweisen. 
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Anlage 20 zu § 2 Absatz 20 

Auflagen für Schwimm- und Spaßbäder 
(aufgehoben) 
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Anlage 21 zu § 2 Absatz 21

Auflagen für den Individualsport und Sport in Gruppen

1. Es ist ein veranstaltungs- und sportartspezifisches Hygiene- und 

Sicherheitskonzepte zu erstellen, welches umzusetzen und auf Anforderung 

der gemäß § 2 Absatz 1 des Infektionsschutzausführungsgesetzes 

zuständigen Gesundheitsbehörde vorzulegen ist.  

2. Die auf den Internetseiten des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 

Gesundheit veröffentlichten Hygieneregeln für den Sportbetrieb sind 

einzuhalten. Darüber hinaus dienen die auf den Internetseiten des  

Deutschen Olympischen Sportbundes  

(https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus) veröffentlichten

Leitplanken und Hygienekonzepte sowie die fortgeschriebenen 

sportartspezifischen Empfehlungen der jeweiligen Sportfachverbände als 

Handlungsgrundlage für das Training. 

3. Die Sportgruppen sollen möglichst konstant zusammengesetzt sein. 

4. Zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit SARS-CoV-2 hat der für 

den Sportbetrieb Verantwortliche bei jedem Training eine Anwesenheitsliste 

mit den folgenden Angaben über die Teilnehmenden zu führen: 

a.) Vor- und Familienname, 

b.) vollständige Anschrift, 

c.) Telefonnummer und 

d.) Zeitraum der Anwesenheit. 

 Der für den Sportbetrieb Verantwortliche hat die Anwesenheitsliste so zu 

führen und aufzubewahren, dass sie anderen Personen nicht zugänglich ist. 

Er hat die Anwesenheitsliste für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren 

und auf Verlangen der gemäß § 2 Absatz 1 des 

Infektionsschutzausführungsgesetzes zuständigen Gesundheitsbehörde 

vollständig vorzulegen. Soweit die Anwesenheitsliste dieser nicht vorgelegt 

worden ist oder noch vorzulegen ist, ist die Anwesenheitsliste unverzüglich 

nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die zu erhebenden 

personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere 
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nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht 

nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang 

erfüllt werden; die Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass 

die personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere andere Trainierende, 

nicht zugänglich sind. Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste 

einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße 

Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur Datenerhebung 

Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten vollständig 

sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten 

verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der 

Tätigkeit beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung 

auszuschließen. Die verpflichtende Dokumentation zur 

Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels 

der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine 

Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

5. Der Sportbetrieb mit Zuschauenden ist unzulässig.  

6. Für den Sportbetrieb in geschlossenen Räumen gelten zusätzlich die 

folgenden Auflagen: 

a) Es sind besondere Maßnahmen zur Verringerung der Aerosole-Belastung 

in den Innenräumen, wie intensivierte Reinigungsintervalle, regelmäßiges 

Lüften und die Begrenzung der Anzahl der Veranstaltungen, vorzusehen 

und umzusetzen. Dabei sind die dafür wesentlichen Faktoren, wie 

Raumgröße und Teilnehmerdichte zu berücksichtigen. 

b) Für die aus Anlass der Sportausübung tätigen Anleitungspersonen, wie 

zum Beispiel Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer 

besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 

Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-

Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 

FFP2-Masken)) zu tragen, wobei Menschen, die aufgrund einer 

medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer 

Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch 

eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. 
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Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation 

mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen 

sind, erforderlich ist. 

7. Anleitungspersonen für Sportgruppen im Sinne des § 2 Absatz 21 Buchstabe 

b der Verordnung müssen auf Anforderung der nach Landesrecht 

zuständigen Behörde ein negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stunden 

vor der Sportausübung mittels gemäß § 1a der Verordnung durchgeführten 

Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen. 
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Anlage 22 zu § 2 Absatz 22 
 

Auflagen für den Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetrieb von 
Athletinnen und Athleten des Deutschen Olympischen Sportbundes 

und des Deutschen Behindertensportverbandes mit dem Status 
Bundeskader, dem Status Landeskader sowie Spitzenathletinnen und 

Spitzenathleten, die mit dem Sport ihren überwiegenden 
Lebensunterhalt bestreiten 

1. Für das Training und die Durchführung des Spiel- und Wettkampfbetriebes 

(Sportbetrieb) im Indoor-Bereich und im Outdoor-Bereich gelten die 

Auflagen gemäß Anlage 21 zu § 2 Absatz 21. 

2. Die Ausrichter von überregionalen, nationalen und internationalen 

Veranstaltungen und Wettkämpfen, insbesondere auch im Bereich des 

professionellen und semiprofessionellen Sports (1. und 2. Bundesliga, 3. 

Liga, Länderspiele, europäische Wettbewerbe und Meisterschaften, 

Weltcups etc.) haben in Zusammenarbeit mit der örtlich zuständigen 

Gesundheitsbehörde ein differenziertes, Standort bezogenes 

Schutzkonzept (insbesondere Hygiene- und Sicherheitskonzept sowie ein 

Konzept zur Verringerung der Aerosol-Belastung) zu erarbeiten, das die 

gesetzlichen Anforderungen des Infektionsschutzes erfüllt. Folgende 

Auflagen sind einzuhalten: 

a) Zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit SARS-CoV-2 hat 

der für den Sportbetrieb Verantwortliche bei jedem Training, Spiel oder 

Wettkampf eine Anwesenheitsliste mit den folgenden Angaben über die 

Teilnehmenden und Zuschauenden zu führen: Vor- und Familienname; 

vollständige Anschrift; Telefonnummer und Zeitraum der Anwesenheit. 

Der für den Sportbetrieb Verantwortliche hat die Anwesenheitsliste so 

zu führen und aufzubewahren, dass sie anderen Personen nicht 

zugänglich ist. Er hat die Anwesenheitsliste für die Dauer von vier 

Wochen aufzubewahren und auf Verlangen der gemäß § 2 Absatz 1 

des Infektionsschutzausführungsgesetzes zuständigen 

Gesundheitsbehörde vollständig vorzulegen. Soweit die 

Anwesenheitsliste dieser nicht vorgelegt worden ist oder noch 
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vorzulegen ist, ist die Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der 

Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die zu erhebenden 

personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen Zweck, 

insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. Die 

Informationspflicht nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung 

kann durch einen Aushang erfüllt werden; die Anwesenheitsliste ist so 

zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen Daten für 

Dritte, insbesondere andere Trainierende, nicht zugänglich sind. Die 

Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind 

verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten 

zu machen. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu 

prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese 

offenkundig falsche Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). 

Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern oder 

unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. 

Die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in 

elektronischer Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. 

Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung 

durchzuführen. 

b) Die Anwesenheit von Zuschauern ist bei Sportveranstaltungen im 

Berufs- und Leistungssport ausgeschlossen. Personen, die für den 

Wettkampf- oder Trainingsbetrieb oder die mediale Berichterstattung 

erforderlich sind, erhalten Zutritt zur Sportstätte. 

c) Für den Sportbetrieb in geschlossenen Räumen gelten zusätzlich die 

folgenden Auflagen: 

aa) Es sind besondere Maßnahmen zur Verringerung der Aerosole-

Belastung in den Innenräumen, wie intensivierte 

Reinigungsintervalle, regelmäßiges Lüften und die Begrenzung der 

Anzahl der Veranstaltungen, vorzusehen und umzusetzen. Dabei 

sind die dafür wesentlichen Faktoren, wie Raumgröße und 

Teilnehmerdichte zu berücksichtigen. 



Nr.	24	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	23.	April	2021	 437

bb) Für die aus Anlass der Sportausübung tätigen Personen, wie zum 

Beispiel Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer, 

medizinisches Personal sowie das Schieds- und Wettkampfgericht 

besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 

Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-

Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen 

Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen, wobei 

Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen 

Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-

Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 

Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Das 

Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 

Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 

Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. 

3. Für die zu Veranstaltungen und Wettkämpfen einreisenden Personen wie 

Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer, wissenschaftliches und 

medizinisches Personal, Kampf- und Schiedsrichter, technisches Personal 

und Betreuungspersonal aus internationalen Risikogebieten (laut RKI) 

gelten die Vorgaben der 2. SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung.  

4. Das Schutzkonzept für Veranstaltungen nach Nummer 1 dieser Anlage ist 

der zuständigen Gesundheitsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Das 

Schutzkonzept für Veranstaltungen nach Nummer 2 dieser Anlage ist durch 

die zuständige Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz zu genehmigen und den Ausrichtern 

von Veranstaltungen und Wettkämpfen nach Nummer 2 dieser Anlage 

rechtsverbindlich für die Durchführung aufzuerlegen. 

5. Die auf den Internetseiten des Deutschen Olympischen Sportbundes 

(https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus) veröffentlichten, 

sportartspezifischen Regelungen und Empfehlungen der jeweiligen 

nationalen und internationalen Sportfachverbände (z. B. Grundlagen & 

Leitfäden für den Wiedereinstieg in den Spiel- und Wettkampfbetrieb) 

dienen als ergänzende Handlungsgrundlage für die Wettkämpfe bzw. den 

Spielbetrieb. 
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Anlage 23 zu § 2 Absatz 23 

Auflagen für Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen 

(aufgehoben) 
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Anlage 24 zu § 2 Absatz 24 

Auflagen für Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen  
(aufgehoben) 
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Anlage 25 zu § 2 Absatz 25 

Auflagen für die Technische Prüfstelle für Fahrzeugprüfungen und für
Fahrschulen und die Technische Prüfstelle im Bereich des 

Fahrerlaubniswesens sowie für Flugschulen 

I. Es ist der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger.  

II. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren und der 

zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 des

Infektionsschutzausführungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern auf 

Verlangen vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen 

Daten dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die 

personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere andere Teilnehmer, nicht 

zugänglich sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, 

ist die Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu 

vernichten. Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, 

sind verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu 

machen. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die 

angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche 

Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer 

Kontaktdaten verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben machen, 

sind von der Tätigkeit beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung 

auszuschließen. Die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung 

soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. 

Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 
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Auflagen für Fahrschulen, Flugschulen und für die technische Prüfstelle im 
Bereich des Fahrerlaubniswesens 

I. Allgemeines 
1. Für die Durchführung des theoretischen und des praktischen Unterrichts sowie 

der theoretischen Prüfung hat der Anbieter ein Hygiene- und 

Sicherheitskonzept zu erstellen, welches umzusetzen und auf Anforderung der 

zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen ist. 

Die zuständige Behörde kann weitergehende Anordnungen treffen. 

2. Es ist der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger. 

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden sind in 

geeigneter Weise (zum Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) 

darauf hinzuweisen, dass bei akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit 

beziehungsweise die Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, 

sofern sie nicht durch ein ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht 

an COVID-19 erkrankt sind. 

II. Für die Innenbereiche der Einrichtungen gilt: 
1. Es ist der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger. Die anwesenden Personen müssen medizinische 

Gesichtsmasken (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-

Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-

Masken) tragen. Eine Inanspruchnahme von Leistungen ist nur für solche 

Personen zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- 

oder Selbsttest-Ergebnis gemäß § 1a der Verordnung verfügen. 

2. Der Mindestabstand von 1,5 Meter gilt nicht für den praktischen Unterricht. 

3. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 
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vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren und der 

zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten 

dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die 

personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere andere Teilnehmer, nicht 

zugänglich sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, 

ist die Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu 

vernichten. Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, 

sind verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu 

machen. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die 

angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche 

Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer 

Kontaktdaten verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben machen, 

sind von der Tätigkeit beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung 

auszuschließen. Die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung 

soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. 

Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 
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Anlage 25a zu § 2 Absatz 25a 

Auflagen für die Jagdschulen sowie ähnliche Einrichtungen  

A. Allgemeines 

I. Es ist der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger.  

II. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren und der 

zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 des

Infektionsschutzausführungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die 

personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere andere Teilnehmer, nicht 

zugänglich sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist 

die Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu 

vernichten. Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, 

sind verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu 

machen. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die 

angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche 

Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer 

Kontaktdaten verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind 

von der Tätigkeit beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung 

auszuschließen. Die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung 

soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. 

Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 



444	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2021	 Nr.	24

B. Auflagen für Jagdschulen sowie ähnliche Einrichtungen (zum Beispiel 

Angelschulen) 

I.  Allgemeines 
1. Für die Durchführung des theoretischen und des praktischen Unterrichts sowie 

der theoretischen Prüfung hat der Anbieter ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zu 

erstellen, welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 des 

Infektionsschutzausführungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen ist. 

Die zuständige Behörde kann weitergehende Anordnungen treffen. 

2. Es ist der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger. 

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden sind in 

geeigneter Weise (zum Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf 

hinzuweisen, dass bei akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit 

beziehungsweise die Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern sie 

nicht durch ein ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 

erkrankt sind. 

  

II. Für die Innenbereiche der Einrichtungen gilt: 

1. Es ist der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger. Die anwesenden Personen müssen medizinische 

Gesichtsmasken (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - 

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) tragen. 

Für die Durchführung von Leistungen, bei denen aufgrund der Art der Leistung das 

Tragen einer Maske dauerhaft nicht möglich ist, ist ein tagesaktueller COVID-19-

Schnell- oder Selbsttest der Kundin oder des Kunden und ein Testkonzept für das 

Personal Voraussetzung. 

2. Der Mindestabstand von 1,5 Meter gilt nicht für den praktischen Unterricht. 
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3. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren und der 

zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 des 

Infektionsschutzausführungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet 

werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung 

kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die Anwesenheitsliste ist so zu führen 

und zu verwahren, dass die personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere 

andere Teilnehmer, nicht zugänglich sind. Wenn sie nicht von der 

Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste unverzüglich nach 

Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die Personen, die sich in die 

Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 

wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 

vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die 

verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer 

Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 

Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 
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Anlage 26 zu § 2 Absatz 26 

Auflagen für Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche 
Einrichtungen 

(aufgehoben) 
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Anlage 27 zu § 2 Absatz 27 

Auflagen für Soziokulturelle Zentren 

(aufgehoben) 



448	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2021	 Nr.	24

Anlage 28 zu § 2 Absatz 28 

Auflagen für Musik- und Jugendkunstschulen für die Vorbereitungsphase für 
den Musikwettbewerb „Jugend musiziert“

1. Es ist ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, welches umzusetzen und 

auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen ist.  

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in den 

Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Raumgröße und 

Besucherdichte zu entwickeln und umzusetzen. 

I. Allgemeines 
1. Mit der Teilnahme am Wettbewerb „Jugend musiziert“ bestätigt man die Einhaltung 

der Hygieneregeln. Nichteinhaltung führt zum Ausschluss vom Wettbewerb. Die 

Teilnahme am Wettbewerb ist nur für solche Personen zulässig, die über ein 

tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis gemäß § 1a 

der Verordnung verfügen. 

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie beteiligte Schülerinnen und Schüler sind in 

geeigneter Weise (zum Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf 

hinzuweisen, dass bei akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit 

beziehungsweise die Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern 

sie nicht durch ein ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-

19 erkrankt sind. 

3. Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sind vor Aufnahme der Proben über 

die Hygieneregeln zu informieren. Es ist zudem durch gut sichtbare Aushänge und 

beispielsweise auch auf der Website über die in der Einrichtung geltenden Regeln 

zu informieren. 

4. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten freundlich aber bestimmt auf die 

Einhaltung der Regelungen hinweisen, gegebenenfalls ist vom Hausrecht 

Gebrauch zu machen. Auf den möglichen Ausschluss vom Wettbewerb ist 

gegebenenfalls hinzuweisen. 
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5. Es wird empfohlen, die auf den definierten Teilnehmerkreis eingeschränkten 

Proben in hinreichend großen Räumlichkeiten durchzuführen, die notwendigen 

Abstände und Lüftungszeiten zu berücksichtigen und dies in einem 

personenbezogenen Raum-/Ablaufplan festzuhalten. Diese Pläne sind vier 

Wochen aufzubewahren, um gegebenenfalls dem Gesundheitsamt die 

Nachverfolgung von Infektionsketten zu ermöglichen. 

6. Zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit SARS-CoV-2 müssen 

Besucherinnen und Besucher in einer Tagesanwesenheitsliste erfasst werden, die 

die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, vollständige 

Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit des Besuchs. Die jeweiligen 

Tageslisten sind vom Betreiber oder der Betreiberin für die Dauer von vier Wochen 

aufzubewahren und der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 

1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen 

Daten für Dritte, insbesondere andere Besucher, nicht zugänglich sind. Wenn sie 

nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste 

unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die Personen, die 

sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 

wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 

vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die 

verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer 

Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 

Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

II. Abstandsregelungen 
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1. Die vorgegebenen 1,5 Meter Mindestabstand müssen generell eingehalten werden 

können. Bereiche, in denen dies nicht realisiert werden kann, sind abzusperren. 

2. Der Ein- und Auslass aus dem Gebäude ist gegebenenfalls zu reglementieren. 

3. 1Schülerinnen/Schüler betreten nacheinander unter Einhaltung der 

Abstandsregeln die Kurs-/Unterrichtsräume, nachdem die vorherigen 

Schülerinnen/Schüler den Raum einzeln und unter Einhaltung der Abstandsregeln 

verlassen haben. 

4. Die möglichen Kontaktflächen sind vor dem Öffnen, zwischen den Kursen und nach 

Ende der Öffnungszeit zu reinigen. 

5. Wartebereiche/Sitzgruppen/Kinderspielecken u. ä. sind den geltenden Regelungen 

anzupassen. 

III. Sonstige Hygienemaßnahmen 
1. Der Körperkontakt ist einzuschränken (inklusive Hilfestellungen/Korrekturen/in der 

Anleitung) bzw. hat unter Berücksichtigung der Hygienestandards zu erfolgen.  

2. Das Tragen einer medizinischen Maske ist überall dort verpflichtend, wo dies nicht 

dem Proben bzw. der Aufnahme entgegensteht (vgl. Nr. IV). In Fällen, in denen 

keine medizinische Maske getragen werden kann, sind die entsprechenden 

Abstandsregelungen in besonderer Weise einzuhalten und andere geeignete 

Schutzmaßnahmen umzusetzen.  

3. Jede Person nutzt ihr eigenes Instrument/eigenes Material, ein Austausch ist 

untersagt. Entliehenes Material ist nach Benutzung zu reinigen beziehungsweise 

bei Eignung zu desinfizieren. Das Stimmen von Instrumenten für kleine Schüler ist 

nur unter Einsatz besonderer Schutzmaßnahmen (Schutzhandschuhe, Abdecken 

des Instruments und Ähnliches) zugelassen. 

4. Die Schülerinnen und Schüler sind vor und nach Nutzung von 

Instrumenten/Materialien auf die Notwendigkeit der Händereinigung hinzuweisen. 

An den Türen der Unterrichtsräume sind Hinweise anzubringen, dass das Betreten 

nur nach dem Händewachsen gestattet ist beziehungsweise das Händewaschen 

sofort nach Eintritt in den Raum (bei Waschgelegenheiten in den Kursräumen) zu 

erfolgen hat. 

5. Es ist darauf zu achten, dass periodisch ausreichend gelüftet wird. 

6. In den Sanitärräumlichkeiten ist gegebenenfalls der Zugang zu regeln. Zudem sind 

hinreichend Flüssigseifenspender, Einmal-Papierhandtücher und Abwurfbehälter 
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beziehungsweise Stoffhandtuchspender vorzuhalten. Der Bestand und die 

Funktionstüchtigkeit sind regelmäßig zu kontrollieren. Eine Reinigung hat 

mindestens arbeitstäglich zu erfolgen. 

IV. Instrumentenspezifische Vorgaben 
1. Blasinstrumente: 

Die Instrumentalisten sind durch Trennwände voneinander zu trennen. Der Abstand 

beträgt 2.00 Meter zur Seite und 2,50 Meter nach vorn. Auf das Tragen einer 

medizinischen Mund-Nase-Bedeckung kann während des Spielens verzichtet werden. 

Das Ablassen von Kondenswasser auf Fußböden sowie das Durchblasen der 

Instrumente ist verboten, das Kondenswasser ist in einem Auffangbehälter oder 

saugfähigem Fließpapier zu entsorgen. Die Reinigung der Blasinstrumente erfolgt in 

der eigenen Häuslichkeit. 

2. Tasteninstrumente 

Die Klaviere und Flügel werden mit dafür geeigneten Reinigungstüchern gereinigt. Vor 

Spielbeginn muss jede Spielerin und jeder Spieler eine mindestens 30-sekündige 

Handreinigung (sehr gründliches Händewaschen mit Seife oder ggf. Anwendung von 

Handdesinfektionsmitteln) durchführen. Für das Orgelspiel sollte, sofern möglich, eine 

vorprogrammierte Registrierung verwendet werden. Sollte dennoch ein Registrant 

oder eine Registrantin benötigt werden, muss diese eine medizinische Mund-Nase-

Bedeckung tragen.  

3. Gesang/Musical 

Die Gesangs-Solistinnen und –Solisten/-Ensembles sind durch Trennwände 

voneinander zu trennen. Der Abstand muss in jedem Fall 2,00 Meter zur Seite bzw. 

2,50 Meter nach vorn betragen. Atemübungen jeglicher Art sind nicht zulässig. 4Auf 

das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung kann während des Singens 

verzichtet werden. 

4. Schlagzeug 

Die Instrumente und das Zubehör werden mit dafür geeigneten Reinigungstüchern 

gereinigt. Das Musizieren von mehreren Personen gleichzeitig an einem Instrument ist 

nur für Personen aus einem Hausstand zugelassen. 
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V. Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (inklusive Honorarkräfte) 
1. Es gilt der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales vom 16. April 2020. 

2. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu den erforderlichen 

Hygienemaßnahmen zu belehren. 

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Atemwegssymptomatik und/oder Kontakt zu 

COVID-Erkrankten/-Verdächtigen müssen zu Hause bleiben. Dies gilt auch für 

eingesetztes Reinigungspersonal. 

4. Es wird empfohlen, dass Mitarbeitende/Honorarkräfte, die zu COVID-19-

Risikogruppen gehören, keinen direkten Proben durchführen. 

5. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung ist für Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter unter Berücksichtigung der unter III.2 genannten Ausnahme 

verpflichtend, insbesondere wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht 

eingehalten werden kann. 

6. Die Mindestabstandsregel von 1,5 Meter ist auch zwischen Mitarbeitenden 

einzuhalten (auch in Pausen – gegebenenfalls Pausen zeitversetzt organisieren). 
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Anlage 29 zu § 2 Absatz 29 

Auflagen für Messen und Ausstellungen, die der beruflichen 
Orientierung dienen  

(aufgehoben) 
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Anlage 30 zu § 3 Absatz 1 

Auflagen für Gaststätten 

(aufgehoben) 
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Anlage 31 zu § 3 Absatz 2 

Auflagen für gastronomischen Außerhausverkauf  

1. Die Gästezahlen sind so zu begrenzen, dass die Einhaltung des Mindestabstandes 

von 1,5 Meter, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und 

Begleitpersonen Pflegebedürftiger, gewährleistet werden kann. 

2. Der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen, ausgenommen 

zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger, 

ist einzuhalten. 

3. Gäste sind verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske 

(zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß 

Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils 

aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) tragen, wobei Kinder bis zum 

Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen 

Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung 

tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, 

ausgenommen sind. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter 

Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 

Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen 

angewiesen sind, erforderlich ist. 

4. Mitarbeiter haben bei Kundenkontakten eine Mund-Nase-Bedeckung 

(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung –

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 

tragen. Gleiches gilt bei jedem Aufenthalt von Mitarbeitern im Gastraum. Das 

Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes 

von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 

Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. 

5. Vor der Abgabestelle ist der Verzehr von Speisen und Getränken untersagt. Im 

öffentlichen Bereich ist beim Verzehr von Speisen und Getränken der 

Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten. 

6. Aus hygienischen Gründen sind Beschäftigte und Gäste auf die Nutzung der 

bargeldlosen Bezahlung hinzuweisen 
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Anlage 31a zu § 3 Absatz 3 

Auflagen für nicht öffentlich zugängliche Personalrestaurants, 
Kantinen 

I. Zulässiger Betrieb von nicht öffentlich zugänglichen Personalrestaurants, 

Betriebskantinen und ähnlichen Betrieben 

1. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu 

erstellen, welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen 

ist. 

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosol-Belastung in 

den Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie 

Raumgröße zu entwickeln und umzusetzen. 

3. Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen zu 

gewährleisten. 

4. Mitarbeiter haben bei Kundenkontakten eine Mund-Nase-Bedeckung 

(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) 

oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-

Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 

FFP2-Masken)) zu tragen. Gleiches gilt bei jedem Aufenthalt von 

Mitarbeitern im Gastraum. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist 

unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es 

zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 

Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. 

5. Gäste müssen, wenn sie nicht am Tisch sitzen, eine Mund-Nase-Bedeckung 

(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) 

oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-

Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 

FFP2-Masken)) tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, 

die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder 

wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und 
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dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, 

ausgenommen sind. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter 

Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 

Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen 

angewiesen sind, erforderlich ist. 

II. Zulässige Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken 

1. Bei der Abgabe von Speisen und Getränken ist ein Abstand von mindestens 

1,5 Metern zwischen Personen zu gewährleisten. Die Gästezahlen sind so 

zu begrenzen, dass die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und 

Begleitpersonen Pflegebedürftiger, gewährleistet werden kann. 

2. Mitarbeiter haben bei Kundenkontakten eine Mund-Nase-Bedeckung 

(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) 

oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-

Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 

FFP2-Masken)) zu tragen. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist 

unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es 

zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 

Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. 

3. Ein Verzehr von Speisen und Getränken vor Ort und in der näheren 

Umgebung ist untersagt. Die Abgabestelle ist unverzüglich zu verlassen. 

4. Der Abverkauf zum Mitnehmen ist zwischen 21 Uhr und 5 Uhr untersagt; die 

Auslieferung von Speisen und Getränken bleibt zulässig. 
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Anlage 32 zu § 3 Absatz 3 

Auflagen für Zusammenkünfte aus familiären Anlässen in Gaststätten 

(aufgehoben) 
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Anlage 33 zu § 3 Absatz 5 

Auflagen für Dienstleistungsangebote in gastronomischen Einrichtungen 

(aufgehoben) 
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Anlage 34 zu § 4 

Auflagen für Beherbergungsstätten 

I. Allgemeine Auflagen 
1. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, 

welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommerns vorzulegen ist. 

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in 

Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Raumgröße und 

Besucherdichte zu entwickeln und umzusetzen. 

3. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist von der Betreiberin oder vom Betreiber für die Dauer von vier 

Wochen nach Ende der Beherbergung aufzubewahren und der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen 

Daten für Dritte, insbesondere andere Gäste, nicht zugänglich sind. Wenn sie nicht 

von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste 

unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die Personen, die 

sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 

wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 

vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die 

verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer 
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Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 

Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

4. Es sind die Abstandsregeln, insbesondere in den Gemeinschaftseinrichtungen und 

Spielplätzen, zu beachten. 

5. Die Einhaltung von mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger, ist sicherzustellen. 

6. Die Gästezahlen sind insbesondere durch Zugangsbeschränkungen oder 

Einlasskontrollen so zu begrenzen, dass die Einhaltung des Mindestabstandes von 

1,5 Meter, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und 

Begleitpersonen Pflegebedürftiger, gewährleistet werden kann. 

7. Die Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, um zur 

Einhaltung der Abstandsregeln den Zutritt an den Haupteingängen zu steuern. Sie 

haben ferner Vorkehrungen zu treffen, dass es beim Check-In oder in 

Verkaufsflächen nicht zu Ansammlungen kommt, bei denen der Mindestabstand 

von 1,5 Meter zu anderen Personen nicht eingehalten wird. 

8. Gäste sind über gut sichtbare Aushänge und gegebenenfalls regelmäßige 

Durchsagen über die Verpflichtung zur Abstandsregelung und zur Einhaltung der 

Schutzmaßnahmen zu informieren. Bei Zuwiderhandlungen sind unverzüglich 

Hausverbote auszusprechen. 

9. Für Kundinnen und Kunden besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung 

(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung –

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 

tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer 

medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung 

keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 

Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Die Pflicht zum Tragen 

der Mund-Nase-Bedeckung gilt auch, soweit ein Mindestabstand von 1,5 Meter 

nicht eingehalten werden kann, im Eingangsbereich von Beherbergungsstätten 

und auf Parkplätzen. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter 

Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 

Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen 

angewiesen sind, erforderlich ist. 
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Beschäftigte mit Besucherkontakt sind in den gemeinsam genutzten 

Innenbereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 

Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung –

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 

tragen, dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete Schutzvorrichtung geschützt. 

Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 

erforderlich ist. 

10. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gäste sind in geeigneter Weise (zum 

Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf hinzuweisen, dass bei 

akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit beziehungsweise die 

Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern sie nicht durch ein 

ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

11. Aus hygienischen Gründen sind Beschäftigte und Gäste auf die Nutzung der 

bargeldlosen Bezahlung hinzuweisen. 

12. Spielplätze im Freien können geöffnet werden, wenn die Betreiberinnen oder 

Betreiber über ein Konzept zur Nutzung und Einhaltung der Hygiene- und 

Abstandsregeln verfügen, welches auf Verlangen der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg- Vorpommern vorzulegen ist. 

13. Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist 

untersagt.  

14. Gäste sind auf die Möglichkeit des kontaktlosen Check-Ins und der bargeldlosen 

Bezahlung hinzuweisen. 

15. Es ist ein Wegeleitsystem einzurichten sowie die Abstandsregeln in gemeinsam 

genutzten Bereichen umzusetzen. 

16. Im Übrigen gelten die jeweiligen gemeinsam zwischen der Landesregierung und 

dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. abgestimmten und auf 

den Internetseiten des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 

Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichten Schutzstandards für 

Beherbergungsstätten. 
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17. Eine Inanspruchnahme von Beherbergungsleistungen ist nur für solche Personen 

zulässig, die bei Anreise über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- 

oder Selbsttest-Ergebnis verfügen; tagesaktuell ist ein Test, wenn dieser vor 

maximal 24 Stunden vorgenommen wurde und noch geeignet ist, den Nachweis 

über das Nichtvorliegen einer Infektion zu führen. 

II. Auflagen für den Verzehr von Speisen und Getränken für die Bewirtung der 
zulässig beherbergten Personen 

1. Die Betreiber haben ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept 

zu erstellen, welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen ist. 

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in den 

Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Raumgröße und 

Besucherdichte zu entwickeln und umzusetzen. 

3. Gäste dürfen nur nach Reservierung bewirtet werden. Eine Direktannahme von 

Gästen ohne Voranmeldung ist nur zulässig, wenn Warteschlangen offensichtlich 

vermieden werden. 

4. Zwischen Gästen, die nicht an einem Tisch sitzen, ist ein Abstand von 1,5 Meter 

zu wahren. 

5. An einem Tisch dürfen sich nicht mehr als zehn Gäste aufhalten. 

6. Mitarbeiter haben im Gastraum eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 

Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung –

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 

tragen. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 

erforderlich ist. 

7. Gäste müssen, wenn sie nicht am Tisch sitzen, eine Mund-Nase-Bedeckung 

(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung –

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) tragen, 
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wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer 

medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung 

keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 

Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Das Abnehmen der 

Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 

zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die 

auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. 

8. Es ist zu gewährleisten, dass nur in der Zeit zwischen 6 Uhr und 2 Uhr des 

Folgetages Gäste bewirtet werden. 

9. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gäste sind in geeigneter Weise (zum 

Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf hinzuweisen, dass bei 

akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit beziehungsweise die 

Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern sie nicht durch ein 

ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

10. Tanzen und ähnliche Aktivitäten sind in allen Gaststätten verboten. 

11. Nach jeder Tischbelegung sind Tischdecken zu wechseln oder die Tische und 

Handkontaktflächen der Stühle mit handelsüblichen Mitteln zu reinigen. 

12. Sofern Speisenkarten, Salz- und Pfefferstreuer und gegebenenfalls Öl- und 

Essigflaschen oder sonstige Gewürzbehälter zur Selbstbedienung auf dem Tisch 

bereitstehen, sind diese nach jeder Tischbelegung zu reinigen. 

13. Bei Buffets (als Selbstbedienung) für Gäste, die an einzelnen Tischen mit 1,5 Meter 

Mindestabstand sitzen und deren Daten separat (tischbezogen 1 Gast) erfasst 

werden, gilt Folgendes: 

a) Gäste und Mitarbeiter müssen im gesamten Buffetbereich eine Mund-Nase-

Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß 

EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-

Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum 

Beispiel FFP2-Masken)) tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und 

Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen 

Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung 

tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen 

können, ausgenommen sind. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist 

unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
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Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen 

angewiesen sind, erforderlich ist. 

b) Für Gäste die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung 

oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können 

und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, ist eine 

Bedienung am Tisch zu gewährleisten. 

c) Die Begehung am Buffet ist grundsätzlich als Einbahnstraßensystem 

einzurichten und geeignet zu kennzeichnen. 

d) Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Gästen am Buffet; 

Bodenmarkierungen kennzeichnen die Einhaltung der geforderten 1,5 Meter 

Abstand an den einzelnen Entnahmestellen. 

e) Vor Nutzung des Buffets hat sich jeder Gast die Hände zu desinfizieren (zum 

Beispiel durch Desinfektionsspender am Eingang zu Buffet). 

f) Generell sind Anlegebestecke zu benutzen und in regelmäßigen Abständen 

auszutauschen. Buffetentnahme mit eigenem Besteck ist auszuschließen. 

g) Lebensmittel werden vorzugsweise in Einzelabpackungen zur Entnahme durch 

den Gast angeboten, Kein Abschneiden von Brot durch Gäste. 

h) Die Buffetnachbestückung erfolgt durch die Küchenmitarbeiter mit Abstand, 

Handschuhen und Maske. 

i) Mitarbeiter werden eingeteilt, um die Buffetaufsicht und die damit verbundene 

Einhaltung der Vorgaben regelmäßig zu kontrollieren; über alle Vorgaben sind 

die Gäste mit geeigneten Hinweisen zu informieren.  

14. Für die Belieferung, die Mitnahme und den Außer-Haus-Verkauf gilt Folgendes: 

a) Der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen, ausgenommen 

zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger, ist sicherzustellen. 

b) Im öffentlichen Bereich ist beim Verzehr von Speisen und Getränken der 

Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten oder die Abgabestelle unverzüglich 

zu verlassen. 
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Anlage 35 zu § 6 Absatz 3 

Auflagen für Krankenhäuser und weitere stationäre Einrichtungen nach SGB V 

1. Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, müssen Besucher je nach Risikolage 

im betreffenden Krankenhaus eine geeignete Schutzausrüstung nach Anweisung 

tragen. 

2. Die Leitung der Einrichtung muss bei Regelungen nach § 6 Absatz 2 (Härtefälle) 

die Beachtung der gestiegenen Hygieneanforderungen und die Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter anordnen. 

3. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit des Besuches. 

Die Anwesenheitsliste ist von der Einrichtung für die Dauer von vier Wochen nach 

Ende der Veranstaltung aufzubewahren und der zuständigen Gesundheitsbehörde 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern auf Verlangen vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden 

personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht 

zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 

13 der Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen 

Daten für Dritte, insbesondere andere Besucher, nicht zugänglich sind. Wenn sie 

nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste 

unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die Personen, die 

sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 

wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 

vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die 

verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer 

Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 

Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 
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4. Die Leitung eines Hospizes hat ein Hygiene- und Schutzkonzept, das ein 

einrichtungsspezifisches Testkonzept enthält, vorzuhalten. Testungen auf das 

Coronavirus SARS-CoV-2 sind in Umsetzung der Coronavirus-Testverordnung 

durchzuführen. Das Testkonzept stellt sicher, dass Beschäftigte, Besuchspersonen 

und Betretende getestet werden, um unerkannte Infektionen frühzeitig zu erkennen 

und die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu vermeiden. 

Für Besuchspersonen, Aufsuchende und Personal der Hospize besteht die Pflicht, 

Mund und Nase vollständig und für die gesamte Dauer ihres Aufenthalts durch 

einen medizinischen Mund-Nase-Schutz oder eine partikelfiltrierende Halbmaske 

(FFP2- oder FFP3-Maske) zu bedecken. Bei körpernahen Tätigkeiten hat das 

Personal der Hospize mindestens eine FFP2-Maske zu tragen. 
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Anlage 36 zu § 7 

Auflagen für Sitzungen kommunaler Gremien, Kommunalwahlen 

I. In Sitzungen kommunaler Vertreter und sonstiger kommunaler Gremien sind 
folgende Auflagen umzusetzen: 
1. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, 

welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern vorzulegen ist. 

2. Zwischen den Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Bei 

Veranstaltungen haben alle teilnehmenden Personen eine Mund-Nase-Bedeckung 

(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung –

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 

tragen, wobei Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen 

Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung 

tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, 

ausgenommen sind. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter 

Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 

Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen 

angewiesen sind, erforderlich ist. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung 

durch eine Rednerin oder einen Redner an einem festen Platz, zum Beispiel an 

einem Rednerpult, ist bei Einhaltung besonderer Vorsichtsmaßnahmen, welche in 

den einrichtungsbezogenen Sicherheits- und Hygienekonzepten 

niedergeschrieben sein müssen, zulässig. 

3. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist vom Veranstalter oder der Veranstalterin für die Dauer von 

vier Wochen nach Ende der Veranstaltung aufzubewahren und der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 
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vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen 

Daten für Dritte, insbesondere andere Teilnehmer, nicht zugänglich sind. Wenn sie 

nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste 

unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die Personen, die 

sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 

wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 

vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die 

verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer 

Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 

Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

II. Für kommunale Wahlen sind folgende Auflagen umzusetzen: 
1. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, 

welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern vorzulegen ist. 

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in den 

Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Raumgröße und 

Besucherdichte zu entwickeln und umzusetzen. 

3. Es besteht die Pflicht für alle Wähler, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 

Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung –

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) tragen, 

wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer 

medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung 

keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 
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Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Das Abnehmen der 

Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 

zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die 

auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. 

4. Wahlvorstände haben einen Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Die 

Einhaltung des Mindestabstandes zwischen den Wahlvorständen untereinander 

und zwischen den Wahlvorständen und Wählern ist durch entsprechende 

Positionierung der Tische und Stühle zu gewährleisten. Die Wahlvorstände sind 

verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum 

Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage 

der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen 

Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) tragen. Das Abnehmen der Mund-Nase-

Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, 

solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 

Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. 

5. Die Einhaltung von mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen anwesenden 

Personen, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und 

Begleitpersonen Pflegebedürftiger, ist zu gewährleisten, wobei Zugang und 

Wegeführung so zu gestalten sind, dass der Mindestabstand jederzeit gewahrt 

werden kann. Wenn Personen im Freien warten, muss auch hier der 

Mindestabstand eingehalten werden. 

6. Wählerinnen und Wähler sind durch gut sichtbare Aushänge über die 

Abstandsregelung zu informieren und zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen 

aufzufordern. 

7. Es hat eine Reinigung insbesondere der Handkontaktflächen bei sichtbarer 

Verschmutzung und am Tagesende zu erfolgen. 
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Anlage 37 zu § 8 Absatz 2 

Auflagen für Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge zu dienen 

bestimmt sind, sowie für Angebote von öffentlichen und privaten 
Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie außerhalb von 
Einrichtungen der Kindertagesförderung und der Kindertagespflegestellen 

I. Allgemeine Auflagen: 
1. Die Einrichtungen haben ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zu entwickeln, 

welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommerns vorzulegen ist. 

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in 

Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Personenzahl und 

Raumgröße zu entwickeln und umzusetzen. 

3. Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten, ausgenommen zwischen 

Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger. 

4. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist vom Veranstalter oder der Veranstalterin für die Dauer von 

vier Wochen nach Ende der Veranstaltung aufzubewahren und der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen 

Daten für Dritte, insbesondere andere Veranstaltungsteilnehmer, nicht zugänglich 

sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die 
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Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. 

Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind 

verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. 

Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen 

Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die 

verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer 

Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 

Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

5. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Teilnehmende sind in geeigneter Weise 

(zum Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf hinzuweisen, dass 

bei akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit beziehungsweise die 

Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern sie nicht durch ein 

ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

6. Der Besuch von Veranstaltungen nach § 8 Absätze 2b bis 2d ist nur für solche 

Teilnehmer zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- 

oder Selbsttest-Ergebnis gemäß § 1a dieser Verordnung verfügen; bei 

mehrtägigen Veranstaltungen ist die Vornahme der Testungen alle drei Tage zu 

wiederholen. Satz 1 gilt nicht für die unmittelbare Prüfungsdurchführung der in § 8 

Absätzen 2b bis 2d benannten Prüfungen. Den Prüfungsteilnehmern ist eine 

Testung gemäß § 1a dieser Verordnung zu ermöglichen.  

II. Für die Innenbereiche der in diesem Absatz bezeichneten Einrichtungen sind 
folgende Auflagen einzuhalten: 
1. Die Einhaltung von mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen, 

ausgenommen Angehörige des eigenen Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger, ist sicherzustellen. Bei Angeboten in öffentlichen und privaten 

Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie außerhalb von 

Einrichtungen der Kindertagesförderung und der Kindertagespflegestellen, mit 

Ausnahme von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen von Maßnahmeträgern, 

Beschäftigungsgesellschaften oder sonstigen Dienstleistern, kann in Unterrichts- 

und Schulungsräumen auf den Mindestabstand zwischen den Sitzplätzen 
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verzichtet werden, wenn eine Rückverfolgbarkeit der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer innerhalb der Lerngruppe (Kurs, Seminar, Klasse oder ähnliches) 

sichergestellt ist und die Lerngruppen untereinander nicht durchmischt werden 

oder lerngruppenübergreifenden Aktivitäten stattfinden. Die in Satz 2 benannte 

Ausnahme gilt nicht für Prüfungen. 

2. Die Personenzahlen sind insbesondere durch Zugangsbeschränkungen oder 

Einlasskontrollen so zu begrenzen, dass die Einhaltung des Mindestabstandes 

von 1,5 Meter, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und 

Begleitpersonen Pflegebedürftiger, gewährleistet werden kann. 

3. Es sind Vorkehrungen zu treffen, um zur Einhaltung der Vorgaben von Nummer 1 

und 2 den Zutritt an den Haupteingängen zu steuern. Es sind ferner Vorkehrungen 

zu treffen, dass es auf den Verkehrsflächen nicht zu Ansammlungen kommt, bei 

denen der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen nicht eingehalten 

wird. 

4. Beschäftigte und Teilnehmende sind im gesamten Gebäude verpflichtet, eine 

Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken 

gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-

Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum 

Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und 

Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung 

oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und 

dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. 

Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 

erforderlich ist. 

4. Es erfolgt eine Information der Personen über gut sichtbare Aushänge und 

gegebenenfalls regelmäßige Durchsagen über die Verpflichtung zur 

Abstandsregelung und zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen; bei 

Zuwiderhandlungen sind unverzüglich Hausverbote auszusprechen. 

5. Aus hygienischen Gründen sind Beschäftigte und Teilnehmende auf die Nutzung 

der bargeldlosen Bezahlung hinzuweisen. 
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III Für die Durchführung von unverzichtbaren schulischen Veranstaltungen, 
soweit diese Veranstaltungen der Umsetzung der Pflicht aus § 117 Satz 2 SchulG 
M-V der Schulen in freier Trägerschaft dienen und diese in Schulen oder in und 
auf schulischen Anlagen stattfinden, sind folgende Auflagen einzuhalten: 

1. Die Schulen in freier Trägerschaft haben für die Durchführung der bezeichneten 

Veranstaltungen ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zu entwickeln, welches 

umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne 

des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommerns 

vorzulegen ist.

2. Die weiteren allgemeinen Auflagen des Abschnittes I gelten für die bezeichneten 

Veranstaltungen nicht. 

3. Diese Veranstaltungen sollen vorrangig im Rahmen von Telefon- oder 

Videoschaltkonferenzen durchgeführt werden. Die Unverzichtbarkeit einer 

schulischen Veranstaltung in Präsenz ist vor Durchführung durch die zuständige 

Schulbehörde zu bestätigen. 

4. Die Einhaltung des erforderlichen Mindestabstandes von 1,5 Meter zwischen 

Personen, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und 

Begleitpersonen Pflegebedürftiger, ist durchgängig zu sichern. 

5. Für alle teilnehmenden Personen ist ein fester Sitzplatz vorzusehen. 

6. Für alle teilnehmenden Personen ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

Pflicht. Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sind folgende 

Personen ausgenommen: 

a) Schülerinnen und Schüler, die die Jahrgangsstufen 1 bis 4 besuchen, sofern 

sie sich im Freien aufhalten; 

b) Personen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen 

Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung 

tragen können. Die Einschränkung des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung 

aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder 

Behinderung ist glaubhaft zu machen. Im Zweifel kann die Vorlage eines 

ärztlichen Attestes verlangt werden; 

c) Integrationshelferinnen und Integrationshelfer, die Schülerinnen und Schüler 

mit dem Förderschwerpunkt Sprache oder Hören begleiten. Es wird dringend 
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empfohlen, eine Atemschutzmaske (gemäß Anlage der Coronavirus-

Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung; zum 

Beispiel FFP2-Masken) zu tragen; 

d) Schülerinnen und Schüler, sofern sie sich im Freien in ihrer Lerngruppe 

aufhalten und den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten.  

Von der Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeiten ist soweit möglich abzusehen. 

Allen teilnehmenden Personen wird das Tragen einer medizinischen 

Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) dringend empfohlen; 

für alle Lehrkräfte und alle an der Schule Beschäftigten gilt die dringende 

Empfehlung zum Tragen einer Atemschutzmaske (gemäß Anlage der 

Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen 

Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken). Das Abnehmen der Mund-Nase-

Bedeckung oder Maske ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern 

zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen, die 

auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. 

7. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist vom Veranstalter oder der Veranstalterin für die Dauer von 

vier Wochen nach Ende der Veranstaltung aufzubewahren und der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen 

Daten für Dritte, insbesondere andere Veranstaltungsteilnehmer, nicht zugänglich 

sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die 

Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. 

Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind 

verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. 

Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen 

Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 
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(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Veranstaltung 

auszuschließen. Die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll 

in elektronischer Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei 

entfällt die Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

8. Die anwesenden Personen sind in geeigneter Weise (zum Beispiel durch 

Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf hinzuweisen, dass deren Teilnahme an 

der Veranstaltung ausgeschlossen ist, wenn sie Symptome aufweisen, die auf eine 

Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert 

Koch-Instituts hinweisen. Das gilt nicht, wenn das Ergebnis einer bei diesen 

Personen vorgenommenen molekularbiologischen Testung auf das Vorliegen einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, die höchstens 48 Stunden vor der 

Veranstaltung vorgenommen worden ist, negativ ausfällt. 

9. Speisen und Getränke dürfen nicht angeboten werden. 

Anlage 37a zu § 8 Absatz 2a 

Auflagen für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, berufliche Qualifizierungen 
und Aus,- Fort und Weiterbildungen bei Bildungsträgern und Sprachkurse 

I. Allgemeine Auflagen: 
1. Für die Durchführung des theoretischen und des praktischen Präsenzangebotes 

sowie der Durchführung der Prüfungen und prüfungsvorbereitendem Unterrichts 

hat der die Durchführung verantwortende Anbieter bzw. Einrichtung ein Hygiene- 

und Sicherheitskonzept zu erstellen, welches umzusetzen und auf Aufforderung 

der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen ist. Die 

zuständige Behörde kann weitergehende Anordnungen treffen.  

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in 

Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Personenzahl und 

Raumgröße zu entwickeln und umzusetzen. 

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in 

geeigneter Weise (zum Beispiel durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf 

hinzuweisen, dass bei akuten Atemwegserkrankungen die Tätigkeit 
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beziehungsweise die Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern 

sie nicht durch ein ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-

19 erkrankt sind. 

4. Es ist der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger. 

5. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren und der 

zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 des 

Infektionsschutzausführungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen 

Daten für Dritte, insbesondere andere Teilnehmer, nicht zugänglich sind. Wenn sie 

nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste 

unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die Personen, die 

sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 

wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 

vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die 

verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer 

Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 

Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

6. Der Besuch von Veranstaltungen nach § 8 Absätze 2a ist nur für solche Teilnehmer 

zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-

Ergebnis gemäß § 1a dieser Verordnung verfügen; bei mehrtägigen 

Veranstaltungen ist die Vornahme der Testungen alle drei Tage zu wiederholen. 
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Satz 1 gilt nicht für die unmittelbare Prüfungsdurchführung der in § 8 Absatz 2a 

benannten Prüfungen. Den Prüfungsteilnehmern ist eine Testung gemäß § 1a 

dieser Verordnung zu ermöglichen. 

II. Für die Innenbereiche sind ergänzend folgende Auflagen einzuhalten: 
1. Es ist der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen 

Pflegebedürftiger. Die anwesenden Personen müssen medizinische 

Gesichtsmasken (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken- Verordnung 

- SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) tragen. 

Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 

Mindestabstands von 1.5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 

erforderlich ist. 

2. Die Personenzahlen sind insbesondere durch Zugangsbeschränkungen oder 

Einlasskontrollen so zu begrenzen, dass die Einhaltung des Mindestabstandes von 

1,5 Meter, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und 

Begleitpersonen Pflegebedürftiger, gewährleistet werden kann. Es sind ferner 

Vorkehrungen zu treffen, dass es auf den Verkehrsflächen nicht zu Ansammlungen

kommt, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen nicht 

eingehalten wird. 

3. Es erfolgt eine Information der Personen über gut sichtbare Aushänge und 

gegebenenfalls regelmäßiges Durchsagen über die Verpflichtung zur 

Abstandsregelung und zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen; bei 

Zuwiderhandlungen sind unverzüglich Hausverbote auszusprechen. 

4. Aus hygienischen Gründen sind Beschäftigte und Teilnehmende auf die Nutzung 

der bargeldlosen Zahlung hinzuweisen. 
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Anlage 38 zu § 8 Absatz 3 

Auflagen für Versammlungen unter freiem Himmel nach dem 
Versammlungsgesetz 

1. Es ist ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, welches umzusetzen und 

auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzgesetz vorzulegen ist. 

2. Im Zuge der Durchführung der Versammlung ist zu anderen 

Versammlungsteilnehmern, die nicht dem eigenen Hausstand angehören ein 

Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Die Einhaltung des erforderlichen 

Mindestabstandes von 1,5 Meter zwischen Personen, ausgenommen zwischen 

Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger, ist auch 

durch den Versammlungsleiter sicherzustellen. 

3. Alle teilnehmenden Personen haben eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 

Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung –

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 

tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer 

medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung 

keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 

Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Das Abnehmen der 

Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 

zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die 

auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. In geschlossenen 

Fahrzeugen kann auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verzichtet werden, 

wenn sich nur Personen des eigenen Hausstandes im Fahrzeug befinden. 
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Anlage 39 zu § 8 Absatz 4 

Auflagen für Zusammenkünfte jedweder Glaubensgemeinschaften in Kirchen, 
Moscheen, Synagogen, Kapellen und in ähnlichen Räumlichkeiten und unter 

freiem Himmel 

I. Auflagen für Zusammenkünfte in Räumlichkeiten 

1. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, 

welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern vorzulegen ist. 

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in den 

Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Raumgröße und 

Besucherdichte zu entwickeln und umzusetzen. 

3. Die Einhaltung des erforderlichen Mindestabstandes von 1,5 Meter zwischen 

Personen, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und 

Begleitpersonen Pflegebedürftiger, ist sicherzustellen. 

4. Zusammenkünfte, in denen Besucherzahlen erwartet werden, die zu einer 

Auslastung der Kapazitäten führen, sind der zuständigen Gesundheitsbehörde im 

Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern anzuzeigen. 

5. Die Anwesenden haben (auch am Platz) eine Mund-Nase-Bedeckung 

(medizinische Gesichtsmasken (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - 

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 

tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer 

medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung 

keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 

Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Das Abnehmen der 

Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 
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zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen, die 

auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. 

6. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist vom Veranstalter oder der Veranstalterin für die Dauer von 

vier Wochen aufzubewahren und der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne 

des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 

auf Verlangen vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden 

personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht 

zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 

13 der Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen 

Daten für Dritte, insbesondere andere Teilnehmer, nicht zugänglich sind. Wenn sie 

nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste 

unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die Personen, die 

sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 

wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 

vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der jeweiligen 

Zusammenkunft auszuschließen. Die verpflichtende Dokumentation zur 

Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels der 

LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung 

durchzuführen. 

7. Der Gemeindegesang ist untersagt. 

8. Es erfolgt eine Information der anwesenden Personen über gut sichtbare Aushänge 

und gegebenenfalls regelmäßige Ansagen bezüglich der Verpflichtung zur 

Abstandsregelung und zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen. 

9. Die anwesenden Personen sind in geeigneter Weise (zum Beispiel durch 

Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf hinzuweisen, dass bei akuten 
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Atemwegserkrankungen die Teilnahme ausgeschlossen ist, sofern sie nicht durch 

ein ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 erkrankt sind. 

II. Auflagen für Zusammenkünfte unter freiem Himmel  

Es ist ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, welches umzusetzen und auf 

Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen ist.

III. Zusammenkünfte mit mehr als 100 Teilnehmern 

1. Zusammenkünfte mit mehr als 100 Teilnehmern sind der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern unter Vorlage der 

Hygiene- und Sicherheitskonzepte anzuzeigen. 

2. Zusammenkünfte mit mehr als 100 Teilnehmern sind in Innenräumen zulässig, 

wenn zusätzlich zu den Auflagen gemäß Abschnitt I folgende Auflagen eingehalten 

werden: 

a) Besucherströme werden gelenkt (z.B. durch Einlasskartensystem). 

b) Die Zusammenkünfte werden zeitlich verkürzt. 

c) Kollekte nur am Ein- bzw. Auslass (nicht durch Reichen von Hand-zu Hand). 

d) Die Räumlichkeiten werden vor und nach jeder Veranstaltung gelüftet. 

3. Zusammenkünfte mit mehr als 100 Teilnehmern sind im Außenbereich zulässig, 

wenn zusätzlich zu den Auflagen gemäß Abschnitt II folgende Auflagen eingehalten 

werden: 

a) Besucherströme werden gelenkt (z.B. durch Einbahnstraßensystem). 

b) Jeder Teilnehmer sucht einen festen Platz auf; keine Bewegung während der 

Zusammenkunft. 
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c) Die Einhaltung von 1,5 Meter Abstand, ausgenommen zwischen Angehörigen 

eines Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger, wird sichergestellt. 

d) Es besteht eine Maskenpflicht für die Gemeinde (auch am Platz) während der 

gesamten Dauer der Veranstaltung. 

e) Singen der Gemeinde erfolgt ebenfalls nur mit Maske und nur unter folgender 

Voraussetzung: 

Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit der 

Behandlung. Die Anwesenheitsliste ist vom Veranstalter für die Dauer von vier 

Wochen nach Ende der Veranstaltung aufzubewahren und der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten 

dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu 

verwahren, dass die personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere 

andere Kundinnen und Kunden, nicht zugänglich sind. Wenn sie nicht von der 

Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste unverzüglich 

nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Die Personen, die sich in die 

Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind verpflichtet, vollständige und 

wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. Die oder der zur 

Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 

vollständig sind und ob diese offenkundig falschen Angaben enthalten 

(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten 

verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der 

Zusammenkunft auszuschließen. 

Wenn keine Anwesenheitslistenerfassung möglich ist, wird auf den 

Gemeindegesang verzichtet. 10Die verpflichtende Dokumentation zur 

Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels der 

LUCA-App erfolgen. 11Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine 

Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

f) Die Zusammenkünfte werden zeitlich verkürzt. 

g) Kollekte nur am Ein- bzw. Auslass (nicht durch Reichen von Hand-zu Hand). 
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Anlage 40 zu § 8 Absatz 5 

Auflagen für gesetzlich oder satzungsgemäß erforderliche Veranstaltungen 
von Vereinen, Verbänden und Parteien 

I. Allgemeine Auflagen für Veranstaltungen 
1. Veranstaltungen sind der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 

Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 

anzuzeigen. Die Anzeige soll mindestens 72 Stunden vor der Durchführung 

erfolgen. 

2. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, 

welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern vorzulegen ist. 

3. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung für 

Veranstaltungen in Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren 

wie Raumgröße und Teilnehmerzahl zu entwickeln und umzusetzen. 

4. Die Einhaltung des erforderlichen Mindestabstandes von 1,5 Meter zwischen 

Personen, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und 

Begleitpersonen Pflegebedürftiger, ist durchgängig zu sichern. 

5. Für jeden Teilnehmenden ist ein Sitzplatz vorzusehen.  

6. Für jeden Teilnehmenden besteht in den Innenräumen die Pflicht, eine Mund-Nase-

Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 

14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-

Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-

Masken)) zu tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die 

aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen 

einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch 

eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Das 

Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes 

von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 

Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. Im 
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Freien wird das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung dringend empfohlen. 

Beschäftigte mit Besucherkontakt sind in den gemeinsam genutzten 

Innenbereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 

Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 

Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung –

SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 

tragen, dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete Schutzvorrichtung geschützt 

werden. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 

erforderlich ist. 

7. Bei Podiumsdiskussionen können die Personen auf dem Podium auf das Tragen 

einer Mund-Nase-Bedeckung verzichten, soweit zwischen ihnen ein 

Mindestabstand von 2 Meter und zu Zuschauern/Besuchern ein Mindestabstand 

von 3 Meter eingehalten wird. 

8. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist vom Veranstalter oder der Veranstalterin für die Dauer von 

vier Wochen nach Ende der Veranstaltung aufzubewahren und der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen 

Daten für Dritte, insbesondere andere Veranstaltungsteilnehmer, nicht zugänglich 

sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die 

Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. 

Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, sind 

verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu machen. 

Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen 

Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 
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(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern 

oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 

beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. Die 

verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer 

Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die 

Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

9. Die anwesenden Personen sind in geeigneter Weise (zum Beispiel durch 

Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf hinzuweisen, dass bei akuten 

Atemwegserkrankungen die Tätigkeit beziehungsweise die Inanspruchnahme der 

Leistung ausgeschlossen ist, sofern sie nicht durch ein ärztliches Attest 

nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 erkrankt sind.

10. Speisen und Getränke dürfen nicht angeboten werden. 

11. Die Teilnahme an den Veranstaltungen und Versammlungen ist nur für solche 

Personen zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder 

Selbsttest-Ergebnis gemäß § 1a dieser Verordnung verfügen. 
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Anlage 41 zu § 8 Absatz 6 

Auflagen für Fahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs 
(Straßenbahnen, Busse, Taxen), in den Zügen des Schienenpersonenverkehrs, 
auf allen ausschließlich innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns verkehrenden 
Fähren und in sonstigen Verkehrsmitteln mit Publikumsverkehr (zum Beispiel 

Luftfahrzeuge)

1. Fahrgäste sind verpflichtet im Innenbereich Atemschutzmasken (FFP2-Masken 

oder vergleichbar) zu tragen. In öffentlich zugänglichen Bereichen von 

Bahnhofsgebäuden und von anderen Innenbereichen sonstiger Einrichtungen des 

Öffentlichen Personenverkehrs, in den dem Publikumsverkehr zugänglichen 

Innenbereichen von Häfen, in Abfertigungshallen an Flughäfen und für 

Schiffsreisen sowie an Bushaltestellen und in anderen Wartebereichen im Freien 

von Einrichtungen der Personenbeförderung, sofern der Abstand von 1,5 Meter 

nicht eingehalten werden kann, gilt Satz 1 entsprechend. Die Pflicht zum Tragen 

der Mund-Nase-Bedeckung gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und für 

Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung 

oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und 

dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können. Das Abnehmen der 

Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 

zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen, die 

auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.  

2. Beschäftigte mit Kundenkontakt sind in den in Satz 1 und 2 genannten Bereichen 

verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmasken (zum 

Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage 

der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen 

Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen, dies gilt nicht, soweit sie durch 

eine geeignete Schutzvorrichtung geschützt werden. Das Abnehmen der Mund-

Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 

zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen, die 

auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. 
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Anlage 42 zu § 8 Absatz 7 

Auflagen für private Zusammenkünfte  

1. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die 

mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, 

vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Die 

Anwesenheitsliste ist vom Gastgeber oder der Gastgeberin für die Dauer von vier 

Wochen nach Ende der Zusammenkunft aufzubewahren und der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die 

personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere andere Teilnehmer, nicht 

zugänglich sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist 

die Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu 

vernichten. Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, 

sind verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu 

machen. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die 

angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche 

Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer 

Kontaktdaten verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind 

von der Tätigkeit beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung 

auszuschließen. Die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung 

soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. 

Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

2. Soweit die Zusammenkunft nicht in der privaten Häuslichkeit stattfindet ist ein 

einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, welches 

umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne 

des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 

vorzulegen ist. Die anwesenden Personen sind in geeigneter Weise (zum Beispiel 

durch Hinweisschilder an Eingangstüren) darauf hinzuweisen, dass bei akuten 
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Atemwegserkrankungen die Tätigkeit beziehungsweise die Inanspruchnahme der 

Leistung ausgeschlossen ist, sofern sie nicht durch ein ärztliches Attest 

nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 erkrankt sind.



490	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2021	 Nr.	24

Anlage 43 zu § 8 Absatz 8 
 

Auflagen für Trauungen und Beisetzungen 

1. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste von der 

Standesbeamtin oder dem Standesbeamten oder der Bestattungspflichtigen oder 

dem Bestattungspflichtigen zu erfassen, die mindestens die folgenden Angaben 

enthalten muss: Vor- und Familienname, vollständige Anschrift, Telefonnummer 

sowie Datum und Uhrzeit. Die Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier Wochen 

nach der Trauung oder Beisetzung aufzubewahren und der zuständigen 

Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 

Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen 

vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen 

zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, 

weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der 

Datenschutzgrundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die 

Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die 

personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere andere Teilnehmer, nicht 

zugänglich sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist 

die Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu 

vernichten. Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen haben, 

sind verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu den Daten zu

machen. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die 

angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche 

Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer 

Kontaktdaten verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben machen, sind 

von der Teilnahme auszuschließen. Die verpflichtende Dokumentation zur 

Kontaktnachverfolgung soll in elektronischer Form landeseinheitlich mittels der 

LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung 

durchzuführen.  

2. Es ist ein einrichtungsbezogenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, 

welches umzusetzen und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde 

im Sinne des § 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern vorzulegen ist. Dieses muss für jeden Trauraum die nach den 
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räumlichen Verhältnissen mögliche Größe des Teilnehmerkreises im Rahmen der 

Obergrenze von höchstens 10 Personen festlegen. 

3. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in den 

Räumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Raumgröße und 

Teilnehmerzahl zu entwickeln und umzusetzen. 

4. Für jeden Anwesenden besteht in den Innenräumen die Pflicht, eine Mund-Nase-

Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 

14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-

Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-

Masken)) zu tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die 

aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen 

einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch 

eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Das 

Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes 

von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 

Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. Im 

Freien wird das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung dringend empfohlen. Für den

Akt der Eheschließung gilt die in Satz 1 genannte Pflicht für das Brautpaar nicht. 

Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung durch die Standesbeamtin oder den 

Standesbeamten oder sonstige Redner und Rednerinnen während der 

Amtshandlung ist bei Einhaltung besonderer Vorsichtsmaßnahmen, welche in den 

einrichtungsbezogenen Sicherheits- und Hygienekonzepten niedergeschrieben 

sein müssen, zulässig.  
  



492	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2021	 Nr.	24

Anlage I zu § 12 Absatz 1 
 

Nichtamtliche Darstellung des § 28b Infektionsschutzgesetz:  

§ 28b  
Bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung 

der Coronavirus- Krankheit-2019 (COVID-19) bei besonderem 
Infektionsgeschehen, Verordnungsermächtigung 

 

(1) Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander 

folgenden Tagen die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte Anzahl der 

Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb 

von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) den Schwellenwert von 100, so gelten 

dort ab dem übernächsten Tag die folgenden Maßnahmen: 

1. private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum sind nur gestattet, 

wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere 

Person einschließlich der zu ihrem Haushalt gehörenden Kinder bis zur 

Vollendung des 14. Lebensjahres teilnehmen; Zusammenkünfte, die 

ausschließlich zwischen den Angehörigen desselben Haushalts, ausschließlich 

zwischen Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partnern, oder ausschließlich in 

Wahrnehmung eines Sorge- oder Umgangsrechts oder im Rahmen von 

Veranstaltungen bis 30 Personen bei Todesfällen stattfinden, bleiben unberührt; 

2. der Aufenthalt von Personen außerhalb einer Wohnung oder einer Unterkunft 

und dem jeweils dazugehörigen befriedeten Besitztum ist von 22 Uhr bis 5 Uhr 

des Folgetags untersagt; dies gilt nicht für Aufenthalte, die folgenden Zwecken 

dienen: 

a) der Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum, insbesondere 

eines medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfalls oder anderer 

medizinisch unaufschiebbarer Behandlungen, 

b) der Berufsausübung im Sinne des Artikels 12 Absatz 1 des Grundgesetzes, 

soweit diese nicht gesondert eingeschränkt ist, der Ausübung des Dienstes 
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oder des Mandats, der Berichterstattung durch Vertreterinnen und Vertreter 

von Presse, Rundfunk, Film und anderer Medien, 

c) der Wahrnehmung des Sorge- oder Umgangsrechts, 

d) der unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder 

Minderjähriger oder der Begleitung Sterbender, 

e) der Versorgung von Tieren, 

f) aus ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Zwecken oder 

g) zwischen 22 und 24 Uhr der im Freien stattfindenden allein ausgeübten 

körperlichen Bewegung, nicht jedoch in Sportanlagen; 

3. die Öffnung von Freizeiteinrichtungen wie insbesondere Freizeitparks, 

Indoorspielplätzen, von Einrichtungen wie Badeanstalten, Spaßbädern, 

Hotelschwimmbädern, Thermen und Wellnesszentren sowie Saunen, Solarien 

und Fitnessstudios, von Einrichtungen wie insbesondere Diskotheken, Clubs, 

Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten und 

Bordellbetrieben, gewerblichen Freizeitaktivitäten, Stadt-, Gäste und 

Naturführungen aller Art, Seilbahnen, Fluss und Seenschifffahrt im 

Ausflugsverkehr, touristischen Bahn- und Busverkehren und Flusskreuzfahrten, 

ist untersagt; 

4. die Öffnung von Ladengeschäften und Märkten mit Kundenverkehr für 

Handelsangebote ist untersagt; wobei der Lebensmittelhandel einschließlich 

der Direktvermarktung, ebenso Getränkemärkte, Reformhäuser, 

Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, 

Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, 

Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte 

und der Großhandel mit den Maß- gaben ausgenommen sind, dass 
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a) der Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment des jeweiligen 

Geschäfts hinausgehen, untersagt ist, 

b) für die ersten 800 Quadratmeter Gesamtverkaufsfläche eine Begrenzung 

von einer Kundin oder einem Kunden je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche 

und oberhalb einer Gesamtverkaufsfläche von 800 Quadratmetern eine 

Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden je 40 Quadratmeter 

Verkaufsfläche eingehalten wird, wobei es den Kundinnen und Kunden unter 

Berücksichtigung der konkreten Raumverhältnisse grundsätzlich möglich 

sein muss, beständig einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander 

einzuhalten und 

c) in geschlossenen Räumen von jeder Kundin und jedem Kunden eine 

Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) oder eine medizinische 

Gesichtsmaske (Mund-Nase-Schutz) zu tragen ist; 

abweichend von Halbsatz 1 ist 

a) die Abholung vorbestellter Waren in Ladengeschäften zulässig, wobei die 

Maßgaben des Halbsatzes 1 Buchstabe a bis c entsprechend gelten und 

Maßnahmen vorzusehen sind, die, etwa durch gestaffelte Zeitfenster, eine 

Ansammlung von Kunden vermeiden; 

b) bis zu dem übernächsten Tag, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz an drei 

aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 150 überschritten hat, 

auch die Öffnung von Ladengeschäften für einzelne Kunden nach vorheriger 

Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum zulässig, wenn die 

Maßgaben des Halbsatzes 1 Buchstabe a und c beachtet werden, die Zahl 

der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als 

ein Kunde je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche, die Kundin oder der Kunde 

ein negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stunden vor 

Inanspruchnahme der Leistung mittels eines anerkannten Tests 

durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
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2 vorgelegt hat und der Betreiber die Kontaktdaten der Kunden, mindestens 

Name, Vorname, eine sichere Kontaktinformation (Telefonnummer, E-Mail- 

Adresse oder Anschrift) sowie den Zeitraum des Aufenthaltes, erhebt; 

5. die Öffnung von Einrichtungen wie Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen, 

Musikclubs, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten sowie entsprechende 

Veranstaltungen sind untersagt; dies gilt auch für Kinos mit Ausnahme von 

Autokinos; die Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten 

dürfen geöffnet werden, wenn angemessene Schutz- und Hygienekonzepte 

eingehalten werden und durch die Besucherin oder den Besucher, 

ausgenommen Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ein 

negatives Ergebnis einer inner- halb von 24 Stunden vor Beginn des Besuchs 

mittels eines anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorgelegt wird; 

6. die Ausübung von Sport ist nur zulässig in Form von kontaktloser Ausübung von 

Individualsportarten, die allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 

Hausstands ausgeübt werden sowie bei Ausübung von Individual- und 

Mannschaftssportarten im Rahmen des Wettkampf- und Trainingsbetriebs der 

Berufssportler und der Leistungssportler der Bundes- und Landeskader, wenn 

a) die Anwesenheit von Zuschauern ausgeschlossen ist, 

b) nur Personen Zutritt zur Sportstätte erhalten, die für den Wettkampf- oder 

Trainingsbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind, und 

c) angemessene Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden; 

für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ist die Ausübung von Sport 

ferner zu- lässig in Form von kontaktloser Ausübung im Freien in Gruppen von 

höchstens fünf Kindern; Anleitungspersonen müssen auf Anforderung der nach 

Landesrecht zuständigen Behörde ein negatives Ergebnis einer innerhalb von 

24 Stunden vor der Sportausübung mittels eines anerkannten Tests 
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durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

vorlegen; 

7. die Öffnung von Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes ist untersagt; 

dies gilt auch für Speiselokale und Betriebe, in denen Speisen zum Verzehr an 

Ort und Stelle abgegeben wer- den; von der Untersagung sind ausgenommen: 

a) Speisesäle in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen oder 

Einrichtungen der Betreuung, 

b) gastronomische Angebote in Beherbergungsbetrieben, die ausschließlich 

der Bewirtung der zulässig beherbergten Personen dienen, 

c) Angebote, die für die Versorgung obdachloser Menschen erforderlich sind, 

d) die Bewirtung von Fernbusfahrerinnen und Fernbusfahrern sowie 

Fernfahrerinnen und Fernfahrern, die beruflich bedingt Waren oder Güter 

auf der Straße befördern und dies jeweils durch eine 

Arbeitgeberbescheinigung nachweisen können, 

e) nichtöffentliche Personalrestaurants und nichtöffentliche Kantinen, wenn 

deren Betrieb zur Aufrechterhaltung der Arbeitsabläufe beziehungsweise 

zum Betrieb der jeweiligen Einrichtung zwingend erforderlich ist, 

insbesondere, wenn eine individuelle Speiseneinnahme nicht in getrennten 

Räumen möglich ist; 

ausgenommen von der Untersagung sind ferner die Auslieferung von Speisen 

und Getränken sowie deren Abverkauf zum Mitnehmen; erworbene Speisen 

und Getränke zum Mitnehmen dürfen nicht am Ort des Erwerbs oder in seiner 

näheren Umgebung verzehrt werden; der Abverkauf zum Mitnehmen ist 

zwischen 22 Uhr und 5 Uhr untersagt; die Auslieferung von Speisen und 

Getränken bleibt zulässig; 
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8. die Ausübung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen eine 

körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, ist unter- sagt; wobei 

Dienstleistungen, die medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder 

seelsorgerischen Zwecken dienen, sowie Friseurbetriebe und die Fußpflege 

jeweils mit der Maßgabe ausgenommen sind, dass von den Beteiligten 

unbeschadet der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und, soweit die Art 

der Leistung es zulässt, Atemschutzmasken (FFP2 oder vergleichbar) zu tragen 

sind und vor der Wahrnehmung von Dienstleistungen eines Friseurbetriebs 

oder der Fußpflege durch die Kundin oder den Kunden ein negatives Ergebnis 

einer innerhalb von 24 Stunden vor Inanspruchnahme der Dienstleistung mittels 

eines anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 vorzulegen ist; 

9. bei der Beförderung von Personen im öffentlichen Personennah- oder -

fernverkehr einschließlich der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen 

Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen samt Taxen und 

Schülerbeförderung besteht für Fahrgäste sowohl während der Beförderung als 

auch während des Aufenthalts in einer zu dem jeweiligen Verkehr gehörenden 

Einrichtung die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder 

vergleichbar); eine Höchstbesetzung der jeweiligen Verkehrsmittel mit der 

Hälfte der regulär zulässigen Fahrgastzahlen ist anzustreben; für das Kontroll- 

und Servicepersonal, soweit es in Kontakt mit Fahrgästen kommt, gilt die Pflicht 

zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (Mund-Nase-Schutz); 

10. die Zurverfügungstellung von Übernachtungsangeboten zu touristischen 

Zwecken ist untersagt. 

Das Robert Koch-Institut veröffentlicht im Internet unter 

https://www.rki.de/inzidenzen für alle Landkreise und kreisfreien Städte fortlaufend 

die Sieben-Tage-Inzidenz der letzten 14 aufeinander folgenden Tage. Die nach 

Landesrecht zuständige Behörde macht in geeigneter Weise die Tage bekannt, ab 

dem die jeweiligen Maßnahmen nach Satz 1 in einem Landkreis oder einer 

kreisfreien Stadt gelten. Die Bekanntmachung nach Satz 3 erfolgt unverzüglich, 

nachdem aufgrund der Veröffentlichung nach Satz 2 erkennbar wurde, dass die 

Voraussetzungen des Satzes 1 eingetreten sind. 
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(2) Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab dem Tag nach 

dem Eintreten der Maßnahmen des Absatzes 1 an fünf aufeinander folgenden 

Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100, so treten an 

dem über- nächsten Tag die Maßnahmen des Absatzes 1 außer Kraft. Sonn- und 

Feiertage unterbrechen nicht die Zählung der nach Satz 1 maßgeblichen Tage. 

Für die Bekanntmachung des Tages des Außerkrafttretens gilt Absatz 1 Satz 3 

und 4 entsprechend. Ist die Ausnahme des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 

2 Buchstabe b wegen Überschreitung des Schwellenwerts von 150 außer Kraft 

getreten, gelten die Sätze 1 bis 3 mit der Maßgabe entsprechend, dass der 

relevante Schwellenwert bei 150 liegt. 

(3) Die Durchführung von Präsenzunterricht an allgemeinbildenden und 

berufsbildenden Schulen ist nur zulässig bei Einhaltung angemessener Schutz- 

und Hygienekonzepte; die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur zulässig für 

Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte, die zweimal in der Woche mittels 

eines anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

getestet werden. Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an 

drei aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert 

von 100, so ist die Durchführung von Präsenzunterricht ab dem übernächsten Tag 

für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, Hochschulen, 

außerschulische Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ähnliche 

Einrichtungen nur in Form von Wechselunterricht zulässig. Überschreitet in einem 

Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die 

Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 165, so ist ab dem übernächsten 

Tag für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, Hochschulen, 

außerschulische Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ähnliche 

Einrichtungen die Durchführung von Präsenzunterricht untersagt. 

Abschlussklassen und Förderschulen können durch die nach Landesrecht 

zuständige Behörde von der Untersagung nach Satz 3 ausgenommen werden. 

Die nach Landesrecht zuständigen Stellen können nach von ihnen festgelegten 

Kriterien eine Notbetreuung einrichten. Für das Außerkrafttreten der Untersagung 

nach Satz 3 gilt Absatz 2 Satz 1 und 2 mit der Maßgabe entsprechend, dass der 

relevante Schwellenwert bei 165 liegt. Für die Bekanntmachung des Tages, ab 
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dem die Untersagung nach Satz 3 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt 

gilt, gilt Absatz 1 Satz 3 und 4 entsprechend. Für die Bekanntmachung des Tages 

des Außerkrafttretens nach Satz 6 gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend. Für 

Einrichtungen nach § 33 Nummer 1 und 2 gelten die Sätze 3 und 5 bis 7 

entsprechend. 

(4) Versammlungen im Sinne des Artikels 8 des Grundgesetzes sowie 

Zusammenkünfte, die der Religionsausübung im Sinne des Artikels 4 des 

Grundgesetzes dienen, unterfallen nicht den Beschränkungen nach Absatz 1. 

(5) Weitergehende Schutzmaßnahmen auf Grundlage dieses Gesetzes bleiben 

unberührt. 

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung folgende Gebote 

und Verbote zu erlassen sowie folgende Präzisierungen, Erleichterungen oder 

Ausnahmen zu bestimmen: 

1. für Fälle, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 

überschreitet, zusätzliche Gebote und Verbote nach § 28 Absatz 1 Satz 1 und 

2 und § 28a Absatz 1 zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-

Krankheit- 2019 (COVID-19), 

2. Präzisierungen, Erleichterungen oder Ausnahmen zu den in den Absätzen 1, 

3 und 7 genannten Maßnahmen und nach Nummer 1 erlassenen Geboten und 

Verboten. 

Rechtsverordnungen der Bundesregierung nach Satz 1 bedürfen der Zustimmung 

von Bundestag und Bundesrat. 

(7) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren 

Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn 

keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten 

haben dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits keine Gründe 
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entgegenstehen. Die zuständigen Behörden für den Vollzug der Sätze 1 und 2 

bestimmen die Länder nach § 54 Satz 1. 

(8) Das Land Berlin und die Freie und Hansestadt Hamburg gelten als kreisfreie 

Städte im Sinne dieser Vorschrift. 

(9) Anerkannte Tests im Sinne dieser Vorschrift sind In-vitro-Diagnostika, die für den 

direkten Er- regernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt sind und die 

auf Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund einer gemäß § 11 Absatz 1

des Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind. 

Soweit nach dieser Vorschrift das Tragen einer Atemschutzmaske oder einer 

medizinischen Gesichtsmaske vorgesehen ist, sind hiervon folgende Personen 

ausgenommen: 

1. Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

2. Personen, die ärztlich bescheinigt aufgrund einer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung, einer ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder 

einer Behinderung keine Atemschutzmaske tragen können und 

3. gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen 

kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen. 

(10)Diese Vorschrift gilt nur für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 Satz 1 durch den Deutschen 

Bundestag, längstens jedoch bis zum Ablauf des 30. Juni 2021. Dies gilt auch für 

Rechtsverordnungen nach Absatz 6. 

(11)Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des 

Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des 

Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der 

Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden eingeschränkt und 

können auch durch Rechtsverordnungen nach Absatz 6 eingeschränkt werden. 
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Anlage T zu § 1a

Umgang mit Schnell- und Selbsttests 

Testzertifikat/Dokumentation 

über das Ergebnis eines SARS-CoV-2 PoC-Antigen-Tests oder eines Corona-
Selbsttests 

 

Name, Vorname: _________________________________________ 

Adresse:   _________________________________________ 

   _________________________________________ 

Geb.-datum:  _________________________________________ 

ist  ☐ Beschäftigte*r  ☐ Kunde*in / Besucher*in  ☐☐ Teilnehmer*in
  

des Ausstellers des Testzertifikates und hat am ____________ (Testdatum einfügen) um 
____________ (Uhrzeit des Testergebnisses einfügen)  

einen SARS-CoV-2- ☐ PoC-Antigen-Test  ☐ Selbsttest  

unter Begleitung gemacht. 

Für die Testung ist folgender Test „______________________________                                   _“ 
                                                                                         (Hersteller, Testname)  

 

verwendet worden. 

 

Das Testergebnis war: ☐ positiv  ☐ negativ 

Im Falle der Testung eines Kunden oder einer Besucher*in ist dieses Testzertifikat 
nicht erneut verwendbar; im Übrigen nicht länger als maximal 24 Stunden ab dem 
Zeitpunkt nach der Testentnahme. Auch bei einer negativen Testung sind die 
Auflagen der Corona-Landesverordnung zu befolgen.  

Eine positiv getestete Person hat eine PCR-Testung zu veranlassen und sich in häusliche 
Quarantäne zumindest bis zu dem Zeitpunkt der Feststellung des Ergebnisses der PCR-Testung 
zu begeben. Es wird auf die Verhaltenspflichten einer Person mit einem positiven Testergebnis 
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gemäß § 1 Absatz 5 der 2. SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern hingewiesen. 

 

 

………………………………………………………..…… ………………………………………………………..…… 

Unterschrift der Begleitperson Unterschrift getestete Person1 

 

 

 

Name / Stempel des Ausstellers 

 

Wer dieses Dokument fälscht oder einen nicht erfolgten Test als erfolgten Test bescheinigt, 
kann sich insbesondere nach § 267 StGB der Urkundenfälschung strafbar machen. Jeder 
festgestellte Verstoß wird zur Anzeige gebracht. 

                                                             
1 Datenschutz: Ich bestätige mit meiner Unterschrift mein Einverständnis zur Erhebung und 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung eines SARS-CoV-2
PoC-Antigen-Test. Die personenbezogenen Daten werden durch meinen Arbeitgeber sowie die 
zuständigen Gesundheitsämter verarbeitet. Ich bin mit der Verarbeitung meiner Daten sowie der 
Kontaktaufnahme per E-Mail, Telefon, SMS oder postalisch einverstanden. 



Nr.	24	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	23.	April	2021	 503

Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-LVO M-V und  
zur Änderung der 2. SARS-CoV-2-Quarantäne-VO

GVOBl.	M-V	2021	S.	357

–	Berichtigung	–	

Artikel	 1	 Ziffer	 8	 der	 Landesverordnung	 vom	 16.	 April	 2021	
(GVOBl.	M-V	S.	375,	359)	wird	wie	folgt	berichtigt:

Hinter	der	Angabe	§	4	wird	das	Wort	„Sätze“	gestrichen.

Schwerin,	den	21.	April	2021
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